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1. Einleitung

Zwischen März 2013 und September 2014 machten die Jobcenter (JC) Osterholz, Vechta 
und Wolfsburg Ein-Eltern-Familien im ALG-II-Bezug ein „Integriertes Beratungsangebot für 
Alleinerziehende“ (IBA). Die drei Modellvorhaben wurden mit Fördermitteln des Landes Nie
dersachsen realisiert. Ihr Ziel war die Erprobung innovativer Ansätze: IBA sollte mit der ge
zielten Ansprache von Frauen mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter einen neuen 
Schwerpunkt im Bereich Arbeitsintegration setzen, der die (Wieder-) Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt, die finanzielle Eigenständigkeit und die Vorbildwirkung der eigenen Erwerbstä
tigkeit gegenüber den Kindern beinhaltete. Auch erhoffte sich das Land durch die im Rah
men der Modellvorhaben geförderten Maßnahmen Belege für die Wirksamkeit neuer Ansät
ze auf die Ausbildungs-, Qualifizierungs-, Beschäftigungs- und/oder Integrationsquoten von 
Alleinerziehenden. Auf Anregung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit und Integration (MS) evaluierte das Soziologische Forschungsinstitut 
Göttingen (SOFI) e.V. in einer ebenfalls aus Mitteln des Landes geförderten Begleitstudie die 
Arbeit der drei IBA-Projektteams.

Das Modellprogramm war nicht auf eine im strengen Sinn wirkungsorientierte Evaluation hin 
konzipiert. Weder konnten Programmeffekte für Alleinerziehende, die in den drei ausgewähl
ten Jobcentern betreut wurden, an einer Vergleichsgruppe von Nichtteilnehmerinnen gemes
sen werden, noch waren die Personal- und Arbeitsansätze der drei Modellprojekte und die 
Kriterien, nach denen sie Teilnehmerinnen ansprachen, untereinander vergleichbar. Die Eva
luation war daher selbst explorativ angelegt -  sie soll die unterschiedlichen Arbeitsweisen in 
den drei Jobcentern beschreiben, Projekterfahrungen sichern und reflektieren. Dabei folgt sie 
einem fallbezogenen Untersuchungsansatz: Grundlage der Beschreibung und Bewertung 
sind nicht allein Selbstauskünfte der beteiligten Fachkräfte, sondern vor allem die Rekon
struktionen der Fallbearbeitung in 63 Fällen. Ergänzend wurden fallbezogene Informationen 
zu 12 Nichtteilnehmerinnen einbezogen.

Das SOFI-Evaluationsteam dankt dem Land Niedersachsen für die Förderung des For
schungsvorhabens und die Moderation des fachlichen Austauschs im Projektverlauf sowie 
den Fachkräften und Projektteams der beteiligten Jobcenter für ihre praktische Unterstüt
zung der Erhebungen und die Bereitschaft, Einblick in ihre praktische Arbeit zu gewähren. 
Ganz besonderer Dank gilt den 75 Alleinerziehenden, die bereit waren, mit dem For
schungsteam über ihre nicht immer einfache Lebenssituation, über Kinder und Familie, über 
persönliche und berufliche Ziele und die Erfahrungen in den IBA-Projekten zu sprechen.

Redaktioneller Hinweis

Anführungszeichen im Bericht kennzeichnen wörtliche Zitate aus Gesprächen mit Projektteil
nehmerinnen und Fachkräften. Da die Alleinerziehenden in ihrer großen Mehrheit Frauen 
sind und nur ein alleinerziehender Vater in die Untersuchung einbezogen war, wird im Be
richt im Allgemeinen die weibliche Form verwendet.
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2. Evaluationskonzept und Untersuchung

2.1 Alleinerziehende als Zielgruppe der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

Unter den Familien mit Kindern unter 18 Jahren hatten Alleinerziehende in Niedersachsen 
2013 einen Anteil von 19,1 %1. Das Armutsrisiko dieser Lebensform war 2011 mit 44,2 % 
doppelt so hoch wie das von Alleinlebenden oder kinderreichen Familien2.

Eine überdurchschnittliche Erwerbsquote von 78,2 % und eine Erwerbstätigenquote von 
70,5 % sprechen für die hohe Erwerbsorientierung Alleinerziehender. (Zum Vergleich: die 
durchschnittliche Frauenerwerbsquote betrug in Niedersachsen 2013 71,7 %; Zahlen für 
2013.) Doch Frauen3, die mehr als ein Kind allein betreuen, sind häufig auf Leistungen nach 
dem SGB II oder finanzielle Unterstützung von Angehörigen angewiesen (HSBN 2014: 74).

In der Grundsicherung für Arbeitsuchende fallen Alleinerziehende mit einer landesweiten 
Hilfequote von 41,0 % (2013) und einem Anteil von 20,3 % an allen niedersächsischen Be
darfsgemeinschaften als Gruppe auf. Soweit sie als arbeitslos geführt werden, bezogen sie 
im Juni 2014 zu 89,8 % Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II. Unter den Bedarfs
gemeinschaften mit Kindern überwiegen Alleinerziehende mit landesweit 56,7 % (Juni 2014, 
vgl. Tab. 3-4).

Alleinerziehende, die Arbeitslosengeld II beziehen, waren 2013 mit 38,4 % häufiger erwerbs
tätig als die erwerbstätigen Leistungsberechtigten insgesamt (30,8 %).4 Sie arbeiteten jedoch 
fast doppelt so häufig in sozialversicherungspflichtiger Teilzeit (15,8 % gegenüber 8,7 % bei 
allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten) und etwas häufiger ausschließlich geringfügig 
(17,6 % gegenüber 15,3 % unter allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten). Auch suchten 
arbeitslose Alleinerziehende in Agenturen und Jobcentern mit 42,9 % im Jahresdurchschnitt 
2013 häufiger Teilzeitstellen. (Zum Vergleich: bei allen Arbeitslosen galt das für 15,7 %.)

Nach der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2005 standen zunächst 
die problematischen Konsequenzen einer „fordernd“ verstandenen Aktivierungspolitik für 
alleinerziehende Mütter im Mittelpunkt der Kritik. Die „Erwerbszentrierung“ des neuen 
Grundsicherungssystems benachteilige diese Frauen strukturell und verletze den gleichstel
lungspolitischen Auftrag des SGB II. Während Frauen in Paarfamilien in dem in West
deutschland vorwiegenden Modell eines in der Regel männlichen Hauptverdieners mit Teil
zeitarbeit der Partnerin einen Kompromiss zwischen den Anforderungen der Erwerbsbeteili
gung und der Sorge für Kinder suchen, können alleinerziehende Mütter weder dem Leitbild 
des SGB II, wonach Frauen wie Männer ihre Existenz durch eigene Arbeit sichern sollen, 
noch dem familienpolitischen Leitbild der vorwiegenden Kinderbetreuung im elterlichen

Zahlen für Niedersachsen 2013 hier und im Folgenden aus: Statistik der BA 2014.

Zahlen für Niedersachsen 2011: HSBN 2014, Tab. 4.3.7.

Die Zahl alleinerziehender Väter mit Kindern unter 18 Jahren liegt unter der statistischen Nach
weisgrenze (vgl. HSBN 2014: 23). Soweit sich statistische Angaben auf alle Alleinerziehenden be
ziehen, werden sie mit Blick auf die Lebenslage alleinerziehender Mütter interpretiert.

Zahlen für Niedersachsen 2013: Statistik der BA 2014, 2014a.4

6



Haushalt gerecht werden (Hieming/Schwarzkopf 2010: 143): Sie seien, so die Kritik, in den 
Jobcentern „doppelt gefordert“ und „wenig gefördert“: ihre besondere Situation werde „bei 
der Leistungsgestaltung und -erbringung nicht systematisch berücksichtigt“ (Schwarzkopf 
2009: 73).

Seit 2010 jedoch gelten alleinerziehende Frauen als Zielgruppe der Arbeitsmarktpolitik und 
der Armutsbekämpfung. Ihre Arbeitsmarktintegration bildet einen geschäftspolitischen 
Schwerpunkt der Bundesagentur für Arbeit und ist seit 2011 Teil der Zielvereinbarungen des 
BMAS mit der BA und den Ländern. Das gemeinsame Planungsdokument für die Zielsteue
rung im SGB II legt bei der Ursachenanalyse und bei der Analyse der örtlichen Rahmenbe
dingungen „besonderes Gewicht auf die Förderung und Integration von Alleinerziehenden“ 
(Bund-Länder-Arbeitsgruppe Steuerung SGB II 2013). Beim Steuerungsziel 2 (Verbesserung 
der Integration in Erwerbstätigkeit, mit der Integrationsquote als zentraler Kennzahl) zählt die 
Integrationsquote Alleinerziehender als eine von vier Ergänzungsgrößen.5

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) führte unter Einsatz von ESF-Mitteln 
die Programme „Gute Arbeit für Alleinerziehende“ (Herbst 2009 bis Ende 2012, 77 Projekte 
mit 23.000 Teilnehmenden, vgl. Broens u.a. 2013) und „Netzwerke wirksamer Hilfen für Al
leinerziehende“ (April 2011 bis Mitte 2013, 102 geförderte Netzwerke, vgl. Servicestelle 
2013) durch. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
förderte von April 2009 bis März 2010 im Projekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 
Alleinerziehende“ an 12 Pilotstandorten „Produktionsnetzwerke“ unterstützender Leistungen; 
aus dem Projekt entstand ein Handbuch „Unterstützungsnetzwerke für Alleinerziehende“ 
(BMFSFJ 2013). Parallel zur Evaluation dieser Projekte wurde das sozialwissenschaftliche 
Wissen über die Lebenslage alleinerziehender Frauen systematisch zusammengeführt (für 
einen Überblick: Bertram u.a. 2012, BMAS 2013; für Mütter im SGB II: Achatz u.a. 2013). In 
Niedersachsen war die Lebenslage Alleinerziehender Schwerpunktthema der Handlungsori
entierten Sozialberichterstattung 2014 (HSBN); hierzu erschien ein Anlagenbericht der 
Freien Wohlfahrtspflege (LAG FW 2014). Vorausgegangen war für Niedersachsen eine Stu
die des Statistik-Service Nordost, die insbesondere den Einfluss der Betreuungsmöglichkei
ten für Kinder auf die Arbeitsmarktintegration klären sollte (Schridde 2012, Schridde u.a. 
2011).

Die erhöhte politische Aufmerksamkeit für die Lebenslage alleinerziehender Frauen hat vor 
allem zwei Gründe.

Zum einen besteht ein breiter Konsens über das sozialpolitische Ziel, Kinderarmut zu be
kämpfen und zu überwinden und Kindern und Jugendlichen gleiche materielle Teilhabechan
cen zu sichern. Dass ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Nieder
sachsen in armutsgefährdeten Haushalten lebt (2011: 20,1 %, HSBN 2014: 185) und jede/r 
siebte Minderjährige im Land Leistungen der sozialen Mindestsicherung in Anspruch neh

Aufgrund der zahlenmäßigen Bedeutung alleinerziehender Frauen unter den erwerbsfähigen Hil
feberechtigten und ihrer längeren Hilfebedürftigkeit hätten zusätzliche Arbeitsaufnahmen aus die
ser Personengruppe auch positive Effekte auf die anderen beiden Steuerungsziele (Ziel 1: Verrin
gerung der Hilfebedürftigkeit, Ziel 3: Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug).
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men muss (2011: 14,8 %), geht aber wesentlich darauf zurück, dass es Alleinerziehenden 
schwer fällt, am Arbeitsmarkt ein existenzsicherndes Familieneinkommen zu erzielen.

Zum anderen stößt gerade bei dieser Personengruppe auch nach Einschätzung der Jobcen
ter eine „fordernd aktivierende“ Arbeitsweise an Grenzen (Bartelheimer 2013b). Aktivierende 
Interventionen setzen darauf, in der Person oder ihrem Umfeld liegende erworbene Merkma
le der Bewerber/innen zu bearbeiten, die ihrem Übergang in Beschäftigung oder ihrer An
passung an Gegebenheiten des Arbeitsmarkts entgegenstehen (Serrano Pascal 2007). Als 
solche Gründe werden mangelnde Erwerbsorientierung („Motivation“), unrealistische Lohn
erwartungen, wenig konzessionsbereites Suchverhalten und das Fehlen nachgefragter Qua
lifikationen angenommen. Für alleinerziehende Frauen treffen viele dieser Defizitannahmen 
offenbar nicht zu: sie sind als Gruppe „weder besonders jung oder kinderreich noch bil
dungsarm oder arbeitsmarktfern“ (Hieming/Schwarzkopf 2010: 141, vgl. Achatz u.a. 2013). 
Dass ihre Erwerbsbeteiligung häufiger scheitert oder nicht aus dem Bezug von Grundsiche
rungsleistungen herausführt, ist vielmehr wesentlich auf hemmende Rahmenbedingungen 
des Beschäftigungssystems zurückzuführen, die ihre Erwerbsambitionen blockieren; hierzu 
gehören auch Eigenschaften, die ihnen von Arbeitgebern zugeschrieben werden (Stereoty
pe, „askriptive“ Merkmale).

Integrationshemmnisse sind also in den „erwerbsregulierenden“ (Pries 2010) Strukturen des 
Beschäftigungssystems zu suchen und zu überwinden. Dieser Perspektivenwechsel von 
individuellen „vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfen“ (BA 2011) zu den Rahmenbedin
gungen von Erwerbsteilhabe wird dadurch begünstigt, dass aufgrund der demografischen 
und wirtschaftlichen Entwicklung in vielen regionalen und sektoralen Teilarbeitsmärkten 
Fachkräfteengpässe entstehen. Die „Fachkräfte-Offensive“, welche die Bundesregierung 
gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit begonnen hat, stellt die bisherige strukturelle 
Rücksichtslosigkeit und Gleichgültigkeit des Beschäftigungssystems gegenüber der privaten 
Lebensführung in Frage. „Fachkräftesicherung“ richtet „den Blick auf die Menschen, die bis
lang am Rand des Arbeitsmarktes“ stehen, und will bei ihnen „alle wichtigen Einflussgrößen“ 
der Erwerbsbeteiligung berücksichtigen (BMAS 2011: 9f.). Den Zielen, die Arbeitszeit von 
erwerbstätigen Frauen auszuweiten und nicht erwerbstätige Mütter ins Beschäftigungssys
tem zu integrieren, wird das höchste „Gesamtpotenzial“ zur Mobilisierung von Arbeitskraft 
beigemessen (ebd.).

2.2. Wissensbestände zu Einflussfaktoren und Wirkungen

Das Modellprojekt „Integriertes Beratungsangebot für Alleinerziehende“ greift zwei zentrale 
Fragestellungen der vorausgegangenen Projekte auf Bundesebene auf:

-  Welche persönlichen und strukturellen Hemmnisse stehen einer Erwerbstätigkeit allein
erziehender Mütter entgegen und wie verbinden diese sich im Einzelfall?

-  Welche Maßnahmen und Aktivitäten können Träger der Grundsicherung wirksam kombi
nieren, um im Einzelfall auf diese Hemmnisse einzuwirken?

Einen Anstoß dafür, auf Landesebene mit vergleichsweise begrenzten Mitteln ein weiteres 
Modellprojekt zur besonderen Unterstützung Alleinerziehender in den Jobcentern durchzu
führen, gab der Befund, dass sich im Vergleich der niedersächsischen Kommunen kein kla-
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rer Zusammenhang zwischen Niveau und Struktur der Kinderbetreuung und den Chancen 
alleinerziehender SGB-II-Leistungsberechtigter auf ungeförderte, bedarfsdeckende Erwerbs
arbeit zeigt (Schridde u.a. 2011: 32, MS 2012), das Arbeitskraftangebot dieser Gruppe also 
von vielen weiteren Faktoren bestimmt wird. Vorliegende Studien zum Unterstützungsbedarf 
Alleinerziehender am Arbeitsmarkt versuchen diese Faktoren zu bestimmen und zu gewich
ten.

Als Hindernisse, die einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen, bezeichnet die LAG der Freien 
Wohlfahrtspflege Niedersachsens die mangelnde Passung von Betreuungspflichten, Arbeits
zeiten und Zeiten außerhäuslicher Betreuung, die „skeptische Grundhaltung“ der Arbeitgeber 
gegenüber Alleinerziehenden, die Entwertung von Berufsabschlüssen nach Betreuungspha
sen, die regionale Arbeitsmarktlage, aber nicht zuletzt auch Maßnahmen und Jobangebote 
der Jobcenter, die „nicht hinreichend auf die Eigenheiten der jeweiligen Lebenssituation zu
geschnitten“ sind (LAG FW 2014: 7ff; ebenso Achatz u.a. 2013: 34 ff.). Als weitere Faktoren 
der Lebenslage werden sozial- und familienpolitische Leitbilder, rechtliche Rahmenbedin
gungen, die Ausgestaltung frühkindlicher Betreuungsangebote und die Zeitkulturen am Ar
beitsplatz genannt (ebd.: 9 f.)

Achatz u.a. (2013: 43 ff.) zeigen in einem multivariaten Modell auf der Grundlage des Panels 
Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS) für alle Mütter mit Kindern unter 15 Jahren, dass 
Mütter mit ALG-II-Bezug und Alleinerziehende mit und ohne Grundsicherungsbezug intensi
ver Arbeit suchen. Das Alter des jüngsten Kindes und die Anzahl der Kinder beeinflussen die 
„Suchneigung“ negativ. Minijobs gehen bei Müttern im ALG-II-Bezug mit verstärkter Stellen
suche einher, d.h. sie bleiben für diese eine „vermutlich unfreiwillige (...) Überbrückungslö
sung“, während Mütter außerhalb des Grundsicherungssystems sie eher als für die Famili
enphase passenden Zuverdienst sehen. Als subjektiver Faktor verstärkt die Überzeugung 
von Müttern, selbst handlungsfähig zu sein, die Stellensuche aus dem ALG-II-Bezug heraus. 
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass „die Stellensuche und Aufnahme einer Beschäfti
gung nicht nur eine Frage der zeitlichen Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt“ sei, und sie wi
derspricht der Vorstellung, „dass es sich bei der Kombination von geringfügiger Beschäfti
gung und Grundsicherung um das angestrebte Erwerbsarrangement handelt“ (ebd.: 46 f.).

Im Unterschied zu Studien, welche die Einflussfaktoren auf Arbeitsmarktübergänge von al
leinerziehenden Müttern untersuchen (vgl. auch Boockmann u.a. 2013), sollte die Begleitfor
schung zu den bundesweiten Modellprojekten (Servicestelle 2013, Broens u.a. 2013) Ar
beitsweisen und Unterstützungsangebote identifizieren, die diese Übergänge besonders 
wirksam unterstützen.

Übereinstimmend wird eine ganzheitliche und zielgruppensensible Betreuung als Erfolgsfak
tor bezeichnet: individuelle Zielperspektiven müssen Arbeitsmarktaspekte und persönliche 
Lebensumstände gleich gewichten (Broens u.a. 2013: 33ff). Daraus ergibt sich, dass sowohl 
die Betreuung wie auch die Vernetzung von Einrichtungen und Diensten am Einzelfall ausge
richtet werden muss (BMFSFJ 2010: 6).

Als Erfolgsfaktor gilt daher insbesondere die Betreuung durch „zielgruppenspezifische“ 
Fachkräfte bzw. spezialisierte Teams in den Jobcentern (Servicestelle 2013: 46 f., Broens
u.a. 2013: f.) Konsens besteht auch über die Bedeutung besonderer Vermittlungsstrategien:

9



Arbeitgeber sollen initiativ auf Beschäftigungsmöglichkeiten für alleinerziehende Frauen an
gesprochen werden, um ihre Vorbehalte gegenüber dieser Gruppe von Bewerberinnen ab
zubauen. 6

Bei der Qualifizierung beschränken sich die vorliegenden Evaluationsstudien auf die Forde
rung, diese müssten „bedarfsgerecht“ sein. Berufsvorbereitende Maßnahmen, Einstiegsqua
lifizierung, Praktika, Anpassungsqualifizierungen und Umschulungen werden nicht verglei
chend bewertet. Dagegen erhöhen nach Achatz u.a. (2013: 62 f.) nur berufliche Weiterbil
dungen die Chancen Alleinerziehender auf eine bedarfsdeckende sozialversicherungspflich
tige Beschäftigung. Konsens besteht wieder darüber, dass Qualifizierungen in Teilzeit ange
boten werden sollten (Broens u.a. 2013: 42).

Um Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung aufzuzeigen, soll das 
Angebot an gesicherter Kinderbetreuung auch zu Ferien- und Randzeiten verbessert wer
den, hier sollen die Jobcenter eine initiierende Funktion haben (Broens u.a. 2013: 48 f.). In 
den Projekten gelang es, die Ressourcen der sozialen Netzwerke der Frauen als Betreu
ungsressource zu erschließen, betriebliche Betreuungsangebote konnten dagegen nicht ge
schaffen werden.

Als kritische Faktoren werden insbesondere die Beziehungen zwischen den Jobcentern und 
den kommunalen Fachdiensten für Jugend- und Familienhilfe (Jugendämtern) genannt (Ser
vicestelle 2013: 44). Dabei kann es zu Zielkonflikten zwischen Familien- und Kindeswohl auf 
der einen und Eingliederungszielen auf der anderen Seite kommen. Auch haben die alleiner
ziehenden Frauen aufgrund eines besonders hohen Verantwortungsbewusstseins gegen
über ihren Kindern Vorbehalte gegenüber externer Kinderbetreuung und verstärkt gegenüber 
Tagespflegepersonen (Broens u.a. 2013: 47). Kritisch wird auch die Orientierung auf Allein
erziehende als Zielgruppe diskutiert. Diese Gruppe sei sehr heterogen, und Arbeitgeber sei
en besser generell auf das „Querschnittsthema“ der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
anzusprechen (Servicestelle 2013: 46).

Während Studien und Evaluationsberichte zur Unterstützung von Alleinerziehenden die 
„ganzheitliche Betrachtung“ einer komplexen Lebenssituation fordern (Broens u.a. 2013: 34), 
richtet das Zielsteuerungssystem für das SGB II die Arbeit der Jobcenter auf eine eindimen
sionale Ergebnisgröße aus: die Integrationsquote Alleinerziehender.

„Als Integrationen gelten alle Aufnahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäfti
gungen, voll qualifizierende berufliche Ausbildungen oder selbständigen Erwerbstätigkei
ten von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten -  unabhängig davon, ob die Hilfebedürf
tigkeit durch die Erwerbstätigkeit beendet wird oder ob sich der Arbeitslosigkeitsstatus 
(arbeitslos, nicht arbeitslos arbeitsuchend, nicht arbeitsuchend) durch die Erwerbstätig

6 Die meisten Studien sprechen an, dass Arbeitgeber bei Alleinerziehenden eine geringere Flexibili
tät und ein höheres Ausfallrisiko wahrnehmen. Dagegen zieht ein Report des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales aus Modellvorhaben im Rahmen der Fachkräfteoffensive der Bundesagen
tur für Arbeit den Schluss, der Status „alleinerziehend“ sei „für die weitaus meisten Arbeitgeber 
weder mit signifikant negativen Einschätzungen noch mit besonderen Hürden bei der Einstellung 
und Beschäftigung verbunden“ , und ihr Potenzial als Fachkräfte sei „gut erschließbar“ (BMAS 
2013: 9).
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keit ändert.7 Pro Monat wird für jeden alleinerziehenden erwerbsfähigen Leistungsberech
tigten maximal eine Integration erfasst. Damit können bis zu zwölf Integrationen eines al
leinerziehenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten pro Jahr gezählt werden.“ (Statis
tik der BA 2014e: 6.)

Die Kennzahl für die Verbesserung der Integration in Erwerbsarbeit fragt nicht danach, ob 
eine Arbeitsaufnahme bedarfsdeckend ist, und sie bewertet häufige Arbeitsaufnahmen, die 
nicht von Dauer sind, positiv. Das vierte Wirkungsziel des SGB II, die „Verbesserung der 
sozialen Teilhabe“ (§ 48b Abs. 3 SGB II), ist bislang begrifflich ungeklärt und nicht operatio- 
nalisiert, und wie die Untersuchung von Schridde u.a. (2011) für Niedersachsen gezeigt hat, 
fehlt es an gesichertem Wissen darüber, wie das Angebot an öffentlicher Kinderbetreuung 
als kommunale Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II auf die Arbeitsmarktintegration 
wirkt (vgl. auch Kaltenborn/Kaps 2012: 110, 181). Daher steht eine Verständigung über ei
nen geeigneten Bewertungsmaßstab für Ergebnisse intensiver Betreuung Alleinerziehender 
aus.

Zudem beruhen die Aussagen aus den vorliegenden Studien darüber, welche Unterstüt
zungsformen erfolgreich oder erfolgskritisch sind, beruhen allein auf Interviews, Befragungen 
und Fokusgruppen bei den Fachkräften und Trägern, d.h. auf Selbstauskünften der Dienste 
und Einrichtungen. Ihnen liegen allein deren Annahmen und Erfahrungen über Wirkungszu
sammenhänge zugrunde.

2.3. Ein teilhabeorientiertes Evaluationskonzept

Ziel der Begleitforschung war es, die Erfahrungen der drei Jobcenter im Modellprojekt zu 
nutzen, um für die intensive individuelle Betreuung Alleinerziehender im SGB II einen Bewer
tungsrahmen zu entwickeln, und auf dieser Grundlage einen Beitrag zur Diskussion über 
Wirkungen zu leisten.8 Nicht ein Leistungsvergleich zwischen den drei sehr unterschiedlichen 
Projektansätzen (vgl. unten: 3.1) steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, an welchen Fakto
ren der Lebenslage Betreuungsleistungen der Jobcenter ansetzen können und an welchen 
Zielen Ergebnisse gemessen werden können. Der gewählte Evaluationsansatz muss der 
Lebenssituation der Alleinerziehenden und einer am Einzelfall orientierten Arbeitsweise an
gemessen sein.

Spannungsfeld zweier Teilhabedimensionen: Teilhabe bedeutet für Familien mit Kindern nie 
nur den Erwerb beruflicher Qualifikationen und gute und existenzsichernde Erwerbsarbeit, 
sondern stets auch verantwortliche Elternschaft. Beide Lebensbereiche erleben sie in der 
Regel nicht nur als Verpflichtung, sondern sie haben für sie einen Eigenwert. Erwerbsarbeit 
ist nicht nur notwendig, um das Familieneinkommen zu sichern, sondern auch Teil der ge
wünschten Lebensführung. Elternpaare können die Zuständigkeiten für diese beiden Zieldi

7 Sozialversicherungspflichtige Teilzeit von weniger als 15 Stunden würde damit als Integration 
gezählt, ein Minijob dagegen nicht.

8 Die im Auftrag der Stadt Wolfsburg erstellte Studie über Ein-Eltern-Familien im SGB-II-Bezug 
fordert eine wirkungsorientierte Ausrichtung des Hilfesystems, macht jedoch hierzu vor allem ei
nen Verfahrensvorschlag: „Wirkungskonferenzen“, in denen die Führungs- und Fachkräfte des 
Jobcenters und anderer Einrichtungen „Potenziale für eine Um - oder Neuverteilung der Ressour
cen“ identifizieren (GOE Bielefeld 2013: 13 ff.).
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mensionen von Teilhabe über längere Lebensphasen hinweg verschieden gewichten, und 
davon hängt für sie ab, wer zu einem gegebenen Zeitpunkt wie viel Erwerbsbeteiligung an
bietet. Alleinerziehende müssen beide Teilhabeziele in ihrer persönlichen Lebensführung 
vereinbaren und Zielkonflikte mit sich selbst abmachen. Auch sie können die Bedeutung, die 
sie beiden Lebensbereichen beimessen, phasenweise unterschiedlich gewichten. Das 
SGB II dagegen erkennt zwar grundsätzlich an, dass die Leistungen der Jobcenter die „fami
lienspezifischen Lebensverhältnisse“ von Eltern berücksichtigen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SGB II) 
und ihnen nur Erwerbsarbeit zumutbar ist, welche die Erziehung eines Kindes nicht gefähr
det (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II), aber es gibt (insbesondere mit § 3 Abs. 1 SGB II) dem „Integ
rationsziel“ Vorrang, d.h. der Beendigung oder Verringerung von Hilfebedürftigkeit durch 
„unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit“. Wie Alleinerziehende beide Ziele ins Ver
hältnis setzen, kann sie daher in Konflikt mit der Fallbearbeitung im Jobcenter bringen.

Biografischer Orientierungsbedarf: Arbeitslosigkeit ist sowohl aus Sicht der Betroffenen wie 
der Arbeitsverwaltung eine Übergangssituation, die möglichst bald durch die Aufnahme einer 
Beschäftigung, durch Qualifizierung oder durch einen anderen Statuswechsel beendet wer
den soll. Bei der Suche nach dem besten Übergang aus Arbeitslosigkeit besteht für viele 
Alleinerziehende Beratungs-und Orientierungsbedarf. Dieser betrifft aber bei ihnen oft nicht 
nur den Zielberuf oder die Suchstrategie, sondern auch die längerfristigen beruflichen Per
spektiven. Nur wenige konnten sich aus freien Stücken für Elternschaft außerhalb einer 
Partnerschaft entscheiden (Schneider u.a. 2001, nach Achatz u.a. 2013: 10). Schwanger
schaft und Trennung sind biografische Einschnitte, die Ausbildungs- und Berufswege unter
brechen und eine Neuorientierung erfordern. Viele Frauen finden sich unfreiwillig in der Rolle 
der Familienernährerin wieder (HSBN 2014: 84). Daher benötigen Alleinerziehende im 
SGB II -  unabhängig davon, ob sie im Jobcenter aktuell als arbeitslos geführt werden -  häu
fig mehr als eine bloß „integrationsbegleitende“ Beratung und Unterstützung, nämlich eine 
berufliche „Orientierungs- und Entscheidungsberatung“9, die einer passgenauen Bewer
bungsunterstützung und Vermittlung vorgelagert ist. Und da ihre Chancen, den Grundsiche
rungsbezug rasch zu verlassen, geringer sind als die von Elternpaaren, müssen längerfristi
ge Perspektiven entwickelt werden, die schrittweise verfolgt werden können, und die sich 
teilweise erst verwirklichen lassen, wenn ein Kind älter geworden ist.

Einzelfallarbeit: Da die Möglichkeiten der Erwerbsbeteiligung für Alleinerziehende individuell 
sehr verschieden sind, ist ihre intensive Unterstützung Einzelfallarbeit. Bedarfsgerecht ist sie 
nur, wenn sie an den individuellen Orientierungen, Ressourcen und Hemmnissen ansetzt. 
Diese bestimmen darüber, welche Teilhabeziele realistisch sind.

9 Die Beratungskonzeption der Bundesagentur für Arbeit (BeKo) unterscheidet zwei „Beratungsfor
mate“: „integrationsbegleitende Beratung“ (IBB) und „Orientierungs- und Entscheidungsberatung“ 
(OEB, vgl. Rübner/Sprengard 2010: 62). Die IBB findet im Rahmen eines gesetzlichen Vermitt
lungsauftrags statt und ist für die Bewerber/innen verpflichtender Teil ihrer Eigenbemühungen. Auf 
die OEB besteht in den Arbeitsagenturen unabhängig vom Vermittlungsauftrag ein Rechtsan
spruch. Die BA sieht für das SGB II integrationsbegleitende Beratung als „Standardformat“, jedoch 
können auch in den Jobcentern „Beratungsanlässe auftreten, die -  zumindest phasenweise -  oh
ne konkret definierte Integrationsziele verlaufen und eher orientierenden bzw. standortbestim
menden Charakter haben“ und Elemente der OEB integrieren (BA 2014: 49, 54). Alleinerziehende 
mit einem Kind unter drei Jahren werden beispielhaft genannt.
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Im Sachstandsbericht (SOFI 2013: 6 ff.) wurde daher ein Evaluationsansatz vorgeschlagen, 
der sich an den individuellen Teilhabe- und Verwirklichungschancen orientiert. Das Konzept, 
das auf Sen (2002) zurückgeht, bildete einen normativen Bezugspunkt der Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung wie des Gleichstellungsberichts der Bundesregierung. Teilha
bechancen (Capabilities) sind definiert als „Möglichkeiten oder umfassende Fähigkeiten von 
Menschen, ein Leben führen zu können, für das sie sich mit guten Gründen entscheiden 
konnten und das die Grundlagen der Selbstachtung nicht in Frage stellt“ (Bundesregierung 
2005: 9).

„Es wird dabei an den beobachteten Unterschieden der Lebenslagen und damit den Teil
habeergebnissen angesetzt. Das Konzept der Teilhabe- und Verwirklichungschancen 
fragt darüber hinaus auch danach, inwiefern diese Unterschiede auf ungleiche Verwirkli
chungschancen zurückzuführen sind. Ziel sozialstaatlichen Handeln ist es, Ungleichhei
ten bereits bei den zur Verfügung stehenden Chancen zu reduzieren.“ (Bundesregierung 
2008: 1; vgl. Sen 2002: 29 ff.)10

Die Sachverständigenkommission für den ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 
formulierte ihr Leitbild einer „Gesellschaft mit Wahlmöglichkeiten“ u.a. mit Bezug auf dieses 
Konzept:

Die Verwirklichungschancen erfordern zunächst ausreichende ökonomische und materi
elle Ressourcen, wozu auch soziale Rechte zählen. Die Nutzung dieser Ressourcen wird 
durch ,Umwandlungsfaktoren‘ geprägt. Dazu zählt Sen die persönlichen Potenziale sowie 
gesellschaftliche und institutionelle Bedingungen, wie etwa die Bildungsinfrastruktur einer 
Gesellschaft. Aus dem Zusammenwirken von Ressourcen und Umwandlungsfaktoren 
ergibt sich die Auswahlmenge von ,Verwirklichungschancen‘, die den Individuen die Frei
heit gibt, sich zu entscheiden und auszuwählen. Die erreichten ,Funktionen‘ der Lebens
führung ergeben sich dann aus den tatsächlich verwirklichten Handlungen (...). Erst in 
einer Lebensverlaufsperspektive wird sichtbar, wie sich Handlungsräume durch unzu
reichende Nutzung von Ressourcen oder unerwartete (...) Ereignisse (...) wie der schlie
ßen können und erst durch neue Ressourcen in neuen Lebensabschnitten wieder geöff
net werden können.“ (BMFSFJ 2011: 47).

Das Evaluationskonzept greift damit zugleich die Überlegung der LAG der Freien Wohl
fahrtspflege Niedersachsens auf, die Lebenslage von Alleinerziehenden als individuellen 
„Handlungsrahmen oder Spielraum“ aufzufassen, der „von einer Vielzahl von individuell nicht 
beeinflussbaren äußeren bzw. strukturellen Merkmalen der Existenz bestimmt wird“ (in: MS 
2014b: 7ff). Denn gemeinsam mit dem Lebenslagenansatz11 fragt das Konzept der Teilha
bechancen danach, wie Menschen Ressourcen für eine Lebensführung nutzen („umwan
deln“) können, für die sie sich mit guten Gründen entscheiden. Abbildung 2-1 veranschau
licht das Modell, das dieses Zusammenspiel individueller und struktureller Faktoren12, von

10 Im aktuellen vierten Armuts- und Reichtumsbericht verzichtet das Ministerium für Arbeit und So
ziales auf die Operationalisierung des Ansatzes. Die empirische Schwierigkeit, Aussagen über 
den Zusammenhang zwischen Teilhabechancen und Teilhabeergebnissen zu machen (Bundes
regierung 2013: 23 f.), besteht jedoch vor allem bei den im Bericht verwendeten quantitativen Da
ten. Zur aktuellen Diskussion über den Ansatz vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.) 2014.

11 Das Konzept des „Handlungs- und Entscheidungsspielraums im Lebenslagenkonzept“ und der 
„Auswahlmenge“ im Konzept der Teilhabechancen entsprechen einander; vgl. hierzu Bartelheimer 
2014: 4; Leßmann 2007.

Schridde (2012: 374 f.) stellt den personen-, haushalts- und lebenslaufbezogenen Bestimmungs
faktoren der Hilfebedürftigkeit auf konzeptioneller Ebene Faktoren der sozio-ökonomischen, sozi-

13



denen die Erwerbsbeteiligung Alleinerziehender abhängt, systematisch erfassen soll. Es 
unterstellt, dass es jeweils von weiteren persönlichen, institutionellen und gesellschaftlichen 
Bedingungen abhängt, welche verfügbare Ressourcen -  etwa Kinderbetreuungsangebote 
und Stellenangebote oder Maßnahmen der Jobcenter -  von der jeweils betreuten Projektteil
nehmerin in für sie wertvolle Teilhabemöglichkeiten „umgewandelt“ werden können13, und 
welche Hemmnisse dem entgegen stehen. Ob Ressourcen genutzt werden können, ist aber 
nicht allein eine Frage gut vernetzter Unterstützungsangebote. Denn nur Optionen, für die 
sich eine Teilnehmerin mit Überzeugung entscheiden kann, versprechen für sie einen positi
ven Teilhabeeffekt, und solche Optionen wird sie engagiert verfolgen. Damit ist die Qualität 
und die Individualität der Zielvereinbarungen angesprochen, die zwischen Teilnehmerinnen 
und Fachkräften zustande kommen.

Abbildung 2-1: Was bestimmt Teilhabechancen alleinerziehender Mütter?

Gesellschaftliche, institutionelle »Umwandlung« 
Anforderungen der Arbeitgeber, Passung von Betreuungszeiten, 

Arbeitsweise der Jobcenter, Verkehrsinfrastruktur, 
Zielkonflikte zwischen beteiligten Sicherungssystemen

Ressourcen: 
Stellen- und 
Qualifizierungs
angebot,
Kinderbetreuung,
Mobilität,
T ransferleistungen 
und Betreuung

Auswahlmenge an 
Teilhabechancen

Teilhabeergebnis: 
Verhältnis von 
Erwerbs- und 

Sorgearbeit, 
Kinderbetreuungs

arrangement, 
Grundsicherungs

bedarf

Persönliche »Umwandlung«
Zahl, Alter und Gesundheit der Kinder, Qualifikation, eigene 

Gesundheit, Selbstvertrauen 
Erwerbsorientierung, Qualifizierungsziel, Erziehungsanspruch

Eigene Darstellung nach: BMFSFJ 2011: 47; Barte lhe im er 2007, 2014.

Zu den über den Arbeitsmarkt vermittelten Ressourcen, von denen die Teilhabeoptionen der 
alleinerziehenden Mütter im Grundsicherungsbezug abhängen, zählen Erwerbseinkommen 
aus bestehenden Beschäftigungsverhältnissen, das Stellenangebot am regionalen Arbeits

alpolitischen und familienpolitischen Rahmung gegenüber. Die individuellen Faktoren „bestimmen 
maßgeblich die Möglichkeiten, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, und die individuellen 
Arbeitsmarktchancen“. „Ob und in welchem Ausmaß diese Möglichkeiten und Chancen genutzt 
werden können“, hänge aber „wesentlich von den örtlichen Rahmenbedingungen ab“.

Auch das Handbuch „Unterstützungsnetzwerke für Alleinerziehende“ geht von der Möglichkeit 
aus, dass vorhandene Leistungen „für die Zielgruppe nicht sofort als Unterstützung erkennbar 
bzw. zugänglich“ sein können (BMFSFJ 2013: 6).
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markt und Vermittlungsvorschläge. Die örtliche Infrastruktur der Kinderbetreuung und die 
privaten Betreuungsmöglichkeiten in den Familien und im sozialen Nahbereich der Teilneh
merinnen bilden eine zweite wesentliche Gruppe von Ressourcen, Mobilität durch Zugang zu 
öffentlichen Verkehrsmitteln, Führerschein und Auto eine dritte. Schließlich prägen die 
Transferleistungen, Maßnahmen und die Betreuung in den Jobcentern die Ressourcenaus
stattung der Einelternfamilien.

Wesentliche gesellschaftliche und institutionelle Kontextbedingungen ergeben sich aus den 
Flexibilitäts- und Qualifikationsanforderungen der Arbeitgeber, aus ihrer Einstellung zu al
leinerziehenden Bewerberinnen und aus der besseren oder schlechteren Passung von Kin
derbetreuungszeiten und Arbeitszeiten am regionalen Arbeitsmarkt. Wie weit die Betreuung 
durch das Jobcenter als Ressource im Fall wirksam wird, hängt wesentlich von deren Ar
beitsweise ab: Setzt die Fallbearbeitung an den individuellen Gegebenheiten an? Wie ge
wichten die Fachkräfte ihre Kontroll- und ihre Unterstützungsfunktion? Stehen kurzfristige 
Integrationen im Vordergrund oder längerfristige („nachhaltige“) erwerbsbiografische Ziele? 
Wie korrigierbar sind Entscheidungen im Fall? Hemmnisse können sich auch aus Zielkonflik
ten zwischen den verschiedenen Leistungssystemen ergeben, etwa zwischen Jobcenter, 
Kita und Jugendhilfe. Wenn Alleinerziehende ihr Kind nicht selbst abholen können, fragt etwa 
die Kita: „Warum kümmert sich die Mutter nicht?“ Wenn Kita-Jahr und Ausbildungsjahr 
gleichzeitig am 1. August beginnen, müssen die Mütter sich zwischen Eingewöhnungsphase 
und Ausbildung entscheiden.

Die Teilnehmerinnen bringen persönliche Voraussetzungen mit, die ihre Teilhabeoptionen 
prägen: Welchen Schulabschluss haben sie erworben? Haben sie eine Ausbildung abge
schlossen (bzw. bei Migrantinnen: wird diese anerkannt)? Sind sie gesundheitlich beein
trächtigt? Wie viele Kinder sind zu betreuen und wie alt sind diese? Bedürfen Kinder ihrer 
besonderen Aufmerksamkeit, weil sie unter der Trennung der Eltern leiden, erkrankt oder 
behindert sind? Wie viel trauen sie sich selbst zu?

Die alleinerziehenden Mütter messen ihre Teilhabechancen an persönlichen Perspektiven 
und Wertvorstellungen. Ihre Situation stellt sie vor Entscheidungen und wirft Orientierungs
fragen auf. Diese betreffen zum einen die Erwerbsorientierung, zum anderen ihre Elternrolle: 
Wie viel Erwerbsarbeit oder Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen ist mit der Eltern
schaft vereinbar, wie viel Zeit brauchen die Kinder? („Man ist mit sich als Mutter und mit sich 
selbst ständig im Konflikt.“ „Mehr möchte ich nicht arbeiten, ich will auch mein Kind groß 
werden sehen.“) Wie viel Betreuung außer Haus ist gut für sie, und welche Qualität muss 
diese haben? Für viele Teilnehmerinnen kam eine Kita-Betreuung eher in Frage als eine 
Tagesmutter: Sie möchten „nicht arbeiten gehen, um eine andere Frau dafür zu bezahlen, 
dass sie mit meinem Kind zusammen sein darf“. Jüngere Mütter ohne Berufsausbildung oder 
Alleinerziehende mit Qualifikationen, die durch fehlende Berufserfahrung entwertet wurden, 
müssen rasche Arbeitsaufnahme gegen mögliche Qualifizierungswege abwägen, die ihnen 
eine längerfristige berufliche Perspektive ermöglichen. Einige Teilnehmerinnen waren eher 
bereit, Fremdbetreuung zugunsten von Ausbildung zu akzeptieren als für einen Job. Lassen 
die Kinderbetreuungszeiten nur Teilzeittätigkeiten zu, ist das erzielbare Erwerbseinkommen 
oft nicht hoch genug, um den Leistungsbezug zu beenden. Mütter entscheiden sich daher 
eher für einen 450-€-Job, der ihnen im System der Grundsicherung mehr Spielraum der Le-
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bensführung verschafft. Insbesondere für Frauen mit einem Kind bildet es eine kritische 
Schwelle, welche Arbeit ihnen ermöglicht, den Leistungsbezug durch Kombination von Ar
beitseinkommen, Unterhaltsvorschuss, Kinderzuschlag und Wohngeld zu verlassen.14 
Schließlich bleibt die Frage, wie viel Zeit und Regenerationsmöglichkeiten die Teilnehmerin
nen für sich selbst brauchen und welche Belastung sie sich zutrauen.

Die hier modellhaft dargestellten Ressourcen, Kontextbedingungen und persönlichen Bedin
gungen stehen untereinander in einem Systemzusammenhang, der stets im Einzelfall ver
standen werden muss. Da bei der Anpassung an restriktive Lebensumstände Teilhabeziele 
als unerreichbar aus dem Blick geraten, stellen sich einige Orientierungs- und Entschei
dungsfragen erst, wenn neue Ressourcen und praktische Unterstützung Optionen eröffnen, 
die bisher nicht möglich schienen. Bisher gefestigte Abwägungen können mit Blick auf erwei
terte Optionen anders ausfallen. Interventionen zu den persönlichen Umwandlungsfaktoren 
lassen sich danach unterscheiden, ob sie auch die äußeren Bedingungen für Entscheidun
gen verbessern oder ob sie vor allem die Entscheidungsgründe (Bewertungen, persönliche 
Ziele) bearbeiten wollen -  z.B. in aktivierender Absicht.

Für eine fallbezogene Bewertung der Betreuung ergeben sich drei Fragen:

-  Erweitern sich im Rahmen der Projektteilnahme die Optionen für Erwerbsteilhabe, die die 
Teilnehmerinnen mit ihrer Elternrolle und mit ihren Betreuungsaufgabenvereinbaren kön
nen?

-  Wo setzen die Modellprojekte an, um die Teilhabechancen der Teilnehmerinnen zu er
weitern und sie bei der Realisierung gewählter Optionen zu unterstützen?

-  An welchen Projektergebnissen hatte die Betreuung im Projekt Anteil?

Das Modell diente in der Evaluation dazu, die Fallbearbeitung bei den in die Untersuchung 
einbezogenen Teilnehmerinnen zu rekonstruieren (vgl. unten: 2.4). Es könnte aber auch in 
der Praxis als Grundlage für die Reflexion der Fallarbeit und für Strategien der Konzeptent
wicklung und Qualitätssicherung dienen.

2.4 Erhebungsprogramm und Vorgehensweise

Das Projektdesign verfolgte einen fallbezogenen Untersuchungsansatz: Erkenntnisse über 
die Arbeit der Projektteams sollten über die Rekonstruktion der Fallbearbeitung in 60 Fällen 
gewonnen werden. Interviews mit nicht am Projekt teilnehmenden Alleinerziehenden hatten 
die Funktion, die Projektarbeit mit der des Regelbetriebs zu kontrastieren, und standortbezo
gene Statistikanalysen und Interviews mit Expertinnen und Experten sollten die lokalen 
Rahmenbedingungen erhellen. Als Fallbearbeitung (Baethge-Kinsky u.a. 2007: 14, Berg-

14 Eine Fachkraft: „Wenn da irgendwie 30 Stunden jetzt bei rauskämen, dann könnten sie vielleicht 
auch mit Wohngeld und erhöhtem Kindergeld oder so leben, dann wären sie schon mal hier weg, 
weil das ist für viele ja auch ein Ziel, dass sie sagen, ich will hier weg vom Amt.“ Der Landessozi
albericht nennt für die Gewährung des Kinderzuschlags bei Alleinerziehenden eine Untergrenze 
monatlicher Einnahmen von € 600. Für die betroffenen Familien bedeute dies „eine Erleichterung 
durch weniger restriktive Lebensumstände, auch wenn nicht unbedingt mehr Geld in der Haus
haltskasse ist“ (LSBN 2014: 36).
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mann 2014) gelten alle auf eine alleinerziehende Leistungsberechtigte bezogenen Aktivitäten 
von Fachkräften der Jobcenter und anderer Leistungsstellen, von Maßnahmeträgern und 
Dienstleistern. Fallbearbeitung stellt das Handeln mehrerer Akteure in einen zeitlich geordne
ten Zusammenhang, der als Sequenzmuster zu rekonstruieren ist, um einzelne Dienstleis
tungsereignisse verstehen zu können. Bei der Rekonstruktion eines Falls sind die Perspekti
ven möglichst aller Beteiligten im Zeitverlauf zu erfassen.

Das Evaluationsteam besuchte die Projektstandorte am 21. Juni 2013 (Wolfsburg), am 22. 
Juni (Osterholz), sowie am 24. Juni und 17. Juli 2013 (Vechta), um dort den ersten Teil der 
empirischen Erhebungen -  Interviews mit Expertinnen und Experten sowie die ersten Grup
pendiskussionen -  durchzuführen. Erneute Projektbesuche fanden am 7. März (Wolfsburg), 
10.März (Vechta) und 13. März 2014 (Osterholz) statt. Telefonische (Nach-)Befragungen von 
IBA-Teilnehmer/inne/n und Nicht-Teilnehmerinnen wurden schwerpunktmäßig zwischen Au
gust und Dezember 2014 durchgeführt, und zuletzt konnten eine Reihe von zuvor nicht er
reichten Befragungspersonen im Januar 2015 interviewt werden, nachdem ihre Kontaktdaten 
von den Projektteams aktualisiert worden waren.

Fallübergreifende Erhebungen

Zur Rekonstruktion des Projektansatzes und der Arbeitsweise der Projektfachkräfte wurden 
in der ersten Erhebungsphase problemzentrierte Expert/inn/en-Interviews mit den Integrati
onsfachkräften geführt, in deren Hände die IBA-Umsetzung lag: mit einer der beiden IBA- 
Fachkräfte aus Osterholz, der einzigen Vermittlerin in Vechta und zwei der drei projektbetei
ligten Fachkräfte aus Wolfsburg. Diese Interviews hatten drei Schwerpunkte: Erstens wurde 
der berufliche und zum Teil auch der biografische Hintergrund der Fachkräfte erhoben. Zwei
tens behandelten die Interviews Fragen zu den Zielen des Projekts aus Sicht der Fachkräfte, 
zum Projektansatz, zu lokalen Rahmenbedingungen und zu ersten Umsetzungsschritten. 
Und drittens wurden die Fachkräfte zu einer Bewertung der Wirkungen und einer ersten Bi
lanz von IBA aufgefordert.

Zum gleichen Zeitpunkt sowie im ferneren Projektverlauf kamen sieben weitere Expert/inn/en 
zu Wort: Befragt wurden eine Jobcenter-Führungskraft, interne Schnittstellenpartner/innen 
(BCA und Arbeitgeber-Service) aus den Jobcentern sowie externe Kooperations
partner/innen (Kindertagesbetreuung, Maßnahmeträger) der IBA-Projekte.

Für die zweite Erhebungsphase hatte das Evaluationsprogramm einen standortübergreifen- 
den Gruppenworkshop mit den IBA-Fachkräften vorgesehen. Zu diesem Arbeitstreffen kam 
es nicht. Denn zum einen lud auch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit und Integration (MS) am 19.11.2013 zu einem Auswertungsworkshop 
ein, der Gelegenheit bot, Projekterfahrungen und erste Ergebnisse der Evaluation zu disku
tieren. Und zum anderen hatten die Projekte eigenständig einen Erfahrungsaustausch be
gonnen, und weitere zusätzliche Termine hätten unverhältnismäßig großen Aufwand verur
sacht. Doch obwohl sich für die Teilnahme des Evaluationsteams an einem der internen 
Treffen der Projekte kein gemeinsamer Termin fand, konnten die Entwicklungen an allen drei 
Standorten im zeitlichen Verlauf verfolgt werden. Als günstig für die Evaluation erwies sich 
nämlich, dass sich die IBA-Fachkräfte an allen Standorten im Anschluss an die Gruppendis-

17



kussionen mit Projektteilnehmerinnen Zeit für eine Zwischenauswertung mit dem SOFI-Team 
nahmen: In diesen konzentrierten Nachgesprächen steuerten sie zu unterschiedlichen Zeit
punkten im Projektverlauf nicht nur ihre Fallsicht zu den betreuten und in die Beobachtung 
einbezogenen Alleinerziehenden bei. In den Nachgesprächen bot sich auch Gelegenheit, 
den jeweiligen Stand der Projektumsetzung zu reflektieren.

Fallbezogene Erhebungen

Im Unterschied zur Evaluation der bundesweiten Modellprojekte für Alleinerziehende sollte in 
der IBA-Evaluation die Arbeitsweise der Projekte und die Wirkung intensiver Betreuung 
durch Rekonstruktion einzelner Fälle beschrieben werden. Die Untersuchung stützt sich da
her insbesondere auf fallbezogenes Material, das mit unterschiedlichen Verfahren erhoben 
und analytisch aufeinander bezogen wurde. Tabelle 2-1 gibt einen Überblick über das fallbe
zogene Erhebungsprogramm.

Mit jeweils zwischen fünf und neun IBA-Teilnehmerinnen, die von den Projektfachkräften 
angefragt worden waren und schriftlich ihr Einverständnis erklärt hatten, an der Untersu
chung mitzuwirken, fanden an jedem Projektstandort zu zwei Zeitpunkten (Mitte 2013 und im 
Frühjahr 2014) Gruppendiskussionen statt. Einige Alleinerziehende hatten Interesse an der 
Mitwirkung gezeigt, entschuldigten sich jedoch kurzfristig, so dass die angestrebte Gruppen
größe von 10 Teilnehmenden in keiner der Gesprächsrunden erreicht werden konnte. Insge
samt kamen 43 persönliche Interviews (11 in Osterholz, 17 in Vechta und 15 in Wolfsburg) 
zustande. Zwei weitere IBA-Teilnehmerinnen hatten ausdrücklich um telefonische Interviews 
gebeten. Sie wurden telefonisch zu den gleichen Zeitpunkten im Projektverlauf befragt wie 
die Frauen, die an den Gesprächsgruppen persönlich teilnahmen. Zwei Teilnehmer/innen 
wurden in der zweiten Evaluationsphase ausführlich telefonisch befragt. Die Gruppe dieser 
47 intensiver einbezogenen Teilnehmer/innen, von denen 13 aus Osterholz und jeweils 17 
aus Vechta und Wolfsburg kamen, wird in der vorliegenden Untersuchung als Gruppe A be
zeichnet.

Tabelle 2-1: Fallbezogenes IBA-Erhebungsprogramm

Osterholz Vechta Wolfsburg Gesamt

TN TN N- TN TN N- TN TN N- TN TN N- ges
A B TN A B TN A B TN A B TN

Fälle 13 5 4 17 10 3 17 1 5 47 16 12 75

TN-Fragebögen 11 2 11 7 15 37 9 0 46

Interviews 16 20 18 54 0 0 54

dar.: telefonisch 2 3 3 1 4 3 0 11 14

Telefonische Nachbefragung 8 11 12 31 0 7 38

Zielerreichungsbogen 0 0

Verbis/PROSOZ-Abzug 12 5 17 10 12 41 15 0 56

Die etwa zweistündigen Gruppendiskussionen fanden in Besprechungsräumen der beteilig
ten Jobcenter statt, und eine kleine Bewirtung sorgte für eine aufgelockerte Atmosphäre. In 
Wolfsburg und Vechta brachten einige Frauen ihre Kinder mit zum Gespräch. Zwei Mitarbei-
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terinnen des Untersuchungsteams moderierten durchweg angeregte Diskussionen der Al
leinerziehenden. Waren die Teilnehmerinnen einverstanden, konnten sich die Protokolle der 
Gesprächsrunden auch auf Audio-Mitschnitte stützen, was die spätere Auswertung erleich
terte.

Für die Gruppendiskussionen gab es einen Leitfaden, der es zuließ, auch thematische Im
pulse der Gesprächspartnerinnen aufzugreifen. Breiten Raum nahmen in den Gesprächen 
daraufhin folgende Themen ein:

-  Persönliche Situation: Haushaltssituation, Kinder und Kinderbetreuungsarrangements, 
familiäre Unterstützung, (abwesende) Väter, Alltagbewältigung und Gesundheit,

-  Alleinerziehend im SGB II: Erfahrungen, Unterstützungsbedarf, materielle Lage,

-  Berufliche Biografie, örtlicher Arbeitsmarkt, Realisierbarkeit beruflicher Ziele, Erwerbsori
entierung und Mutterschaft,

-  Zugang ins IBA-Projekt und bisherige Projekterfahrungen.

Die Teilnehmerinnen der Gruppendiskussionen füllten entweder im Vorfeld des Gesprächs 
oder im Anschluss daran einen Fragebogen aus. Konkreter als dies in der Diskussion mög
lich bzw. vertretbar war, wurden sie darin zu einigen soziodemografischen Daten sowie zu 
individuellen Vereinbarungen mit ihren Fachkräften befragt: In Freitext-Antworten problema
tisierten sie ihre gravierendsten Hemmnisse und Zugangsschwierigkeiten zum Arbeitsmarkt 
und priorisierten ihre Ziele.

Als komplementäres Erhebungsinstrument auf der Seite der Fachkräfte wurden die sog. 
Zielerreichungsbögen eingesetzt -  Fragebögen, mit denen Fachkräfte zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten im Beratungsprozess ihre Fallbearbeitung und die Beratungsbeziehung zu den 
alleinerziehenden ,Kund/inn/en‘ beschrieben und bewerteten. Zu Beginn definierten sie ge
meinsam verfolgte Ziele, zum Ende der Fallbearbeitung bilanzierten sie Zielerreichung und 
Integrationsfortschritte. In den Zielerreichungsbögen schlug sich die Falleinschätzung der 
Fachkräfte nieder, die sich im Verlauf verändern konnte: Was wären erreichbare Erfolge, 
welche eigenen Ziele verfolgen die Alleinerziehenden, woran scheiterten ursprünglich ge
plante Maßnahmen? Was kann das Projekt -  prospektiv -  für die Projektteilnehmenden tun, 
und was war -  retrospektiv -  der Anteil der IBA-Projekte am erreichten Ergebnis?

16 Alleinerziehende -  fünf aus Osterholz, zehn aus Vechta und einer aus Wolfsburg -  wa
ren zwar an einer persönlichen Teilnahme an den Gruppendiskussionen gehindert, gaben 
jedoch ebenfalls ihr Einverständnis zum Datenabzug (siehe unten) und füllten einen indivi
duellen Fragebogen aus. Da in der Regel zudem der Zielerreichungsbogen der zuständigen 
Fachkraft vorlag, wurden diese Teilnehmer/innen als Gruppe B ebenfalls in die Untersu
chung einbezogen.

Mit den telefonischen Nachbefragungen von Projektteilnehmer/inne/n bis zum Ende des Pro
jekts (September 2014) zu warten, war ursprünglich nicht geplant. Doch als sich in den ers
ten Gruppendiskussionen drei bis vier Monate nach Projektbeginn zeigte, dass eine Reihe 
von Teilnehmerinnen gerade erst ins Projekt eingemündet war und eine Reihe von ihnen 
noch auf den ersten Beratungstermin wartete, erschien es sinnvoller, die Folgebefragungen 
erst zu einem möglichst späten Zeitpunkt durchzuführen. Aus methodischer Sicht hatte diese
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Entscheidung Vor- und Nachteile. Einerseits erwies es sich als schwierig, Teilnehmerinnen 
der Gruppendiskussion lange nach dem ersten Kontakt erneut zu erreichen. Telefonnum
mern und Adressen hatten sich häufig geändert, zwei Teilnehmerinnen waren fortgezogen, 
andere trotz vielfacher Versuche nicht mehr erreichbar. Einige Gespräche kamen aus ande
ren Gründen nicht zustande: Zwei Teilnehmerinnen hatten von vornherein eine Nachbefra
gung ausgeschlossen und keine entsprechende Einwilligung erteilt, eine Teilnehmerin, die im 
Konflikt aus dem IBA-Projekt ausgeschieden war, wollte keine Auskunft mehr geben und 
eine Teilnehmerin befand sich zum Zeitpunkt des Anrufs gerade im Kreißsaal und bekam ihr 
zweites Kind.

Obwohl sie den Auswertungsaufwand zum Projektende erhöhten, bewährten sich anderer
seits die späten Befragungen: 31 IBA-Teilnehmer/innen berichteten ausführlich von ihren 
Dienstleistungserfahrungen in den drei Projekten. Aus der Rückschau bilanzierten sie zu
sammenfassend den zurückliegenden Beratungsprozess und sein Ergebnis, und wenn Ver
änderungen eingetreten waren, reflektierten sie, welchen Anteil die Fachkräfte und IBA- 
Projekte daran hatten. Zum Teil wurden sie inzwischen im Regelbetrieb weiter betreut und 
konnten daher zum Projektende und der Zeit danach Auskunft geben. Diese leitfadenge
stützten Gespräche dauerten durchschnittlich 30 Minuten, Notizen wurden unmittelbar im 
Anschluss an die Gespräche in einem Dokumentationsformular protokolliert.

Als besonders schwierig erwies es sich, Personen für eine Mitwirkung an der Untersuchung 
zu gewinnen, die sich gegen eine Projektteilnahme entscheiden hatten. Obwohl die IBA- 
Fachkräfte beträchtliche Anstrengungen unternahmen, Alleinerziehende schriftlich, telefo
nisch und persönlich anzusprechen, gaben nur sehr wenige von ihnen die Zustimmung zu 
einer telefonischen Befragung. Anders als ursprünglich geplant bestand die kleine Unter
stichprobe, die schließlich gebildet werden konnte, nicht aus 30, sondern nur aus nur 12 al
leinerziehenden Frauen, von denen vier aus Osterholz, drei aus Vechta und fünf aus Wolfs
burg stammten. Mit zehn von ihren wurden telefonische Interviews realisiert, die zwar ein 
Schlaglicht auf die Betreuung von Alleinerziehenden im Regelbetrieb der einbezogenen Job
center werfen können -  mehr aber nicht.

Zu mehreren Zeitpunkten im Untersuchungsverlauf erhielt das Evaluationsteam schließlich in 
den Fällen, in denen Alleinerziehende der Einsichtnahme zugestimmt hatten, prozessprodu
zierte Daten aus den Fachverfahren der Jobcenter. Was Fachkräfte in Prosoz oder VerBIS 
fallbezogen dokumentierten, stand dem Evaluationsteam damit in ausgedruckter Form bzw. 
als Tabellenexport zur Verfügung. Diese Daten wurden genutzt, um die Zeitstruktur der Fall
bearbeitung zu analysieren, häufig enthielten sie auch ergänzende Informationen zur Fallbe
arbeitung, z.B. zum Instrumenteneinsatz oder zu Vermittlungsvorschlägen.

Auswertungen

Alle Expert/inn/en-Interviews wurden elektronisch aufgezeichnet und im Anschluss an die 
Gespräche transkribiert. Die Transkripte wurden anonymisiert und mit Hilfe der Textanalyse
Software MAXQDA codiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Ziel solcher Verfahren der 
qualitativen Inhaltsanalyse ist es, eine methodisch kontrollierte Auswertung größerer Text
körper ohne vorschnelle Quantifizierung zu ermöglichen. Dazu werden Textabschnitte, die
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für einen bestimmten Sachverhalt oder eine Bewertung stehen, kategorisiert und damit einer 
systematischen und vergleichenden Auswertung der zugrundliegenden Texte zugänglich 
gemacht.

Zu allen Teilnehmenden der Untersuchung, die persönlich oder telefonisch interviewt worden 
waren, fertigte das Evaluationsteam ein Fallmemo an, in das Daten aus dem Fragebogen 
sowie alle wesentlichen Aussagen aus der Gruppendiskussion bzw. den Telefoninterview 
übernommen wurden. Nachgespräche und Gespräche mit Nicht-Teilnehmenden wurden in 
dafür entwickelten Formularen gesondert protokolliert. Aus Memos, Nachbefragungsproto
kollen und den Zielerreichungsbögen der Fachkräfte wurde ein zweites MAXQDA-Projekt 
(„Fallstudien“) aufgebaut und unter Verwendung eines eigenen, nach Materialarten differen
zierten Codesystems ebenso wie die Interviews codiert und inhaltsanalytisch ausgewertet.

Zusammen mit den Daten aus Prosoz und VerBIS ließen sich die Analyseergebnisse nun in 
Inventaren verdichten, die vor allem die Funktion hatten, Bezüge zwischen der Ausgangssi
tuation der Teilnehmerinnen, Interventionen der Projekte bzw. Projektfachkräfte und Ergeb
nissen auf der Einzelfallebene sichtbar zu machen:

-  Mit welcher Qualifikation und in welchem Beruf suchten Teilnehmer/innen Arbeit?

-  Gab es Einschränkungen, die der Erwerbsintegration im Wege standen, etwa eigene 
gesundheitliche Probleme oder gesundheitliche Probleme eines Kindes? Bestanden wei
tere Sorgeverpflichtungen gegenüber (pflegebedürftigen) Angehörigen?

-  Wie alt waren die Kinder, wie war jeweils die Kinderbetreuung geregelt? Was veränderte 
sich an den Kinderbetreuungsarrangements im Projektverlauf?

-  Wie standen die Alleinerziehenden zu einer institutionellen Kinderbetreuung? Welche 
privaten Netzwerke standen ihnen zur Verfügung? Welches Arbeitszeitangebot wollten 
sie machen?

-  Welche Problemsicht hatten Teilnehmer/innen und Fachkräfte? Wo sahen sie den drin
gendsten Handlungsbedarf? Gab es eine Verständigung auf gemeinsam zu verfolgende 
Ziele?

-  Wie oft sahen sich Teilnehmer/innen und Fachkräfte? Welche Dienstleistungen, welche 
Förderleistungen erhielten die Teilnehmer/innen? Wie und woran setzten die Fachkräfte 
im Einzelfall an?

-  Wie war der sozialrechtliche Status zum Projektende, welche Leistungen bezogen Teil
nehmer/innen noch?

-  Was waren aus Sicht der Teilnehmerinnen und aus Sicht der Fachkräfte die wesentlichen 
Ergebnisse? Welche Ergebnisse werden dem Handeln der Projektfachkräfte zugerech
net?

Auf Grundlage dieser Inventare konnte für jeden Beobachtungsfall der Versuch unternom
men werden zu klären, welche Teilhabewirkungen die IBA-Beratung im Fall entfaltete.

Gleiche Probleme lassen sich, wie Abbildung 2-2 zeigt, mit unterschiedlichen Interventionen 
bearbeiten: Diese können einander ergänzen, sie können Alternativen darstellen, und sie 
können auch miteinander konkurrieren. Fachkräfte müssen z.B. abwägen, ob es sinnvoller
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ist, lückenhafte Bewerbungsunterlagen mit einer Teilnehmerin selbst zu überarbeiten oder 
diese in ein Bewerbungstraining zuzuweisen. Tritt der Arbeitgeber-Service an Betriebe her
an, um für Teilzeitarbeitsplätze zu werben oder eine bestimmte Bewerberin zu platzieren, 
kann dies ebenso Teilhabechancen eröffnen wie ein Coaching im Hinblick auf Vorstellungs
gespräche. Der Stolz auf perfekte Bewerbungsunterlagen könnte eine Teilnehmerin beflü
geln, sich offensiver zu bewerben.

Abbildung 2-2: Interventionen im Fall -  die Anwendung des Modells

AG-S führt Gespräche mit AG 
über Teilzeitbeschäftigung

Mobilitätsförderung

<y
Ressourcen

G esellschaftliche, institutionelle Bedingungen:
z.B. geringe Bereitschaft von AG, Teilzeitarbeitsplätze einzurichten 

Vorbehalte gegen Alleinerziehende

G rößere A usw ah lm enge  an 
»Verw irk lichungschancen«?

Ergebnis: 
Mehr Teilhabe?

Bewerbungstraining
Persönliche Potenziale

z.B. kein Schulabschluss, problematische Erwerbsbiografie, keine Zeugnisse

Überarbeitung von 
Bewerbungsunterlagen zur 
besseren Selbstvermarktung

Ob und welche konkreten Teilhabeoptionen sich eröffnen, entscheidet sich jedoch bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Bewerbungstraining mag für die eine „gar nichts 
gebracht" haben, für eine andere ergeben sich durch ein Praktikum aber konkrete berufliche 
Perspektiven. Bleibt der Arbeitgeber bei seiner Einstellungspraxis, fruchtet die Intervention 
nicht, entscheidet er sich, der Alleinerziehenden eine Chance zu geben, besteht Aussicht auf 
einen Arbeitsplatz. Eine Mobilitätsförderung kann unnötig sein, und sie kann über Erwerbs
teilhabe entscheiden.

In einem ersten Analyseschritt waren daher für jeden Fall alle wesentlichen Interventionen zu 
identifizieren. Danach war zu prüfen, welche Teilhabeoptionen sich für die/den Teilnehmer/in 
daraus entwickelten oder nicht ergaben, und am Ende stand eine Einschätzung, welche 
Teilhabechancen im Fall entstanden waren. Ziel der Analyse im Hinblick auf die Projektan
sätze war es schließlich auch, projekttypische Interventionsmuster und ihre Wirkungen zu 
identifizieren.

Bei einer solchen fallbezogenen Rekonstruktion von Betreuungs- und Unterstützungsleistun
gen treten regelmäßig Daten- und Bewertungsprobleme auf.
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-  Nicht in allen Fällen gelang die Dokumentation gleich gut: dem Evaluationsteam standen 
nicht gleichermaßen alle Informationen für jeden einzelnen Fall zur Verfügung. So hatten 
nicht alle Teilnehmerinnen ihr Einverständnis für die Einsicht in ihre elektronische Fallak
te gegeben. Zudem existieren unterschiedliche Datenstandards in den Fachverfahren in 
Vechta und Wolfsburg (VerBIS) und Osterholz (PROSOZ). Zielerreichungsbogen fehlten, 
oder eine Teilnehmerin konnte für eine Nachbefragung nicht erreicht werden.

-  Nicht alle Bewegungen, die sich im Fallverlauf beobachten lassen, stehen mit Projektteil
nahme in Zusammenhang. Die Lebenssituation der Alleinerziehenden kann sich durch 
äußere Ereignisse (z.B. eine Erkrankung) wesentlich ändern. Andere Veränderungen 
kommen durch das Handeln der Teilnehmerinnen oder anderer sozialer Dienstleister zu
stande. Welche Veränderungen also sind ein direkter Effekt der Projektarbeit, und für 
welche sind die Gründe außerhalb der Intervention durch das Projekt zu suchen? Eine 
genaue Zurechnung im Sinne einer wirkungsorientierten Evaluation ist nicht immer mög
lich. Die oft sehr genauen Aussagen der befragten Projektteilnehmer/innen zu der Frage, 
was ihnen das Projekt gebracht habe, sind eine wesentliche Bewertungsgrundlage. Da 
Bewegungen im Fall, die durch das Projekt (mit)erzeugt wurden, möglicherweise erst 
zeitversetzt auftreten, wurden auch Aussagen dazu aus den Nachbefragungen berück
sichtigt, die mehrere Monate nach dem Projektende stattfanden.
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3. Die Jobcenter und ihre Modellprojekte

Für eine Evaluation, die sich fallbezogen am Konzept der Teilhabechancen orientiert, sprach 
unter anderem die Verschiedenartigkeit der Modellprojekte, deren Ansätze untersucht wer
den sollten: Weder wiesen nämlich die Konzepte (vgl. unten: 3.1) Übereinstimmungen auf, 
die einen einfachen Vergleich der Projektergebnisse ermöglicht hätten, noch boten die loka
len Arbeitsmärkte oder die Kinderbetreuungsstrukturen in den drei einbezogenen Regionen 
den Projekten annähernd vergleichbare Rahmenbedingungen für ihre Arbeit (vgl. unten: 3.2). 
Welche Alleinerziehenden aus dem Fallbestand der Jobcenter für eine Projektteilnahme in 
Frage kamen (vgl. unten: 4.3), unterschied sich ebenso wie die vorgeschlagene Arbeitsweise 
der Projekte.

3.1 Drei unterschiedliche Konzepte integrierter Beratung Alleinerziehender

Die drei Modellprojekte, die Ende 2012 nach einem landesweiten Interessensbekundungs
verfahren von einer Arbeitsgruppe unter Vorsitz des Niedersächsischen Sozialministeriums 
aus 23 Bewerbungen für die IBA-Umsetzung ausgewählt wurden, hätten nicht unterschiedli
cher sein können. Übersicht 3-1 stellt die Eckdaten zu den drei Projektansätzen vergleichend
dar.15

Mit der Landesförderung und den zusätzlich eingesetzten Eigenmitteln wurden in den drei 
Jobcentern sehr unterschiedliche Personalansätze und Betreuungsrelationen realisiert. In 
Osterholz standen für die spezialisierte Arbeit mit Alleinerziehenden zwei Fachkräfte mit je
weils 0,7 Vollzeitäquivalenten zur Verfügung, die zusammen bis zu 20 Alleinerziehende über 
einen Zeitraum von jeweils vier bis sechs Monaten ca. einmal pro Woche beraten sollten. In 
Vechta sollte eine Fachkraft in Vollzeit jeweils ca. 25 Teilnehmerinnen betreuen, Kontakte 
waren alle zwei bis drei Wochen vorgesehen. In Wolfsburg betreuten drei spezialisierte Ar
beitsvermittlerinnen (eine Vollzeitstelle und zwei halbe Stellen) die Teilnehmer/innen. Zum 
Zeitpunkt der Interviews nahmen dort insgesamt 300 Alleinerziehende am Projekt teil. Der 
Betreuungsschlüssel betrug entsprechend für eine Vollzeitstelle 1:150. Beratungskontakte 
waren mindestens alle acht Wochen, nach Bedarf auch öfter vorgesehen.

In Osterholz wurde IBA im Bereich „Projekte" des zugelassenen kommunalen Trägers, d.h. 
parallel zum Bereich Arbeitsvermittlung, konzipiert und durchgeführt. Dem Projektantrag war 
der Aufbau einer Beratung für Bedarfsgemeinschaften vorausgegangen, die parallel zu IBA 
fortgeführt wurde; das Jobcenter nahm am Bundesprogramm „Netzwerke wirksamer Hilfen 
für Alleinerziehende“ teil. Die individuelle Beratung außerhalb des regulären Fallmanage
ments sollte die alleinerziehenden Projektteilnehmerinnen dabei unterstützen, sich mit Le
bensperspektiven über den familiären Bereich hinaus zu beschäftigen, und sollte Arbeit 
„nachhaltig zum Thema“ machen. Die Projektteilnahme sollte Frauen angeboten werden, die 
eine individuelle Erwerbsorientierung hatten und selbst Veränderungen mit Blick auf eine 
zukünftige berufliche Perspektive wünschten. Die Beratung sollte die gesamte Lebenssituati-

Die Darstellung der Konzepte beruht auf den Bewerbungen der Jobcenter für das Modellprojekt 
und auf der Präsentation der Arbeitsansätze auf dem IBA-Auftaktworkshop des Projektworkshop 
am 25. Februar 2013 in Hannover.
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on in den Blick nehmen. Zielentwicklung und Hilfeplanung sollten durch praktische Hilfen und 
Hilfen zur Selbsthilfe unterstützt werden. Die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt musste 
kein Projektziel im Einzelfall sein. Die Projektfachkräfte konnten Arbeitgeber bewerberorien
tiert ansprechen.

Übersicht 3-1: Konzeption der IBA-Projekte im Überblick

Osterholz Vechta Wolfsburg

Trägerschaft Zugelassener kommunaler 
Träger (zkT)

Jobcenter als gemeinsame 
Einrichtung (gE)

Jobcenter als gemeinsame 
Einrichtung (gE)

Personelle Ausstattung Zwei Fachkräfte, 1,4 VZÄ Eine Fachkraft,1 VZÄ Drei Fachkräfte, 2 VZÄ

Anzahl Alleinerziehende 
im Projekt

15 bis 20 25 300

Betreuungsschlüssel je 
VZÄ

ca. 1:15 ca. 1:25 ca. 1:150

Zielgruppe Alleinerziehende mit bis zu 
drei Kindern, jüngstes Kind 
zwischen 3 und 12 Jahren, 
insbesondere Frauen unter 
35 Jahren ohne (Schul-) 
Ausbildung im Langzeitleis
tungsbezug und Minijob
ber/innen

Alleinerziehende mit Kindern
unter 3 Jahren.
1. jugendliche Alleinerzie

hende (U25) mit Berufsab
schluss

2. jugendliche Alleinerzie
hende (U25) mit Schulab
schluss und Ausbildungs
potenzial

3. jugendliche Alleinerzie
hende (U25) mit Migrati
onshintergrund

4. erwachsene Alleinerzie
hende (Ü25) in gleicher 
Reihenfolge

Alleinerziehende mit Kin
dern über 3 Jahren und 
Berufsabschluss

Alleinerziehende über 25 
Jahren

Angestrebte
Kontaktdichte

wöchentlich zwei bis drei Wochen acht Wochen

Befristung Vier bis sechs Monate; 
danach Rückgabe ins 
Regel-Fallmanagement

Projektlaufzeit keine Befristung

Kontaktform Komm-Struktur 
aufsuchende Arbeit möglich 
Praktische Hilfen, 
Begleitung

Aufsuchende Arbeit 
Begleitung (sofern es um 
Integration geht)

Komm-Struktur

Arbeitsansatz Coaching
Stärken-Schwächen- 
Analyse, Zielentwicklung 
Praktische Hilfen 
Bewerberorientierte Arbeit
geberkontakte

Aufsuchende motivierende 
Beratung in Hausbesuchen 
„am Küchentisch“ 
Assessment 
Arbeitsaufträge 
Integrationsplanung

Spezialisierte Betreuung in 
der Arbeitsvermittlung 
Assistierte Vermittlung 
Stellenakquise über Arbeit
geber-Service

Kooperationen Familienservicebüro im 
Jugendamt, Netzwerk 
beratender Einrichtungen, 
Mehrgenerationenhaus

Netzwerkpartner (Kreis, 
Kommune, Familienbüros, 
Verbände, Selbsthilfegrup
pen)

Familienservice,
Arbeitgeber-Service

Quantitative Projektziele Keine Rückgang des Anteils an 
Alleinerziehenden um min
destens 3%

Weitere Steigerung der 
Integrationsquote

Quelle: Bewerbungen der Jobcenter, Präsentationen au f dem  IBA-Auftaktworkshop des Projektworkshop am 
25. Februar 2013 in Hannover. E igene Darstellung

In Vechta bestand ein wesentliches Projektziel darin, insbesondere Alleinerziehende mit Kin
dern unter drei Jahren möglichst frühzeitig, d.h. bereits bevor sie sich der Vermittlung im 
Jobcenter wieder zur Verfügung stehen mussten, zur Aufnahme einer Ausbildung oder Arbeit

25



zu motivieren. Die Betreuung sollte sich an die im Landkreis angebotene Betreuung durch 
eine Familienhebamme im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes anschließen -  daher die 
Projektbezeichnung „Jobhebamme“. In aufsuchender Beratung „am Küchentisch“, d.h. im 
Rahmen von Hausbesuchen, sollte das Projekt individuelle Potenziale aufgreifen, um davon 
ausgehend Handlungsbedarfe zu hinterfragen und Problemlösungen zu suchen. Grundlage 
für die Arbeit im Projekt sollten „gemeinsam erarbeitete Arbeitsaufträge“ sein. Damit setzte 
auch das Modellprojekt in Vechta als Basis für die Teilnahme zunächst und trotz geringerer 
gesetzlicher Anforderungen die individuelle Bereitschaft zur Veränderung voraus. Auch bei 
Arbeitgebern sollte ein Umdenken bei der Vereinbarkeit von Kindererziehung und Beruf an
gestoßen werden; sie sollten über Teilzeitausbildung und andere flexible Arbeitsmodelle in
formiert werden. Schließlich sollten in Zusammenarbeit mit den Familienbüros der kreisan
gehörigen Gemeinden, dem Jugendamt, den Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen 
Möglichkeiten der Kinderbetreuung vermittelt werden. Über die gesteigerte Nachfrage sollte 
das Projekt auf die gemeindliche Infrastruktur der Kinderbetreuung einwirken. Messbarer 
Erfolg sollte der Rückgang des Anteils an Alleinerziehenden im Fallbestand um mindestens 
3 % sein.

In Wolfsburg war der Bewerbung zur Teilnahme am Modellprojekt bereits eine schriftliche 
Befragung der Alleinerziehenden im Jobcenter vorausgegangen (Stadt Wolfsburg 2013). Da 
sich eine spezialisierte Arbeitsvermittlung mit geringerem Betreuungsschlüssel hier bereits 
für Reha-Fälle bewährt hatte, sollte mit dem Modellprojekt ein ähnlicher Arbeitsansatz auch 
für Alleinerziehende erprobt werden („Fallmanagement für Alleinerziehende“). Die Projekt
Fachkräfte sollten sich als Unterstützerinnen für diesen Personenkreis sehen. Die Teilneh
mer/innen sollten mit Blick auf Bedarfe des örtlichen Arbeitsmarktes qualifiziert werden; es 
wurde erwartet, dass die intensivere Betreuung auch zu einer höheren Zahl nachhaltiger 
Integrationen führen würde, so dass eine Verstetigung des Ansatzes im Erfolgsfall auch öko
nomisch begründbar sein würde. Unterhalb dieser Zielsetzung ging es aber auch dem Job
center Wolfsburg darum, die Teilnehmerinnen über Teilzeitbeschäftigung oder Mini-Jobs an 
den Arbeitsmarkt heranzuführen, um die Tätigkeit möglicherweise später auszuweiten. Nach 
erfolgreicher Integration sollten die Teilnehmerinnen bis zu sechs Monate durch das IBA- 
Team nachbetreut werden. Durch die Spezialisierung, die damit verbundene assistierte Ver
mittlung und durch Arbeitgeberansprache in Kooperation mit dem Arbeitgeber-Service sollten 
Vorbehalte der Arbeitgeber gegenüber der Zielgruppe abgebaut werden. Die Projekt
Fachkräfte sollten feste Ansprechpartner etwa für den Familienservice sein und Probleme 
bei der Kinderbetreuung unbürokratisch lösen.

3.2 Strukturelle Bedingungen der Projektarbeit

Sozioökonomische Struktur

Alle drei Jobcenter, die am Modellprojekt teilnahmen, weisen eine vergleichsweise günstige 
sozioökonomische Struktur auf, wobei sich die Situation der Stadt Wolfsburg deutlich von der 
der beiden Landkreise unterscheidet.
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Der Landkreis Osterholz wird in der Landessozialberichterstattung (HSBN 2014) als prospe
rierender ländlicher Raum im wohlhabenden Umland Bremens charakterisiert. Der Arbeits
platzbesatz liegt unter dem Landesdurchschnitt, das verfügbare Einkommen dagegen zu
sammen mit Wolfsburg an der Spitze. Das Jobcenter gehört zum Vergleichstyp IIc, der Regi
onen mit einem sehr ausgeprägten Niedriglohnbereich und einem hohen Anteil an Kleinbe
trieben zusammenfasst. Nach der regionalen Typisierung der Jugendhilfeträger16 zählt Os
terholz zum Vergleichsring 4, mit einem leicht überdurchschnittlichen Anteil der Familien
haushalte mit Kindern und einer Betreuungssituation, die dem Landesdurchschnitt entspricht 
(vgl. Übersicht 3-2). Die Armutsquote des Landkreises liegt mit 14,6% leicht, die Mindestsi
cherungsquote mit 9,4 % dagegen deutlich unter dem Landesdurchschnitt (Tabelle 3-1).

Übersicht 3-2: Sozialräumliche Charakterisierungen der Projekt-Jobcenter

Strukturindikatoren
Cluster (HSBN)

SGB-II-Vergleichstyp 
(Dauth u.a. 2013)

IBN-Vergleichsringe 
(Basisbericht 2011)

Kinderbetreuung 
(Schridde 2012)

Osterholz Prosperierender 
ländlicher Raum

IIc: Niedriglohnbereich, 
Kleinbetriebe

Vergleichsring 4: ländlich, 
Haushalte mit Kindern

Gruppe 3: Niedrige 
Ganztagsorientierung

Vechta Westen Id: einfache gewerbliche 
Tätigkeiten

Vergleichsring 3: ländlich, 
Haushalte mit Kindern

Gruppe 4: Fokus 
Halbtagskindergarten

Wolfsburg Monostrukturelle
Großstadt

IIe: großbetrieblich 
geprägt

Vergleichsring 1: städ
tisch, 1-Pers.-Haushalte

Gruppe 1: diversifizierte 
Betreuung

Quellen: HSBN 2014: C lusteranalyse anhand von Strukturindikatoren; Dauth u.a. 2013: SG B-III-Vergleichstypen; 
MS (2011): Verg le ichsringe der Integrierten Berichterstattung N iedersachsen (IBN); Schridde 2012: K inderbe
treuungsinfrastruktur.

Vechta gehört zur Gruppe der zentrenfernen westlichen Landkreise Niedersachsens, die 
durch intensive agrarindustrielle Produktion und Weiterverarbeitung geprägt sind. Aus dieser 
Struktur ergeben sich einerseits ein überdurchschnittlicher Arbeitsplatzbesatz und ver
gleichsweise niedrige Arbeitslosenanteile sowie Gewerbesteuereinnahmen über dem Lan
desdurchschnitt. Andererseits weicht das verfügbare Einkommen pro Kopf nach unten vom 
Durchschnitt ab, und das Jobcenter zählt zum Vergleichstyp Typ Id mit gewerblich gepräg
tem Arbeitsmarkt, hohem Beschäftigungspotenzial in einfachen Tätigkeiten und hohem Mig
rantenanteil. Im Vergleich der Jugendhilfeträger liegt der Anteil der Familienhaushalte mit 
Kindern deutlich über dem Landesdurchschnitt, der Anteil der Alleinerziehenden ist hoch und 
die Kennzahlen zur Kinderbetreuung liegen unter dem Durchschnitt (Vergleichsring 3, vgl. 
Übersicht 3-1). Unter den drei Kommunen weist der Landkreis die niedrigste regionale Ar
mutsquote (13,1 %) und Mindestsicherungsquote auf (8,4 %, vgl. Tabelle 3-2).

Wolfsburg nimmt unter den niedersächsischen Kreisen und kreisfreien Städten als mono
strukturelle Großstadt eine Sonderstellung ein:

„Das Arbeitsplatzangebot, das verfügbare Einkommen und die Sachinvestitionen suchen 
vom Niveau her ihresgleichen, sind aber überaus stark durch die dominierende Automo
bilindustrie beeinflusst und durch diese Monostruktur -  an deren Veränderung gearbeitet 
wird -  letztlich auch rapide wandelbar. Auch Werte aus den Bereichen Demographie, 
Kinderbetreuung und Überschuldung privater Haushalte stechen positiv hervor. Das Kin- 
der-Senioren-Verhältnis ist allerdings das schlechteste aller Cluster.“ (HSBN 2014: 125)

16 Zusammenfassung von Jugendämtern mit möglichst hoher Ähnlichkeit ihrer Wohnbevölkerung zu 
Vergleichsringen (MS 2011: 46 ff.)
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Im regionalen Vergleich gehört das Jobcenter zum städtischen Typ IIe: mit eher geringer 
Quote erwerbsfähiger Leistungsberechtigter, sehr hohen Wohnkosten und sehr hohem Mig
rantenanteil, großbetrieblich geprägtem Arbeitsmarkt und eher kleinem Niedriglohnbereich. 
In der Jugendhilfe zählt Wolfsburg zu den Trägern mit unterdurchschnittlichem Anteil der 
Familienhaushalte mit Kindern, aber überdurchschnittlicher Ganztagsbetreuung und guter 
Betreuungsquote unter 3-Jähriger Kinder (vgl. Übersicht 3-1). Die regionale Armutsgefähr
dungsquote liegt mit 15,9 % leicht über dem Landesdurchschnitt, die Mindestsicherungsquo
te leicht darunter (vgl. Tab. 3-1).

Tabelle 3-1: Bezug von Mindestsicherungsleistungen zum 31.12.2012 in Prozent der Wohnbevölkerung

Leistungs
berechtigte 
bis unter 18 
Jahren nach 
SGB II in %

Leistungs
berechtigte 
von 18 b. u. 
65 Jahren 
nach SGB II 
in %

Bezug von 
Mindest
sicherung 
(1) bis unter 
18 Jahren in 
%

Bezug von 
Mindest
sicherung 
(1) von 18 
b.u. 65 Jah
ren nach 
SGB II in %

Kinder (b.u. 
25 Jahren) in 
Haushalten 
mit Wohn
geld in %

Regionale 
Armuts
risikoquote 
2011 (2)

Osterholz 8,7 4,7 9,4 6,1 3,5 14,6

Vechta 7,8 4,1 8,4 5,4 5,2 13,1

Wolfsburg 13,2 6,4 13,9 7,1 2,8 15,9

Niedersachsen 14,1 8,1 14,8 9,0 3,8 15,2

(1) SGB II: ALG  II und Sozialgeld. SGB XII: Laufende Hilfe zum  Lebensunterhalt (HLU, nach Hauptwohnsitz). 
AsylbLG: Asylbew erberregelle istungen. (2) Nachweis fü r Anpassungsschichten, 60%  des M edians der Ä qu iva 
lenzeinkom m en der Bevölkerung in P rivathaushalten am Ort der Hauptwohnung, neue O ECD-Skala, Regional
konzept, M ikrozensus 2011.
Bevölkerung: Fortschreibung au f G rundlage des Zensus 2011.
Quellen: Statistisches Bundesam t (R egionaldatenbank Deutschland), Landesam t fü r S tatistik N iedersachsen 
(LSN), HSBN 2014, eigene Berechnungen.

Kinderbetreuung

Zwar besuchen im Alter von drei bis sechs Jahren in Niedersachsen fast alle Kinder eine 
Tageseinrichtung (vgl. Tabelle 3-2). Wie sich jedoch die Infrastruktur für Kinderbetreuung in 
den drei Kommunen unterscheidet, zeigt sich deutlich in den aktuellen Betreuungsquoten für 
Kinder unter drei Jahren und bei der Dauer der Betreuungsangebote.

In den Landkreisen Osterholz und Vechta entsprechen die Besuchsquoten für Kleinkinder 
dem Landesdurchschnitt. In der Clusteranalyse der Kinderbetreuungsinfrastruktur (Gruppe 3 
nach Schridde 2012, vgl. Übersicht 3-1) gehört Osterholz zur Gruppe der Landkreise mit 
niedriger Ganztagsbetreuungsquote und überdurchschnittlich hoher Quote teilzeitbeschäftig
ter Frauen. Vechta zählt zu den Landkreisen mit sehr niedriger Ganztagsbetreuung, Frauen 
sind häufiger ausschließlich geringfügig beschäftigt (Gruppe 4 nach Schridde 2012, vgl. 
ebd.). Wie Tabelle 3-2 zeigt, endet in Vechta die Betreuung offenbar in der Regel vor dem 
Mittagessen, und das Betreuungsangebot beruht zu einem Drittel auf Kindertagespflege.

In Wolfsburg besuchen nicht nur wesentlich mehr Kleinkinder bis zum Alter von 3 eine Ta
geseinrichtung (30,5 % gegenüber landesweit 22,6 %). Auch die Betreuungszeiten liegen in 
der Regel über 35 Stunden wöchentlich und schließen Mittagsverpflegung ein („diversifizierte 
Kinderbetreuungsinfrastruktur“, Gruppe 1 nach Schridde 2012: vgl. Übersicht 3-1). Allerdings 
ist zu berücksichtigen, dass auf dem Wolfsburger Arbeitsmarkt, der vom Rhythmus des VW-
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Werks und von Nacht- und Schichtarbeit geprägt ist, selbst eine Ganztagsbetreuung von 
morgens bis nachmittags keine vollzeitnahe Arbeit ermöglicht.17

Tabelle 3-2: Kinder in Kindertageseinrichtungen am 31. März 2012

Kinder von 0 bis 3 Jahren Kinder von 3 bis 6 Jahren Kinder 
von 6 
bis 11 
Jahren

Kinder 
von 11 
bis 14 
JahrenBe

suchs
quote*

darunter in %

Be
suchs
quote*

darunter in %

> 35 
Std.

Mittag
essen

Tages-
ges-
pflege

> 35 
Std.

Mittag
essen

Tages-
ges-
pflege

Be
suchs
quote*

Be
suchs
quote*

Osterholz 21,2 3,7 56,2 14,7 93,2 7,5 39,7 1,3 13,5 0,5

Vechta 22,1 4,1 35,5 34,0 99,3 4,1 11,1 3,2 11,9 0,7

Wolfsburg 30,5 69,9 89,8 15,5 103,9 42,9 73,6 2,1 10,7 0,4

Niedersachsen 22,6 31,5 64,6 24,0 94,3 21,2 41,8 2,1 16,7 0,7

*) Besuchsquote je  100 Kinder der jew eiligen A ltersgruppe am 31.12. des Vorjahres. K inder in K indertagesein
richtungen und -p fle g e  (ohne Doppelzählung).
Quelle: Landesam t für S tatistik N iedersachsen, LSN-Online: Tabelle K2300332. Eigene Berechnung.

Nach Einschätzung der Projektteams aus Osterholz und Vechta sei die institutionelle Kinder
betreuung „in den letzten drei, vier Jahren" zwar in jeder Hinsicht verbessert worden. Es ge
be mehr Einrichtungen mit Nachmittagsöffnung als früher, „es kommen mehr und mehr Kitas, 
mehr und mehr Ganztagsschulen“, und es gebe viel mehr Betreuungsangebote für Kleinkin
der. Doch Angebote der Frühbetreuung etwa müssten aufgrund der Anforderungen von Ar
beitgebern an die Verfügbarkeit ihrer Arbeitskräfte noch deutlich ausgebaut werden, und es 
seien viel zu wenige Betreuungsplätze für die Zeit bis 17.00 Uhr und danach verfügbar. In 
Osterholz gebe es zwar einige Tagesmütter, „aber jetzt auch nicht so viele“, und auch in 
Vechta sehe es mit deren Flexibilität und Verfügbarkeit „nicht so rosig“ aus: „Wenn dann so 
was Spezielles auftaucht mit flexiblem Einsatz“, müsse man „ganz schön suchen“, und 
„schwierig wird es wirklich bei Schicht, wo man morgens irgendwo ab 6:00 oder 7:00 Uhr 
parat stehen muss.“ Eine bessere Vernetzung -  Informationsveranstaltungen, Zusammenar
beit der einzelnen Familienbüros“ und „sehr gute Kontakte zu den einzelnen Kollegen“ -  sol
len in Vechta helfen, Lücken zu schließen.

Im Rahmen des ESF-Projektes „HIER! Alleinerziehenden-Netzwerk OHZ“ habe in Osterholz 
eine „ganz gute Vernetzung“ mit den Institutionen stattgefunden, die Kinderbetreuung anbie
ten oder Angebote vermitteln, so dass die Fachkräfte Alleinerziehende mit Bedarf an Kinder
betreuung heute immerhin an konkrete Personen verweisen können. Es erleichtere den Zu
gang, wenn man sagen könne, „das ist ganz toll, und da machen die auch dies und das, und 
das Angebot haben die da noch, so Ferienbetreuung oder auch eben Randbetreuung.“

In Wolfsburg wird vom IBA-Projektteam dagegen ein differenziertes und gut funktionierendes 
System der Kinderbetreuung beschrieben. Die Betreuung von Kleinkindern sei gesichert. 
Tagesmütter würden fortlaufend ausgebildet, und die Stadt mache gute Erfahrungen mit so-

17
Im Wolfsburger Sozialbericht 2014 (Stadt Wolfsburg 2014: 43 f.) heißt es dazu: „An unterschiedli
chen Standorten haben Kindertagesstätten ihre Betreuungszeiten in den Randstunden erweitert, 
um den Bedarf der Familien möglichst wohnortnah zu decken. Oft werden diese Betreuungsbe- 
darfe auch ergänzend von Tagespflegepersonen abgedeckt.“
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genannten „Großnestern“ -  Einrichtungen, in denen bis zu zehn Kleinkinder von mehreren 
Tagesmüttern betreut werden. Von der Bedarfsdeckung überzeugt, sagte eine IBA- 
Fachkraft: „Wenn alle 300 sagen würden: ,Ich brauche jetzt eine Randschulbetreuung‘, dann 
würden sie auch eine bekommen.“ Auch die Schulbetreuung sei gut: „Fast jedes Kind kann 
wirklich von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr betreut werden.“

Von den Projektbeteiligten werden an allen drei Standorten allerdings auch einige ähnliche 
Probleme beschrieben: Die Betreuung während der Schul- und Kita-Ferien stellt z.B. durch
gängig ein Problem dar, das bisher nur zum Teil institutionell gelöst werden konnte. Und je 
unüblicher die Arbeitszeiten sind, desto seltener gelingt es, eine krisenfeste Kinderbetreuung 
zu installieren. Wenn in Wolfsburg alle im Drei-Schicht-System arbeiten müssten, so fragten 
Teilnehmerinnen aus Wolfsburg provozierend, warum könnten dann Erzieherinnen um 16.00 
Uhr Feierabend machen?

Arbeitsmarkt

Die drei Projekt-Jobcenter zählen landesweit zu den Bezirken mit der niedrigsten Arbeitslo
sigkeit, wobei Vechta die günstigsten Werte aufweist (Tabelle 3-3). Mit Arbeitslosenquoten 
zwischen 3,5 % (Vechta, „wir haben die 3 vor dem Komma“) und 4,9 % (Wolfsburg) sowie 
SGB-II-Quoten zwischen 2,2 % und 3,6 % nähern die drei Kommunen sich im Bundesmaß
stab Bedingungen relativer Vollbeschäftigung. Auch die Unterbeschäftigungsquoten liegen 
deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Tabelle 3-3: Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung: Quoten für Juni 2012 und Juni 2014

Arbeitslosenquote
insgesamt darunter: SGB II

Unterbeschäftigten- 
quote insgesamt (1) darunter: SGB II

06-2012 06-2014 06-2012 06-2014 06-2012 06-2014 06-2012 06-2014

Osterholz 4,1 4,4 2,5 2,7 8,3 6,1 3,6 3,8

Vechta 3,5 3,6 2,1 2,2 4,8 4,9 2,8 2,8

Wolfsburg 4,9 4,7 3,7 3,6 7,6 6,8 4,7 4,4

Niedersachsen 6,2 6,3 4,4 4,3 8,3 8,1 6,4 5,8

(1) In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten A rbeitslosen auch die Personen erfasst, die 
nicht als arbeitslos im Sinne des SGB gelten, weil sie Teilnehm er an einer M aßnahm e der A rbeitsm arktpo litik  
oder in einem  arbeitsm arktbedingten Sonderstatus sind.
Quellen: S tatistik der BA 2014, 2014a, 2014b, 2014c, 2013, 2013a, 2013b.

Die Chancenstrukturen für Alleinerziehende, die hinter diesen statistischen Eckdaten liegen, 
wurden von einer Projekt-Fachkraft in Osterholz skeptisch beschrieben. Der Kreis sei kei
neswegs ein „Arbeitsstellenparadies“: es gebe lokal zu wenige offene Stellen, und Arbeit am 
Bremer Arbeitsmarkt zu suchen, setze Mobilität voraus. Die meisten betreuten Frauen hätten 
kein Auto zur Verfügung, und eine Bahnverbindung nach Bremen gebe es nur stündlich. Die 
Arbeitszeiten lägen häufig „vor Schulzeitenbeginn“, und örtliche Helferstellen, für die Teil
nehmerinnen ohne Berufsabschluss bereit wären, „auch andere Unwägbarkeiten in Kauf zu 
nehmen“, gebe es zu wenige: „Man muss um 5:00 Uhr morgens anfangen. Ja, bitte schön, 
wer soll das tun? Also keine von den Alleinerziehenden jedenfalls.“
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Das Projekt in Vechta schätzte die Arbeitsmarktsituation günstiger ein: Wegen der gewerbli
chen Arbeitsmarktstruktur könne man auch im Helferbereich vermitteln. Lebensmittelindu
strie und Kunststoffverarbeitung hätten zwar eine hohe Nachfrage nach Hilfskräften, setzten 
aber von Anfang an die Vollzeit voraus, in anderen Bereichen würden durchaus Teilzeitstel
len angeboten. Arbeitgeber im Nordkreis, wo der Arbeitsmarkt generell besser sei, würden 
Arbeitszeiten flexibler gestalten oder Betriebskindergärten einrichten. Wenn es gelänge, 
Frauen außerhalb der „typischen Frauenberufe“ zu qualifizieren und bei den Arbeitgebern 
Schwellen abzubauen, könne der Fachkräftemangel in der Pflege, in Elektrotechnik und bei 
den Zulieferern der Automobilindustrie auch Alleinerziehenden Chancen eröffnen.

„Wir brauchen nicht noch mehr Bürokauffrauen, und die Bürofrauen, die von 8:00 bis 
12:00 Uhr arbeiten, gibt es kaum. Da müssen wir schon die Teilnehmerinnen dann flexibi
lisieren, also auch denen muss man bewusst machen, dass man flexibel sein muss.
Wenn wir das aber mit der Kinderbetreuung hinkriegen, dann finde ich, ist der Arbeits
markt durchaus gut und auch Arbeitgeber freuen sich und sind meistens auch sehr ko
operativ, was diese Dinge betrifft.“

Den Wolfsburger Arbeitsmarkt beschreibt das dortige Jobcenter als „sehr zeitarbeitslastig“, 
und da die Personaldienstleister vor allem Stellen im Dreischicht-System im VW-Werk zu 
besetzen hätten, verweist der Arbeitgeber-Service Projektteilnehmerinnen auf Stellen im 
Service oder in der Küche. Seien Bewerberinnen „motiviert“, könne man sie auf dem Ar
beitsmarkt unterbringen, allerdings müssten sie Lücken in den Betreuungszeiten durch Lö
sungen im persönlichen Umfeld („Nachbarin“, „Oma und Opa“) schließen. Was dies für die 
Teilhabechancen alleinerziehender Frauen bedeutet, verdeutlicht ein typischer Projektver
merk zum Beratungsgespräch einer 27-jährigen Einzelhandelskauffrau mit einem Kind:

„Frau [Name] ist ein wenig resigniert. Sie hat sich überall beworben, bekommt jedoch nur 
Absagen. Sie weiß momentan nicht mehr, wo sie sich noch bewerben soll. Im nächsten 
Jahr wird der Vater ihrer Tochter das Schichtsystem wechseln, dann könnten sie ge
meinsam die Betreuung übernehmen und Frau [Name] im Drei-Schicht-System arbeiten. 
Alternativ gibt sie an, sich schon auf Putzstellen beworben zu haben. Während des Ge
sprächs stellt sich heraus, dass sie bereit wäre, in Dauernachtschicht zu arbeiten. Die 
Betreuung ihrer Tochter könnte ihre Schwester übernehmen. VV zugesandt.“

Alleinerziehende im SGB II

Die Anteile Alleinerziehender im Fallbestand der drei Jobcenter unterscheiden sich weder 
untereinander noch vom Landesdurchschnitt und waren im Projektzeitraum relativ stabil. 
Alleinerziehende machen zwischen 58 und 60 Prozent der Bedarfsgemeinschaften mit Kin
dern und zwei Drittel der Familien mit einem Kind aus (Tabellen 3-4 und 3-5). Probleme der 
Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft zeigen sich in der Integrationsarbeit der Jobcentern 
daher vor allem bei diesem Personenkreis. Bedarfsgemeinschaften mit wenigstens einem 
Kind unter 3 Jahren sind im Landesdurchschnitt mehrheitlich Paarfamilien. Nur in Osterholz 
überwiegen auch bei Familien mit Kleinkindern Alleinerziehende mit 53,5 % (Tabelle 3-6).
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Tabelle 3-4: Bedarfsgemeinschaften (BG) Alleinerziehender nach Zahl der Kinder, Juni 2014

Bedarfsgemein
schaften (BG) mit 
Kind(ern)

darunter: BG mit 
einem Kind

darunter: BG mit 
zwei Kindern

darunter: BG mit 
drei und mehr 
Kindern

Allein
erzie
hende

Anteil 
an BG 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
BG 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
BG 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
BG 
in %

Osterholz 550 59,0 319 68,3 163 57,2 68 37,8

Vechta 743 60,3 414 69,3 228 58,3 92 40,0

Wolfsburg 788 58,2 475 69,0 220 54,9 93 36,5

Niedersachsen 61.317 57,5 36.285 67,0 17.659 53,9 7.373 37,6

Quelle: S tatistik der BA 2014d.

Tabelle 3-5: Bedarfsgemeinschaften (BG) Alleinerziehender nach Zahl der Kinder, Juni 2012

Bedarfsgemein
schaften (BG) mit 
Kind(ern)

darunter: BG mit 
einem Kind

darunter: BG mit 
zwei Kindern

darunter: BG mit 
drei und mehr 
Kindern

Allein-
erzie
hende

Anteil 
an BG 
in %

Allein-
erzie
hende

Anteil an 
BG 
in %

Allein-
erzie
hende

Anteil an 
BG 
in %

Allein-
erzie
hende

Anteil an 
BG 
in %

Osterholz 543 57,5 321 66,7 164 58,8 58 31,4

Vechta 748 61,6 413 68,8 233 62,5 102 42,3

Wolfsburg 831 57,9 495 65,5 249 57,9 87 34,8

Niedersachsen 60.152 56,7 35.675 65,8 17.339 53,2 7.138 36,9

Quelle: S tatistik der BA 2012c.

Tabelle 3-6: Bedarfsgemeinschaften (BG) Alleinerziehender nach Alter der Kinder, Juni 2014

Mindestens ein Kind 
unter 3 Jahre

Mindestens ein Kind 
3 bis 6 Jahre

Mindestens ein Kind 
7 bis 14 Jahre

Mindestens ein Kind 
15 bis 17 Jahre

Allein
erzie
hende

Anteil 
an BG 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
BG 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
BG 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
BG 
in %

Osterholz 139 53,5 182 56,0 280 56,1 133 52,2

Vechta 158 45,5 225 54,1 418 61,8 188 60,8

Wolfsburg 170 42,9 268 51,4 418 57,8 180 61,6

Niedersachsen 13.638 45,0 20.040 52,3 32.755 56,8 14.387 56,9

Anm erkung: BG mit m ehreren Kindern werden m ehrfach gezählt. Quelle: S tatistik der BA 2014d.

Der Anteil der Alleinerziehenden an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Erwerbs
einkommen entspricht in Osterholz (15,5 %) und Wolfsburg (14,9 %) etwa dem Landesmittel 
(Tabelle 3-7). In Vechta ist er mit 18,2 % deutlich erhöht, und dort werden mit 14,9 % auch 
mehr Alleinerziehende als arbeitslos geführt als in den beiden anderen Jobcentern (Tabelle 
3-8). Beides scheint die positivere Einschätzung der regionalen Arbeitsmarktchancen für 
diese Personengruppe zu stützen.

Dass das Jobcenter Osterholz nicht nur im Rahmen des Modellprojekts die Qualifizierung 
Alleinerziehender stärker fördert, zeigt sich bei den Abgängen aus dem Fallbestand: 101 
alleinerziehende Leistungsberechtige beendeten im ersten Halbjahr 2014 den Leistungsbe
zug durch Aufnahme einer Ausbildung (Tabelle 3-8). Das sind fast doppelt so viele wie bei 
den beiden anderen SGB-II-Trägern. In Wolfsburg dagegen sind Abgänge in ungeförderte 
Beschäftigung häufiger als Abgänge in Ausbildung.
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Tabelle 3-7: Alleinerziehende erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) mit Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit, Juni 2014

Erwerbsfähige
Leistungsberechtigte

Mit Erwerbs
einkommen

Mit abh. Erwerbsein
kommen unter € 450

Mit abh. Erwerbsein
kommen über € 450

Allein
erzie
hende

Anteil 
an eLb 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
eLb 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
eLb 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
eLb 
in %

Osterholz 541 15,5 228 20,7 101 18,6 127 22,6

Vechta 729 18,2 336 25,8 159 23,9 177 27,8

Wolfsburg 775 14,9 314 19,4 124 17,1 190 21,2

Niedersachsen 60.841 14,7 23.108 18,4 10.877 17,2 12.231 19,7

Quelle: S tatistik der BA 2014d, eigene Berechnung.

Tabelle 3-8: Arbeitslose Alleinerziehende nach Schulabschluss, Ausbildung, Abgängen, Juni 2014

Arbeitslose (Alo) 
Leistungsberechtigte

Alo ohne Schulab
schluss, HSA (1)

Alo ohne 
Berufsabschluss

Abgänge
(1. Hj. kumuliert)

Allein
erzie
hende

Anteil 
an Alo 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
Alo 
in %

Allein
erzie
hende

Anteil an 
Alo 
in %

1. Ar
beits
markt

Ausbil
dung,
sonst.

Osterholz 175 11,3 96 10,0 / / 40 101

Vechta 269 14,9 147 13,8 178 13,9 45 58

Wolfsburg 291 12,3 / / 193 12,8 68 56

Niedersachsen 24.348 13,4 4.013 11,7 14.428 13,9 3.775 5.498

(1) Hauptschulabschluss. /  Angaben ausgeschlossen. Quelle: S tatistik der BA 2014d, eigene Berechnung.

Tabelle 3-9: Integrationsquoten erwerbsfähiger und alleinerziehender Leistungsberechtigter (in %), 
Juni 2014 und Juni 2012

Alle Leistungsberechtigten Leistungsberechtigte Frauen

Insgesamt Alleinerziehende Insgesamt Alleinerziehende

06-2014 06-2012 06-2014 06-2012 06-2014 06-2012 06-2014 06-2012

Osterholz 28,9 30,9 25,1 24,8 23,3 23,8 24,8 25,0

Vechta 32,9 33,9 19,4 24,8 20,2 23,1 18,6 24,7

Wolfsburg 31,7 39,9 28,0 31,3 25,7 29,1 27,3 31,4

Niedersachsen 25,0 30,9 19,8 21,3 19,3 20,6 19,4 20,9

Anm erkung: Integrationen in den vergangenen zw ö lf Monaten, gem essen am durchschnittlichen Fallbestand 
erw erbsfähiger Leistungsberechtigter. Quelle: h ttp ://w w w .sgb2.in fo /kennzahlen/sta tistik.

Die Integrationsquoten18 alleinerziehender Frauen liegen in den Modell-Jobcentern Wolfs
burg (27,3 %) und Osterholz (24,8 %) über dem Landesdurchschnitt, in Vechta leicht darun
ter (Tabelle 3-9). Dass in allen drei Jobcentern die Integrationsquoten der Zielgruppe gegen
über 2012 zurückgegangen sind, entspricht dem Landestrend, jedoch fiel der Rückgang in 
Vechta und Wolfsburg deutlicher aus. Die Zahlen beziehen sich auf alle Alleinerziehenden, 
also nicht nur auf die Projektteilnehmer/innen. Wirkungen des Projekts, sog. „Programmef
fekte“, lassen sich mit den verfügbaren Daten nicht ausweisen.19

18 Zur Definition der Integrationsquoten vgl. oben: 2.2.
19 Nach ergänzenden Angaben des Jobcenters wurden in Wolfsburg im Projektzeitraum (März 2013 

bis September 2014) 268 alleinerziehende Projektteilnehmer/innen in den ersten Arbeitsmarkt in
tegriert; 62 mündeten in Vollzeitbeschäftigung ein, 123 in Teilzeit und 83 in Minijobs.
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4. Ein Angebot für Alleinerziehende

4.1 Gewinnung von potenziellen Teilnehmer/inne/n

In allen drei Modellprojekten wurden im ersten Schritt Alleinerziehende aus dem Fallbestand 
identifiziert, die nach ihren soziodemografischen Merkmalen der jeweiligen Zielgruppe der 
Projekte entsprachen (vgl. oben: 3.1) und deshalb für eine Teilnahme grundsätzlich in Frage 
kamen. Unter den potenziellen Teilnehmer/innen wurde im zweiten Schritt und nach unter
schiedlichen Kriterien dann die Gruppe der Personen ausgewählt, denen konkrete Unterstüt
zung durch das Projekt angeboten wurde:

-  In Osterholz und Wolfsburg erhielten einige alleinerziehende Mütter, die schon vorher in 
der Betreuung der Projektfachkraft gewesen waren, eine persönliche Einladung zur Fort
setzung der Zusammenarbeit im Rahmen des neuen Projekts.

-  In Vechta wurde ganz auf die Ansprache von Frauen verzichtet, von denen angenommen 
wurde, dass sie auf jeden Fall Erziehungszeit nehmen wollten, oder bei denen eine er
neute Schwangerschaft eine Projektteilnahme ohnehin unwahrscheinlich machte. Nach
rangig wurden auch Frauen mit über dreijährigen Kindern (Gruppe B des Konzepts) an
gesprochen, wenn sie bereits ein (kleines) Erwerbseinkommen erzielten.

-  Junge Migrantinnen wurden entgegen dem Konzept in Vechta nicht berücksichtigt, wenn 
ihnen der Schulabschluss fehlte. Ein weiteres zusätzliches Kriterium war die Zahl der 
Kinder: Frauen mit mehr als drei Kindern wurden nicht angesprochen.

-  In Wolfsburg ermittelten Fachkräfte und Regelvermittlung gemeinsam „arbeitsmarktnahe“ 
Alleinerziehende, die zuerst angesprochen wurden; erst in einem zweiten Schritt wurden 
auch die „Arbeitsmarktferneren“ angesprochen.

-  In Wolfsburg konnten darüber hinaus auch Fachkräfte aus der Regelvermittlung alleiner
ziehende Leistungsbezieherinnen vorschlagen, die den soziodemografischen Auswahlkri
terien entsprachen und die nach ihrer Einschätzung für das Projekt in Frage kamen. Die
se Form der Ansprache ersetzte auch in Osterholz im späteren Projektverlauf die Aus
wahl nach statistischen Merkmalen.

In Osterholz und Wolfsburg erhielten die ausgewählten Alleinerziehenden eine schriftliche 
Einladung zur Teilnahme an einer Auftaktveranstaltung. In beiden Fällen folgte in zeitlicher 
Nähe zu dieser Veranstaltung ein individueller Termin zwischen der zuständigen Projekt
fachkraft und den Alleinerziehenden, die sich eine Teilnahme vorstellen konnten. Im weiteren 
Verlauf wurden für den Projektzugang keine weiteren Gruppenveranstaltungen durchgeführt, 
sondern die Alleinerziehenden erhielten unmittelbar eine schriftliche Einladung zu einem 
individuellen Informationsgespräch. Dies geschah im Falle aller in die Untersuchung einbe
zogenen Teilnehmer/innen aus Osterholz mit Kenntnis und in Absprache mit den Alleinerzie
henden. In Wolfsburg berichten dagegen mehrere Befragte, dass sie ohne vorherige Rück
sprache mit ihnen einer der Projektfachkräfte zugewiesen wurden. Sie seien durch das Job
center lediglich schriftlich über die veränderte Zuständigkeit informiert worden und hätten 
zum Teil erst im Erstkontakt mit der Projektfachkraft erfahren, dass es sich um ein besonde
res Projekt für Alleinerziehende handelte. In Vechta fand zu Projektbeginn keine Gruppen
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veranstaltung statt. Hier erhielten die potenziellen Teilnehmer/innen ein Anschreiben, wel
ches ihnen das Projekt vorstellte und einen Hausbesuch der Projektfachkraft zu einem be
stimmten Termin ankündigte. Sofern sie diesen Termin nicht aktiv absagten, wurde ihnen 
dann im Rahmen des Hausbesuchs das Projekt ausführlich vorgestellt. Bis auf wenige Fälle, 
in denen Alleinerziehende von sich aus Kontakt zum Jobcenter aufnahmen, weil sie Unter
stützung bei der Arbeits- oder Ausbildungsplatzsuche wünschten, und daraufhin an IBA wei
tervermittelt wurden, stellte dies über den gesamten Projektzeitraum die einzige Art des Zu
gangs zum Projekt dar.

Das Jobcenter Osterholz blieb das einzige der drei Modellprojekte, in dem darüber berichtet 
wurde, dass die Projektfachkräfte einzelnen Alleinerziehenden bereits in der Gewinnungs
phase von der Teilnahme am Projekt abrieten, wenn sie Zweifel daran hatten, dass das An
gebot für die Leistungsbezieherinnen geeignet war. Sie hielten eine grundsätzliche Erwerbs
orientierung bei den Alleinerziehenden („dass zumindest so ein Anliegen identifiziert ist“) 
ebenso für notwendig wie deren persönlichen Auftrag für die intensive Unterstützung, „wo die 
denken, da ist jemand, die auch wirklich etwas möchte, und die da ein Ziel verfolgen wollen 
würden mit uns“ (Fachkraft). Von der Fachkraft aus Vechta wurde zwar angesprochen, dass 
im Rahmen des ersten Hausbesuches das Interesse der Alleinerziehenden an einer Zu
sammenarbeit ermittelt werden sollte. Es wurde jedoch von keinem Fall berichtet, in dem 
eine Teilnahme von Seiten der Fachkraft von Beginn an ausgeschlossen wurde. Da Alleiner
ziehende in Wolfsburg dauerhaft in die Betreuung durch die Projektfachkraft überstellt wur
den, dürfte eine Ablehnung der Betreuung faktisch auch keine Option für die Fachkräfte ge
wesen sein.

4.2 Dienstleistungsversprechen und Teilnahmeentscheidungen

Die Entscheidung zur Teilnahme fiel bei den Alleinerziehenden in allen drei Modellprojekten 
in der Regel bereits im Rahmen des ersten Informationsgesprächs. So zeigen die Vermerke 
aus den Fachverfahren, dass das Datum des Erstkontakts und der Aufnahme in das Projekt 
in der Regel identisch sind. Lediglich in Vechta lagen in wenigen Fällen zwischen dem 
Hausbesuch und dem Vermerk über den Projektzugang mehrere Monate.

Ihre Entscheidung trafen die späteren Teilnehmerinnen also, ohne auf eigene Erfahrungen 
zum Nutzen oder zur Wirkung des Projekts zurückgreifen zu können. Sie mussten den Erläu
terungen der Projektfachkräfte, was im Falle einer Teilnahme am Projekt passieren würde -  
also ihrem ,Dienstleistungsversprechen‘ -  vertrauen, und welche dieser Versprechen für sie 
den Ausschlag für eine Teilnahme gaben, lässt auf die Erwartungen und Hoffnungen schlie
ßen, die sie an die Projekte richteten.

Für eine Reihe von Projektteilnehmer/inne/n in Wolfsburg war teilnahmeentscheidend, dass 
das Projekt Kontakte zu Arbeitgebern zu vermitteln versprach, die bereit seien, im Zielberuf 
der Befragten Teilzeitstellen zu besetzen. Diese Perspektive war etwa im Rahmen der Infor
mationsveranstaltung im Jobcenter, die unter anderem von einem Mitarbeiter des Arbeitge
ber-Service moderiert wurde, vermittelt worden. In Vechta enthielt das Anschreiben an po
tenzielle Teilnehmer/innen einen Hinweis auf den Fachkräftemangel in der Region. Hiervon 
versprachen sich einige Teilnehmerinnen die Chance auf eine Vermittlung in eine qualifikati
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onsangemessene Tätigkeit bzw. die Aussicht auf eine Qualifikation. In allen drei Projekten 
war das Versprechen einer intensiven Unterstützung bei der Bewerbung für Frauen ein 
Grund, sich für die IBA-Teilnahme zu entscheiden.

Dass die Projekte bei der Sicherung der Kinderbetreuung behilflich sein könnten, wird dage
gen von den befragten Alleinerziehenden nicht als ausschlaggebender Grund für eine Teil
nahme am IBA-Projekt benannt. In Wolfsburg, wo auch der Familienservice an den Grup
peninformationen teilnahm, spielte die Frage der Kinderbetreuung zwar vor allem in Bezug 
auf die Schichtarbeit eine Rolle. Allerdings strebte der Großteil der Befragten eine Beschäfti
gung an, die mit familienfreundlichen Arbeitszeiten verbunden ist, und die Tagesbetreuung 
der Kinder war für viele der Befragten bereits zu Beginn der Betreuung bis in den Nachmittag 
hinein gesichert. Vor allem von Teilnehmer/inne/n in Wolfsburg wurde dagegen ausdrücklich 
auf das Versprechen verwiesen, dass über das Modellprojekt der Kontakt zu anderen unter
stützenden Einrichtungen vermittelt wird.

Ein entscheidender -  wenn nicht sogar der entscheidende -  Grund für eine Projektteilnahme 
war für die meisten befragten Alleinerziehenden an allen Standorten das Versprechen, im 
Projekt eine individuellere und stärker an ihrer Lebenslage orientierte Beratung zu erhalten. 
Für eine befragte Frau aus Osterholz war ausschlaggebend, dass „genauer geguckt wird". 
Sie schätzte, dass der gesamte Hintergrund der Teilnehmerinnen mitberücksichtigt werden 
und die Betreuung „persönlicher“ sein sollte: „Die guckt nicht nur auf die offenen Stellen, 
sondern auch auf mich.“ Auch das gründliche Anamnesegespräch der Vechtaer Fachkraft 
wurde von deren Gesprächspartnerinnen als Versprechen gedeutet, dass die Fallbearbei
tung auf die erfragten Belange -  die persönliche, familiäre, materielle und gesundheitliche 
Situation -  Rücksicht nehmen werde. Ein solcher Ansatz versprach aus Sicht der Teilnehme
rinnen auch eine bessere Verständigung darüber, dass an einem „gemeinsamen Ziel“ gear
beitet werde. In Wolfsburg verstand ein/e Teilnehmer/in die ausdrückliche Zusicherung, dass 
die Betreuung nicht „unter die Gürtellinie“ gehen würde, als Versprechen eines respektvolle
ren Umgangs mit der eigenen Person, und verband damit die Erwartung, sich bei der Situati
onsanalyse gegenüber dem Jobcenter nur bis zu einer respektierten Grenze öffnen zu müs
sen.

Für Teilnehmerinnen mit hoher Erwerbsorientierung und einem solchen Interesse an einer 
individuellen Betreuung stellte das Versprechen einer gegenüber dem Regelbetrieb verbes
serten Kontaktdichte einen weiteren wichtigen Grund für die Teilnahme dar. Sowohl in Os
terholz als auch in Wolfsburg versprachen die Projekte in einigen Fällen außerdem Bezie
hungskontinuität: Teilnehmerinnen wählten IBA, weil sie bei ,ihrer‘ Fachkraft bleiben wollten.

Ambivalente Reaktionen löste vor allem das zentrale Dienstleistungsversprechen in Vechta -  
die Beratung „am Küchentisch“ -  aus. Frauen beschäftigen sich nicht nur mit der Frage, wel
che inhaltliche oder praktische Unterstützung ihnen IBA bieten konnte, sondern sie mussten 
mit der Entscheidung zur Teilnahme am Projekt zugleich der Arbeitsweise im eigenen häus
lichen Umfeld zustimmen. Insbesondere Frauen mit kleinen Kindern, die besonders er
werbsorientiert, aber wenig mobil waren, empfanden das Angebot als attraktiv und praktisch, 
da es ihnen den Weg zum Jobcenter ersparte und die Kinder in der Zeit ebenfalls zu Hause 
sein konnten. Ein kleinerer Teil der Frauen nahm die Hausbesuche dagegen eher als In
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strument der Kontrolle durch das Jobcenter wahr, sie wünschten zwar intensivere Unterstüt
zung, hätten von sich aus aber eine andere Form dafür gewählt.

In allen drei Modellprojekten konnten die Alleinerziehenden das Angebot einer Betreuung 
durch das IBA-Projekt auch ablehnen. In Vechta bestand für den Personenkreis der Frauen 
mit Kindern unter drei Jahren die Besonderheit, dass eine Ablehnung durch die Alleinerzie
henden (auch im weiteren Projektverlauf) mit Verweis auf die Erziehungszeit nach § 10 
Abs. 1 Zi. 3 SGB II begründet werden konnte.20 Daneben berichtete eine befragte Nicht
Teilnehmerin aus Vechta, dass sie aufgrund einer bereits vereinbarten Arbeitsaufnahme im 
Anschluss an die Elternzeit eine Projektteilnahme abgelehnt hat. In Wolfsburg gab eine be
fragte Nicht-Teilnehmerin als Grund für ihre Entscheidung gegen die Projektteilnahme an, 
dass das Angebot auf sie nicht gepasst habe. In Osterholz berichtete eine Nicht
Teilnehmerin, dass die Fachkraft ihr nachgelegt habe, von einer Teilnahme abzusehen, 
nachdem sie den zweiten Projekttermin versäumt hatte.

Wenn auch die Alleinerziehenden das Angebot der Beratung beim ersten Kontakt wie an 
jedem beliebigen späteren Punkt im Beratungsverlauf hätten ausschlagen können, so zeigen 
die Befunde dennoch, dass die Freiwilligkeit des Zugangs in verschiedener Hinsicht einge
schränkt sein konnte.

In Osterholz, wo Wert auf eine aktive Teilnahmeentscheidung gelegt wurde, problematisierte 
eine Fachkraft, dass das Projekt als Angebot des Jobcenters stets in einem „Zwangskontext“ 
stehe. Auch wenn sie die theoretische Möglichkeit hätten, sich gegen das Beratungsangebot 
zu entscheiden, sei diese Erfahrung bei den Leistungsberechtigten zum Teil so prägend, 
dass nicht ernsthaft von einer freiwilligen Teilnahme ausgegangen werden könne. Umge
kehrt verwies sie darauf, dass sie in einigen Fällen von sich aus die Zusammenarbeit mit 
Teilnehmerinnen beendet habe, weil diese „kein Anliegen“ hatten.

In Wolfsburg entschied sich eine Reihe von Teilnehmer/inne/n offenbar deshalb nicht aktiv 
für eine IBA-Teilnahme, weil sie den Zugang ins Projekt lediglich als einen der im Jobcenter
Alltag häufiger vorkommenden Zuständigkeitswechsel wahrnahmen. Einer Befragten war bis 
zum Interviewzeitpunkt nicht bekannt gewesen, dass es sich um ein Projekt für Alleinerzie
hende handelte. In diesem Fall wurde das „Angebot“ also mit der Regelvermittlung gleichge
setzt. Andere Befragte betonten dagegen, dass sie das Betreuungsangebot auch hätten ab
lehnen können oder es abgelehnt hatten, ohne dass damit Rechtsfolgen verbunden gewesen 
wären.

In Vechta wurde die Freiwilligkeit der Teilnahme am Modellprojekt am stärksten relativiert. 
Zwar bestand die Zielgruppe zu einem großen Teil aus Alleinerziehenden, die den Vermitt
lungsbemühungen des Jobcenters aufgrund der Erziehungszeit aktuell nicht zur Verfügung 
stehen mussten. Einige Befragte aber hatten nicht verstanden, dass sie bei der Teilnahme
entscheidung eine Wahl hatten. Das Projekt selbst wies zudem darauf hin, dass die Alleiner
ziehenden im Falle einer Absage der Regelvermittlung wieder zur Verfügung stehen müss
ten, sobald ihr Kind 3 Jahre alt sei. Dies wurde von den Befragten als Druck in Richtung auf

Ein knappes Drittel (26) der 84 angefragten Teilnehmerinnen aus diesem Standort entschied sich 
für eine Fortsetzung der Elternzeit bzw. gegen eine Projektteilnahme.

20
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Teilnahme aufgefasst. Einige Teilnehmerinnen fühlten sich von dem ersten Hausbesuch 
„überrumpelt“. Der Zugang zum Projekt war offenbar sowohl von Sorge („Hab ich was ange
stellt?“) als auch von Misstrauen begleitet: „Sie interessierte sich für alles. Aber ich wusste 
nicht, ob sie privates Interesse hat an der Situation, oder ob das Ausfragen ist vom Jobcen
ter.“

4.3 Wer nahm am Projekt und an der Untersuchung teil?

Aufgrund der beschriebenen Zugangskriterien der Projekte und der unterschiedlichen Teil
nahmemotive von Alleinerziehenden setzte sich der Fallbestand in jedem der drei Projekte 
anders zusammen. Wie sich diese Gruppe der Teilnehmer/innen vom Bestand aller Alleiner
ziehenden am jeweiligen Standort unterscheidet und wie weit das kleine „Sample“ der in die 
Untersuchung einbezogenen Teilnehmer/innen den IBA-Fallbestand abbildet, lässt sich für 
die drei Projekte jedoch nicht ausreichend klären.

Aus Osterholz lagen dem Evaluationsteam Daten zu allen im Jobcenter betreuten Alleiner
ziehenden aus dem Landkreis aus September 2014 vor (526). Aus den Angaben des Job
centers zum Projektende und eigenen Berechnungen ergibt sich, dass 50 Alleinerziehende 
am Projekt teilnahmen. Statistische Daten zur Zusammensetzung dieser Gruppe konnte das 
Jobcenter aber nicht zur Verfügung stellen. Etwas mehr als ein Drittel aller Projektteilnehme
rinnen (18) war in die Untersuchung einbezogen.

In Vechta konnte das Jobcenter keine statistischen Informationen zum Gesamtbestand der 
Alleinerziehenden ausgeben. Hier wurden zu zwei Zeitpunkten (zuletzt August 2014) ledig
lich Daten zu den beiden Hauptzielgruppen des Projekts, den Alleinerziehenden mit Kindern 
unter drei Jahren (100) und den Alleinerziehenden mit Berufsabschluss und Kindern über 
drei Jahren (83), übermittelt. Außerdem wies das Jobcenter den Fallbestand des IBA- 
Projektes und verschiedene Teilgruppen (laufende und beendete Teilnahme, Abbruch, Ab
sage) aus. Demnach nahmen von den 183 Frauen, die nach Datenbereinigung den Aus
wahlkriterien entsprachen, 53 am Projekt und die Hälfte von ihnen (27) auch an der Evaluati
on teil.

Konnte in Osterholz und Vechta aus der Zusammensetzung der in die Evaluation einbezo
genen Teilnehmerinnen mit einiger Plausibilität auf den Fallbestand des Projekts geschlos
sen werden, so galt dies nicht für Wolfsburg. Vom dortigen Jobcenter erhielt das Evaluati
onsteam im Dezember 2013 eine Statistik zu Alter, Schul- und Berufsabschluss, Zahl und 
Alter der Kinder und BG-Größe für alle Alleinerziehenden in seinem Fallbestand (726). Unter 
anderem, weil hier die Betreuung der Alleinerziehenden auch nach dem Ende des Modell
projekts als spezialisiertes Angebot in der Regelvermittlung weitergeführt wurde, ließ sich für 
diesen Standort nur eine durchschnittliche Zahl von 300 Teilnehmer/inne/n ermitteln, zu de
nen keine genaueren Daten vorliegen. 17 alleinerziehende Frauen und ein Mann nahmen an 
der SOFI-Evaluation teil.

In den Tabellen 4-1 und 4-2 wird die Zusammensetzung der 63 in die Untersuchung einbe
zogenen Projektteilnehmerinnen (Gruppen A und B, vgl. oben: 2.4 und Tabelle 2-1) zusam
men mit den jeweils verfügbaren Angaben zum Fallbestand der Jobcenter ausgewiesen.
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Tabelle 4-1: Bestand an Alleinerziehenden und Projektteilnehmer/innen nach Alter und Qualifikation

Osterholz Vechta Wolfsburg*

Alle AE Sample AE mit Kindern 
u3**

AE mit Kindern 
Ü3, Ausb.**

Insgesamt Sample Alle AE Sample

Anz. in % Anz. in % Anz. in % Anz. in % Anz. in % Anz. in % Anz. in % Anz. in %

Alter
bis 25 Jahre 63 12,0 4 22,2 34 34,0 1 1,2 35 19,1 13 48,1 75 10,0

26- 35 Jahre 172 32,7 13 72,2 48 48,0 36 43,4 84 45,9 13 48,1 322 42,8 6 33,3

36- 50 Jahre 268 51,0 1 5,6 18 18,0 42 50,6 60 32,8 1 3,7 317 42,1 11 61,1

51 Jahre und älter 23 4,4 4 4,8 4 2,2 39 5,2

fehlend 1 5,6

Summe 526 100,0 18 100,0 100 100,0 83 100,0 183 100,0 27 100,0 753 100,0 18 100,0
Schulabschluss
ohne Schulabschluss 65 12,4 22 22,0 6 7,2 28 15,3 1 3,7 102 13,0 1 5,6

Nicht anerkannter Abschluss 4 4,0 4 2,2

Sonderschulabschluss 11 2,1 1 5,6 2 2,0 2 1,1 1 5,6

Hauptschulabschluss 1) 211 40,1 8 44,4 22 22,0 17 20,5 39 21,3 11 40,7 329 41,9 7 38,9

Realschulabschluss 2) 185 35,2 9 50,0 24 24,0 25 30,1 49 26,8 15 55,6 235 29,9 7 38,9

Fachhochschulabschluss 26 4,9 2 2,0 2 2,4 4 2,2 14 1,8 0,0

Allgemeine Hochschulreife 20 3,8 2 2,0 1 1,2 3 1,6 39 5,0 1 5,6

keine Angabe 8 1,5 22 22,0 32 38,6 54 29,5 67 8,5 1 5,6

Summe 526 100,0 18 100,0 100 100,0 83 100,0 183 100,0 27 100,0 786 100,0 18 100,0
Berufsabschluss
ohne Berufsabschluss 3) 266 50,6 9 50,00 56 56,0 56 30,6 13 48,1 452 58,9 4 22,2

nicht anerkannter Berufsabschluss 4) 4 0,8 1 1,0 1 0,5 19 2,5 0,0

Nicht anerkannter Hochschulabschluss 1 0,1 2 11,1

betriebliche/schulische Ausbildung 4) 236 44,9 9 50,00 25 25,0 82 98,8 107 58,5 14 51,9 265 34,6 11 61,1

Akademische Ausbildung 4) 5 1,0 1 1,0 1 1,2 2 1,1 10 1,3 1 5,6

keine Angaben 4) 15 2,9 17 17,0 17 9,3 20 2,6

Summe 526 100,0 18 100,0 100 100,0 83 100,0 183 100,0 27 100,0 767 100,0 18 100,0

1) Hauptschulabschluss enthält: „Qual. H auptschulabschluss“ (23 in OHZ). 2) Realschulabschluss enthält: „Fachschulabsch luss“ und „ohne Fachhochschulre ife“ . 3) VerBIS. 4) opDs. 
*) Angaben für W olfsburg stam m en aus zwei versch iedenen Quellen und weisen diese M erkm ale für 753 A lle inerziehende aus.
**) Für Vechta liegen nur die Daten zu den beiden Z ielgruppen "A" (AE mit K indern unter 3) und "B" (AE mit K inder ü3 und Ausb ildung) vor. Quellen: Angaben der Jobcenter, eigene 
Berechnung.
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Tabelle 4-2: Bestand an Alleinerziehenden und Projektteilnehmer/innen nach Alter und Anzahl der Kinder sowie Migrationshintergrund

Osterholz Vechta Wolfsburg*

Alle AE Sample AE mit Kindern 
u3**

AE mit Kindern 
ü3, Ausb.**

Insgesamt Sample Alle AE Sample

Anz. in % Anz. in % Anz. in % Anz. in % Anz. in % Anz. in % Anz. in % Anz. in %

Anzahl der Kinder

ein Kind 304 57,8 14 77,8 41 41,0 35 42,2 76 41,5 20 74,1 479 61,3 8 44,4

zwei Kinder 160 30,4 3 16,7 28 28,0 37 44,6 65 35,5 6 22,2 223 28,5 5 27,8

drei Kinder 42 8,0 1 5,6 16 16,0 6 7,2 22 12,0 62 7,9 2 11,1

vier Kinder 16 3,0 7 7,0 2 2,4 9 4,9 8 1,0 1 5,6

fünf Kinder 4 0,8 1 1,2 1 0,5 5 0,6 1 5,6

sechs Kinder 2 2,0 2 1,1 1 3,7 5 0,6 1 5,6

unbekannt 6 6,0 2 2,4 8 4,4

Summe 526 100,0 18 100,0 100 100,0 83 100,0 183 100,0 27 100,0 782 100,0 18 100,0

Alter des jüngsten Kindes

bis ein Jahr 36 6,8 2 2,0 2 1,1 1 3,7
167

21,4

ein bis unter drei Jahre 93 17,7 1 5,6 98 98,0 98 53,6 19 70,4

drei bis unter sechs Jahre 102 19,4 9 50,0 15 18,1 15 8,2 6 22,2 178 22,8 4 22,2

sechs bis unter 10 Jahre 113 21,5 5 27,8 38 45,8 38 20,8 1 3,7
347

44,4 9 50,0

zehn bis unter 15 Jahre 118 22,4 3 16,7 24 28,9 24 13,1 5 27,8

über 15 Jahre 64 12,2 6 7,2 6 3,3 90 11,5

unbekannt

Summe 526 100,0 18 100,0 100 100,0 83 100,0 183 100,0 27 100,0 782 100,0 18 100,0

Migrationshintergrund

deutsch 486 92,4 17 94,4 66 66,0 73 88,0 139 76,0 24 88,9 580 77,1 13 72,2

davon mit Migrationshintergrund 36 6,8 1 5,6 10 10,0 8 9,6 18 9,8 1 3,7 2 11,1

nicht-deutsch 37 7,0 1 5,6 30 30,0 9 10,8 39 21,3 3 11,1 172 22,9 5 27,8

unbekannt 3 0,6 4 4,0 1 1,2 5 2,7

Summe 526 100,0 18 100,0 100 100,0 83 100,0 183 100,0 27 100,0 752 100,0 18 100,0

*) Angaben für W olfsburg stam m en aus zwei versch iedenen Quellen und weisen diese M erkm ale fü r 782 A lle inerziehende aus. Quellen: Angaben der Jobcenter, eigene Berechnung.
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Unterschiede in der Arbeitsweise der drei Modellprojekte können sowohl auf deren fachliche 
Arbeitsansätze zurückgehen als auch auf unterschiedliche Unterstützungsbedarfe, die sich 
aus den jeweiligen Zugangskriterien ergeben. Besonders bedeutsam ist die unterschiedliche 
Zusammensetzung der beobachteten Fälle nach dem Alter der Teilnehmerinnen und Anzahl 
und Alter ihrer Kinder.

Wie Tabelle 4-1 zeigt, wurde in Osterholz die Projektarbeit mit jüngeren Alleinerziehenden 
unter 35 Jahren beobachtet. Die Alleinerziehenden im Jobcenter sind mehrheitlich älter als 
35 Jahre, diese höheren Altersgruppen zählten jedoch nicht zur Zielgruppe. Im Wolfsburger 
Jobcenter dagegen sind die meisten Alleinerziehenden unter 35 Jahre alt, doch waren Ältere 
bei den Beobachtungsfällen etwas überrepräsentiert. Die jüngsten Frauen lernte das Evalua
tionsteam in Vechta kennen, wo nur eine der 27 in die Untersuchung einbezogenen Frauen 
über 35 Jahre alt war und der Altersdurchschnitt bei 26 Jahren lag. 42 der 63 in die Untersu
chung einbezogenen Teilnehmerinnen hatten ein Kind, nur sechs Teilnehmer/innen (davon 
fünf aus Wolfsburg) hatten mehr als drei Kinder.

Welche Anforderungen die Kinderbetreuung an die Teilnehmerinnen stellte, wurde entschei
dend vom Alter des jüngsten Kindes bestimmt. In Vechta hatten entsprechend der haupt
sächlichen Zielgruppe des Projekts 20 von 27 Müttern, deren Fallbearbeitung beobachtet 
wurde, wenigstens ein Kind unter 3 Jahren. In Osterholz dagegen waren die jüngsten Kinder 
der einbezogenen Teilnehmerinnen bereits entweder in Kindergarten- oder im Schulalter. In 
Wolfsburg besuchten die jüngsten Kinder der meisten einbezogenen Teilnehmer/innen be
reits die Schule.

Die meisten Alleinerziehenden, die an der Untersuchung teilnahmen, verfügten über einen 
Hauptschul- oder Realschulabschluss. Mehr als die Hälfte von ihnen brachte eine schulische 
oder betriebliche Ausbildung mit, häufig allerdings in Berufen, in denen es schwierig sein 
dürfte, ein existenzsicherndes Familieneinkommen zu erwirtschaften: Unter den 41 Frauen, 
die einen Beruf erlernt hatten, waren fünf mit einer zweijährigen Ausbildung im hauswirt
schaftlichen oder sozialpflegerischen Bereich, neun Einzelhandelskauffrauen, sieben Friseu- 
rinnen und vier Arzthelferinnen. In Wolfsburg waren nur vier Teilnehmer/innen ohne Berufs
ausbildung in die Untersuchung einbezogen, dafür jedoch zwei Frauen mit Migrationshinter
grund, deren Bildungsabschluss in Deutschland nicht anerkannt wurde.

Von den 47 Teilnehmerinnen, mit denen persönliche bzw. telefonische Interviews geführt 
werden konnten (Gruppe A der Untersuchungsstichprobe), war nur eine nicht erwerbsorien
tiert. Die anderen strebten eine Ausbildung oder Arbeit in Teilzeit (27 Teilnehmerinnen) oder 
in Teilzeit (19 Teilnehmerinnen) an. Je sechs Teilnehmerinnen in Osterholz und Vechta 
wünschten sich eine Erstausbildung; in Wolfsburg, wo fast alle einbezogenen Alleinerzie
henden bereits eine Ausbildung mitbrachten, hatte nur eine Teilnehmerin einen solchen 
Ausbildungswunsch. Der entscheidende Faktor, der ihre Optionen auf Erwerbsteilhabe be
grenzte, waren die Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die den Anforderungen des Arbeits
markts oder des Ausbildungsangebots nicht entsprachen.

Dass die Teilnehmerinnen der Untersuchungsstichprobe über sehr unterschiedliche Betreu
ungsmöglichkeiten für ihre Kinder verfügten, geht sowohl auf die Unterschiede in der kom
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munalen Infrastruktur und im persönlichen Umfeld21 wie auf die unterschiedliche Alterszu
sammensetzung der Kinder zurück.

-  In Osterholz beschränkte sich die Betreuung durch Dritte bei zwei Frauen auf gelegentli
che Unterstützung durch die Familie und ihr privates Netzwerk. In Vechta galt dies zu 
Projektbeginn für zwei, gegen Projektende für fünf Teilnehmerinnen22; eine weitere Mut
ter hatte nur einen Platz für eine Nachmittags-Spielgruppe im Kindergarten.

-  Bei neun Müttern in Osterholz war die Kinderbetreuung halbtags (bis 13 bzw. 14 Uhr) 
durch Krippe, Kindergarten, Schule oder Tagesmutter gesichert. In Vechta stieg der An
teil der Mütter, die halbtags eine Betreuungsmöglichkeit hatten, von vier zu Projektbeginn 
auf 12 gegen Projektende. Eine solche Halbtagsbetreuung -  in den beiden Landkreisen 
ein typischer Versorgungsstandard -  bildete in Wolfsburg die Ausnahme. Nur bei vier 
Teilnehmerinnen endeten die Kinderbetreuungszeiten mittags, gänzlich ohne feste Be
treuungslösung war keine.

-  Sieben Osterholzer Teilnehmerinnen aus der Untersuchungsstichprobe konnten eine 
Ganztagsbetreuung von sieben Stunden und mehr nutzen, sei es durch ein institutionel
les Ganztagsangebot oder durch ein Arrangement, das Teilzeitbetreuung durch private 
Unterstützung erweiterte. In Vechta galt dies zu Projektbeginn für fünf Mütter, gegen En
de des Projektzeitraums für neun. In Wolfsburg war dies Versorgungsstandard: dort wur
den die Kinder von 14 Teilnehmer/inne/n ganztags betreut, elf von ihnen über die gesam
te Betreuungszeit in Kindertagesbetreuung oder Schule.

Auch Teilnehmerinnen, die eine hohe Bereitschaft mitbrachten, institutionelle und familiäre 
Unterstützung umfassend in Anspruch zu nehmen, um arbeiten gehen zu können23, lehnten 
es durchweg ab, die Kinderbetreuung über eine Tagesmutter zu organisieren. Gleichzeitig 
hatten sie das Wohl ihrer Kinder im Blick. Einen erfolgreichen schulischen Werdegang an 
einer „guten Schule“ beschrieben sie als einzige Möglichkeit, die soziale Lage zu verändern. 
Das Wissen darum setzte die Mütter in verschiedener Weise unter Druck: Ihre eigenen Auf
stiegs- und Erwerbswünsche konkurrierten mit den Bedürfnissen der Kinder, die sie umso 
weniger fördern können, je mehr sie für sich tun. Sie fürchten, dass die Kinder in institutionel
ler Betreuung nicht so gut gefördert werden wie zu Hause, und sie könnten zu viel Erzie
hungsverantwortung abgeben, was die Aufstiegsmöglichkeiten der Kinder gefährde. Sie stell
ten daher eigene Wünsche zurück, entschieden sich für (geringfügige) Teilzeittätigkeiten und 
geringere Verdienste und schoben den Beginn von Aus- oder Weiterbildungen hinaus.

Berufliche Entscheidungen der alleinerziehenden Mütter waren stark von dem Motiv be
stimmt, ihren Kindern ein stabiles persönliches und soziales Umfeld zu bieten. Einige be-

21
18 der 47 intensiver in die Untersuchung einbezogenen Teilnehmerinnen sprachen darüber, dass 
sie am Wohnort auf keinerlei familiäre Unterstützung zurückgreifen konnten.

22 Die Veränderungen in den Betreuungsarrangements der Projektteilnehmerinnen in Vechta können 
nicht generell als Projektergebnis interpretiert werden. Teils kamen Kinder in Krippen oder Kitas, 
die für sie bereits angemeldet waren, teils regelten die Mütter Betreuungsmöglichkeiten eigeniniti
ativ unabhängig vom Beratungsangebot des Projekts.

Zum Teil wurden Arbeitszeiten von 9 bis 18 Uhr (auch samstags) angeboten.
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schrieben verunsicherte Kinder, die unter der Trennung der Eltern litten. Frauen reduzierten 
ihre Erwerbstätigkeit, nachdem Schulschwierigkeiten oder psychische Probleme der Kinder 
sichtbar geworden waren. Deshalb waren sie gegenüber Betreuungslösungen skeptisch, bei 
denen es zu viele wechselnde Bezugspersonen gibt (z.B. nach der Kita noch die Schwester). 
Mehrere Teilnehmerinnen fühlten sich unter Druck, auch gegenüber dem Jugendamt deutlich 
zu machen, dass sie ihren Erziehungsaufgaben gewachsen waren.

Die schulische Unterstützung der Kinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung wurde oft als 
nicht ausreichend wahrgenommen. Die Frauen berichteten, die Hausaufgaben der Kinder 
seien voller Fehler, die Kinder verstünden trotz Betreuung den Schulstoff nicht oder nur 
dann, wenn sie selbst mit den Kindern nacharbeiteten. Eine Frau sorgte sich, weil ihr Sohn in 
der Ganztagsbetreuung stark zugenommen hatte. Sein Essverhalten wurde dort nicht regle
mentiert.

13 der 47 enger in die Evaluation einbezogenen Teilnehmerinnen hatten gesundheitliche 
Beeinträchtigungen (darunter war ein Reha-Fall). Hohe psychische Belastungen (vor allem 
Depressionen) kamen bei mindestens sechs Frauen zur Sprache. Sieben Frauen hatten 
Kinder mit einem erhöhten Betreuungsbedarf (zwei waren autistisch beeinträchtigt), mit 
ADHS-Diagnose bzw. mit Verhaltensauffälligkeiten. Ein Kind war infolge von Misshandlun
gen des Vaters traumatisiert. Mehrere Frauen hatten eigene Gewalterfahrungen. Fünf Frau
en übernahmen neben der Sorge für ihr Kind weitere Sorgeverpflichtungen für chronisch 
kranke oder pflegebedürftige Angehörige.

Fehlende Mobilität spielte in Vechta und Osterholz aufgrund der ländlich geprägten Struktur 
und der vor allem in Osterholz ungünstigen ÖPNV-Anbindung eine größere Rolle als im städ
tisch geprägten Wolfsburg. Dennoch wurde Mobilität auch in Wolfsburg zum Thema, etwa 
wenn es um eine mögliche Arbeitsaufnahme im Umland ging. Je sechs Teilnehmerinnen in 
Osterholz und Vechta sowie drei weitere in Wolfsburg hatten keinen Führerschein. Weitere 
21 Teilnehmerinnen (darunter neun in Vechta) hatten keinen PKW zur Verfügung. Anderer
seits konnten zwölf der Vechtaer Mütter einen PKW nutzen -  doppelt so viele wie in Oster
holz oder Wolfsburg.

4.4 Abgang aus dem Projekt

Von befragten Teilnehmerinnen wurden standortübergreifend mehrfach der Zusammenzug 
mit dem/der Partner/in in einen gemeinsamen Haushalt oder eine erneute Schwangerschaft 
der Teilnehmerinnen als Gründe für den Abgang aus dem laufenden Projekt genannt. In 
Vechta wurde als Grund in mehreren Fällen die Aufnahme einer sozialversicherungspflichti
gen Beschäftigung oder einer Ausbildung angegeben. Zum Teil kehrten Befragte aber be
reits nach kurzer Zeit in das Projekt zurück, weil die Beschäftigung erneut verloren ging. 
Auch in Osterholz und Wolfsburg zeigte sich zudem, dass Befragte, die eine Beschäftigung 
oder Umschulung aufgenommen hatten, dennoch weiter in der Betreuung des Projekts ver
blieben. In Osterholz war die Projektteilnahme grundsätzlich zeitlich begrenzt. Das hatte zur 
Folge, dass der überwiegende Teil der Befragten nach Projektende wieder in das Fallma
nagement zurückkehrte (siehe unten). In Wolfsburg, wo die Projektteilnahme nicht befristet 
wurde, waren alle befragten Teilnehmer/innen aus beiden Erhebungswellen zu Projektende
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noch in der Betreuung bzw. Nachbetreuung durch das Projekt. Da das Angebot der intensi
ven Betreuung von Alleinerziehenden im Jobcenter in Wolfsburg verstetigt wurde, verblieben 
die meisten Teilnehmer/innen schließlich über die Laufzeit des Modellprojekts hinaus in der 
Betreuung durch die zuständigen Fachkräfte.

Ein häufiger Grund für den vorzeitigen Abgang aus dem Modellprojekt in Vechta war, dass 
sich die Teilnehmerinnen im Projektverlauf doch für die Rückkehr in die Elternzeit entschie
den hatten. Eine Teilnehmerin hatte das Projekt nach Auskunft der Fachkraft vorzeitig ver
lassen, weil sie sich „überfordert gefühlt“ habe. Eine weitere Teilnehmerin hatte sich aus un
genannten Gründen „gegen eine weitere Projektteilnahme entschieden“. In einem dritten Fall 
wurde aufgrund eines Todesfalls in der Familie eine Pause in der Projektteilnahme verein
bart. Die Teilnehmerin erhielt dann aber erst nach dem Ende des Modellprojekts die Mittei
lung, dass nun wieder eine Fachkraft aus der Regelvermittlung für sie zuständig sei. Eine 
Teilnehmerin hatte nach Auskunft der Projektfachkraft das Projekt nach einer Einladung mit 
Rechtsfolge in das Jobcenter beendet. Eine weitere Teilnehmerin wurde durch die Fachkraft 
zwecks Prüfung der Verfügbarkeit an die Regelvermittlung überstellt (siehe oben). In Oster
holz wurde in einem einzigen Fall über die vorzeitige Rückgabe einer befragten Teilnehmerin 
an das Fallmanagement berichtet.

Bei einem Großteil der befragten Teilnehmer/innen in Osterholz und Vechta hat nach Been
digung des Projekts eine Rückgabe in die Regelvermittlung stattgefunden. In Wolfsburg war 
dies nicht der Fall, da IBA dort als spezialisiertes Team in die Regelvermittlung integriert 
wurde. In Osterholz berichten Teilnehmer/innen in der Nachbefragung davon, dass sich die 
Projektfachkräfte am Ende noch von ihnen verabschiedet hätten. Sowohl in Osterholz als 
auch in Vechta berichten die Alleinerziehenden jedoch auch davon, dass nach der Rückkehr 
in die Regelvermittlung höhere Anforderungen in die Verfügbarkeit gestellt wurden und von 
den Vermittler/innen andere Prioritäten gesetzt wurden. Befragte aus beiden Jobcentern kri
tisieren, dass sie von den neuen Vermittler/inne/n einfach „in eine Maßnahme gesteckt“ wur
den. Eine Befragte aus Vechta beklagte, dass mit dem Übergang in die Regelvermittlung alle 
zuvor mit der Projektfachkraft getroffenen Vereinbarungen wieder hinfällig geworden seien: 
„Jetzt fängt das alles wieder von vorne an!“
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5. Interventionsstrategien und Arbeitsweise der Projekte

5.1 Osterholz: „Nachhaltige Erwerbsbiografieplanung“

Osterholz setzte mit seinem besonders intensiven Beratungs- und Unterstützungsangebot an 
den ,Umwandlungsproblemen‘ an, vor denen Alleinerziehende stehen, wenn sie versuchen, 
Erwerbsteilhabe zu realisieren. Das Projekt nahm an, dass ungeklärte Orientierungsfragen, 
organisatorische Probleme oder fehlende Ressourcen die Frauen daran hinderten, „Berufs
perspektiven“ zu entwickeln und Erwerbschancen wahrzunehmen. Brachten die Frauen Er
werbswünsche mit, sprach das Projekt diese an. In anderen Fällen arbeitete es daran, eine 
Arbeitsaufnahme für die Teilnehmerinnen erst zu einer für sie realistischen Möglichkeit zu 
machen.

In einer biografischen Perspektive wurde die Fallbearbeitung damit erstens an zukünftigen 
Optionen ausgerichtet. Die Fachkräfte wollten Teilnehmerinnen „Mut machen“, während des 
Projekts „den Grundstein“ für die weitere Realisierung ihrer beruflichen oder materiellen 
Wünsche zu legen. Gestärkt sollten sie „sagen, so, das ist ein Anfang jetzt.“ Ihren gesetzli
chen Unterstützungsauftrag gewichteten die Fachkräfte zweitens höher als den Kontrollauf- 
trag. Sie verließen sich auf die freiwillige Bereitschaft der Teilnehmerinnen, gemeinsam erar
beitete und vereinbarte Ziele auch zu verfolgen und stellten auf der Grundlage einer kopro- 
duktiven Arbeitsweise eine stabile Beratungsbeziehung her. Drittens beschränkten sie sich 
nicht nur „auf die reine Arbeitsvermittlung“, sondern berücksichtigten ganzheitlich bzw. sys
temisch auch andere Lebensbereiche: Gesundheit, Wohnen, Verschuldung, Trennung, Part
nerschafts- oder Sorgerechtsprobleme. Erfolge im Fall bewerteten sie nicht in erster Linie 
nach Integrationsquoten, sondern nach den im Fall vereinbarten und erreichten individuellen 
Zielen. Viertens nutzten die Fachkräfte schließlich den zeitlichen und inhaltlichen Gestal
tungsspielraum, den das Projekt ihnen bot, um das Dienstleistungsspektrum des „normalen“ 
Fallmanagements zu erweitern: Bei Frauen mit geklärter Erwerbsstrategie zielten persönli
che Unterstützung und praktische Assistenz darauf, systematisch die Schwierigkeiten zu 
beseitigen, die einer Problemlösung noch im Wege stand. Über die Beratung hinaus über
nahmen die Fachkräfte damit auch Verantwortung für die Umsetzung von Lösungen und die 
Zielerreichung im Einzelfall.

Intensive Beratung: Assessment, berufliche Orientierung und Planung

Da die Projektfachkräfte mit 1,4 Vollzeitstellen nur für einen kleinen Fallbestand von ca. 20 
Alleinerziehenden zuständig waren, konnten sie besonders eng mit den Projektteilneh
mer/inne/n zusammenarbeiten. In den beobachteten Fällen kam es durchschnittlich alle 24 
Tage zu einem persönlichen Beratungsgespräch. In einigen Beobachtungsfällen fand in be
stimmten Phasen des Beratungsprozesses sogar alle neun bis zehn Tage ein Beratungster
min statt; diese Abstände konnten aber länger sein, wenn Teilnehmerinnen bereits in eine 
Weiterbildung eingemündet waren, oder wenn die Umsetzung von Verabredungen längere 
Zeit brauchte.

Für Situationsanalyse und Zielfindung veranschlagten die Fachkräfte aus Osterholz mehr 
Zeit als ihre Kolleginnen an den anderen Standorten. In einigen der beobachteten Fälle setz-
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ten sie mehrere Termine an, um ein gründliches „Assessment“ durchzuführen. Eine der 
Fachkräfte griff dabei auf die Methode des Life/Work-Planning (Richard Nelson Bolles) zu
rück und verwendete darauf beruhende „Bögen zur Fähigkeiten- und Interessensfindung“, 
die Teilnehmerinnen zunächst bearbeiteten, bevor sie gemeinsam ausgewertet wurden. 
Teilnehmerinnen und Fachkräfte berichteten von längeren Sitzungen, in denen Ziele und 
Probleme in jedem einzelnen Lebensbereich diskutiert und gewichtet und die Ergebnisse an 
einer Flip-Chart visualisiert wurden: „Wir gehen die Lebensbereiche durch, von Wohnen, 
Finanzen, Arbeit, Qualifizierung, Kinderbetreuung, Privates, Persönliches, Familie, all diese 
Dinge. Und nehmen da praktisch einen Ist-Stand auf und fragen dann praktisch, so, was 
wäre denn das Ziel, wie soll das denn sein, wenn es gut werden soll? Und dann gucken wir 
eben, was muss da getan werden?“ (Fachkraft) Dass diese Sorgfalt bei der Zielbestimmung 
und der Strategieplanung der weiteren Fallbearbeitung ein Fundament gab, wurde bei der 
Analyse von Zielerreichungs- und Fragebögen und im Vergleich der Aussagen von Fachkräf
ten und Teilnehmerinnen deutlich, die in Osterholz mit Abstand die größten Übereinstim
mungen aufwiesen. Fachkräfte und Alleinerziehende hatten sich in den Beratungen eine 
gemeinsame Problemsicht erarbeitet, an die die Fallbearbeitung nun anschließen konnte.

Wenn die Beratung auch möglichst viele Aspekte der Lebenslage berücksichtigte, so stand 
in ihrem Mittelpunkt doch immer „die reine Berufsorientierung“ (Fachkraft), insbesondere 
wenn Frauen „ganz früh Kinder gekriegt“ oder „noch nie gearbeitet“ hatten. Typisch für die 
Interventionsstrategie des Osterholzer Projektes, das stets zunächst an den persönlichen 
Potenzialen der Alleinerziehenden ansetzte, waren in diesen Fällen Klärungen zum Qualifi
zierungsbedarf der Frauen und die Bereitschaft, Ausbildungs- und Qualifizierungswünsche 
von Teilnehmerinnen aufzugreifen. In Fällen, in denen sie selbst Ausbildungspotenzial sa
hen, gingen die Fachkräfte motivierend darüber hinaus und ermutigten auch Frauen, die zu
nächst nur eine Beschäftigung suchten, eine Ausbildung zumindest einmal in Betracht zu 
ziehen. Die Fachkraft habe ihr „gezeigt, was ich alles machen kann, was man alles nachho
len kann“, sagte eine Frau, die sich im Projekt intensiv mit ihren beruflichen Chancen ausein
andersetzte.

Qualifizierung war in allen 18 Beobachtungsfällen aus Osterholz ein Thema. In sechs der 
ausgewerteten Fälle blieb die Zusammenarbeit ganz auf die beruflichen Themen, auf Be
werbung, Berufsberatung, Qualifikation und Stellensuche konzentriert. In allen anderen Fäl
len jedoch traten zeitweilig auch andere Fragen in den Fokus der Fallbearbeitung: die eigene 
Gesundheit (8), die Gesundheit des Kindes/der Kinder (4), die Sorge um Familienangehörige
(2), die (Ausdehnung der) Kinderbetreuungszeiten (6), Betreuungsmöglichkeiten während 
der Ferienzeiten (4), Probleme mit Kindern (4), Sorgerechtskonflikte/familiäre Probleme (2), 
persönliche Probleme (6), Mobilität (10), Geldleistungen (4), Einkommen/Schulden (3), Woh
nung (3) und Wohnungsausstattung (3). Das Projekt in Osterholz bearbeitete damit das um
fassendste Themenspektrum jenseits der unmittelbaren berufsbezogenen Interventionen.
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Mehr als Beratung: Anleitung, Assistenz und Begleitung

Für die alleinerziehenden IBA-Teilnehmer/innen aus Osterholz, die sich durchgängig sehr 
positiv zur Unterstützung durch das Projekt äußerten, erwies sich die Arbeitsweise im Projekt 
als entscheidender positiver „Umwandlungsfaktor“. Die Projekt-Fachkräfte bahnten ihnen 
Zugänge, machten ihnen Ressourcen zugänglich und begaben sich mit ihnen gemeinsam 
daran, diese für ihre Ziele zu nutzen. Dies wurde für sie besonders dann spürbar, wenn neu 
auftauchende oder nicht ohne weiteres lösbare Probleme die gemeinsam gefassten Pläne 
bedrohten und durch konkrete Interventionen der Fachkräfte schnell gelöst wurden. Im Fall 
einer gesundheitlich beeinträchtigten Frau mit einem behinderten Kind standen der Arbeits
aufnahme zahlreiche Hindernisse im Weg. Die Beratung deckte ein breites Themenspektrum 
ab und entlastete die Teilnehmerin. Entscheidende Fortschritte wurden aber dadurch er
reicht, dass sich die Fachkraft vermittelnd und klärend einschaltete. Sie bahnte einen Kon
takt zur Schuldnerberatung an (Fachkraft: „Dann rufe ich im Beisein der Klientin bei der 
Schuldnerberatung an, und dann spreche ich über Termine, wann passt es, wie geht es, und 
dann kriegt sie eben dieses Schreiben von mir und dann geht sie da hin“), sorgte dafür, dass 
die Beförderung des behinderten Sohns so geregelt wurde, dass die Mutter ihre Arbeitszei
ten weiter ausdehnen konnte, bereitete mit der Teilnehmerin Bewerbungsunterlagen und ein 
Bewerbungsgespräch vor, und als die Bewerbung Erfolg hatte, gelang es ihr schließlich, die 
Kinderbetreuung in den Ferien sicherzustellen. Für die Teilnehmerin erwies sich als ent
scheidend, dass „ich so intensive Betreuung hatte“.

Den Fachkräften eröffnete der niedrige Fallschlüssel Handlungsspielräume: „Dass ich Klien
ten begleiten kann zu Weiterbildungseinrichtungen, Arbeitgebern, Praktikumsbesuche ma
chen kann“, beschrieben sie als einen der entscheidenden Unterschiede zum Regelbetrieb. 
Die Fachkraft habe sich mit ihr verschiede Bildungsanbieter persönlich angeguckt, berichtete 
auch eine Teilnehmerin: „Wir sind da zusammen hin.“

Einen Schwerpunkt der Assistenz bildete wie in den anderen beiden Projekten auch die be
raterische und anleitende Bewerbungsunterstützung: Unterlagen wurden gesichtet, zum Teil 
auch gemeinsam überarbeitet. Innerhalb der Beratung wurden Recherchen angestellt, etwa 
nach Praktikumsplätzen und interessanten Arbeitgebern im Umkreis. Eine alleinerziehende 
Migrantin verwies die Fachkraft an das „Haus der Kulturen“, „ein Zentrum, wo auch PCs zur 
Verfügung stehen“, damit sie ihre Bewerbungsunterlagen dort überarbeiten sollte. Der Teil
nehmerin verschaffte dies neue Kontakte, was einer Zielsetzung der Fachkraft entgegenkam: 
„Das ist mir auch wichtig, dass es dann wieder auch wegkommt hier auch, ... dass sie das 
wirklich auch autonom machen können, unabhängig von mir.“

In jedem der in die Beobachtung einbezogenen Fälle wurden Kontakte zu Fallbeteiligten do
kumentiert. Am häufigsten hatten die Fachkräfte Kontakt zu Dienststellen der Gemeinden 
und des Landkreises, darunter dem Jugendamt, dem Familienbüro und den Sozialämtern, 
und oft gab es Kontakte zu Bildungsträgern und (potenziellen) Arbeitgebern.
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Instrumenteneinsatz

Betriebe für betriebliche Ausbildungen in Teilzeit zu gewinnen, war im Landkreis Osterholz 
zwar politisch gewünscht, doch sahen die IBA-Fachkräfte keine Möglichkeit, „Arbeitgeber ins 
Boot zu kriegen“ und die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt zugunsten erweiterter Teil
habechancen für Alleinerziehende zu verbessern. Aus- oder Weiterbildungen ließen sich 
daher nur über die Nutzung von Förderinstrumenten, insbesondere Bildungsgutscheinen, 
realisieren.

Im Interesse eines sinnvollen Ressourceneinsatzes waren für Teilnehmerinnen und Fach
kräfte eine Reihe von Klärungsschritten erforderlich, bevor über eine Weiterbildung entschie
den wurde: „So eine wirkliche Ausbildung ist natürlich auch ein ungeheurer Kraftaufwand“ -  
fühlten sich die Frauen den damit verbundenen Anforderungen gewachsen? Gab es Bil
dungsträger, die eine gewünschte Ausbildung anboten? Nur in Vollzeit oder auch in Teilzeit? 
Mussten Kinderbetreuungsarrangements verändert werden, um eine Weiterbildung zu reali
sieren? Eine Alleinerziehende erinnerte sich, dass ihre Fachkraft mehrfach mit dem Bil
dungsträger telefoniert habe, um zu klären, ob im Kurs tatsächlich die gewünschten Inhalte 
unterrichtet wurden. Die Fachkräfte rieten, der Weiterbildung eine „Maßnahme beim Arbeit
geber“, also ein Praktikum vorzuschalten, „um diesen Berufswunsch, der sich irgendwie her
auskristallisiert, zu überprüfen“ (Fachkraft), in einem Fall machte die Fachkraft eine einwö
chige Erprobung sogar zur Bedingung für eine Förderung. In acht der 18 Fälle waren Prakti
ka Gegenstand der Beratung, und bei vier Teilnehmerinnen waren die Fachkräfte nicht nur 
dabei behilflich, geeignete Praktikumsbetriebe zu finden, sondern hielten mit den Arbeitge
bern auch Rücksprache über den Verlauf.

Aus- oder berufsbezogene Weiterbildungen wurden schließlich in fünf Fällen bewilligt und in 
drei weiteren geplant. Zwei Teilnehmerinnen mussten eine Bildungsmaßnahme wieder ab
brechen, die eine aufgrund einer ungeplanten Schwangerschaft, die zweite, weil sich die 
gesundheitliche Belastung doch als zu groß erwiesen hatte.

Weitere Ressourcen insbesondere aus dem Vermittlungsbudget setzten die Fachkräfte un
kompliziert ein, um den Verlauf einer Bildungsmaßnahme nicht zu gefährden oder eine Ar
beitsaufnahme zu erleichtern. Sie bewilligten Fahrtkosten und berücksichtigten etwa, dass 
die rückwirkende Erstattung von Auslagen neue wirtschaftliche Probleme verursachen konn
te. Im Fall einer Frau, die sorgenvoll vorsprach, „weil ihr nicht möglich ist, die Fahrtkosten bis 
Mitte des Monats vorzustrecken“, regelte die Fachkraft, dass „die anfallenden Fahrtkosten ab 
sofort im Voraus“ gewährt werden konnten. Im Fall einer anderen Frau, die eine Umschulung 
absolvierte, übernahm das Jobcenter die Kosten von Lernmitteln und die Finanzierung eines 
Laptops. Und als die Teilnehmerin unter Druck kam, weil „sie in allen Fächern sehr gute Er
gebnisse erzielt, im kaufmännischen Rechnungswesen hingegen starke Verständnisschwie
rigkeiten“ hatte, bewilligte die Fachkraft Nachhilfeunterricht und übernahm zusätzlich anfal
lende Kinderbetreuungskosten, bis die Teilnehmerin wieder „in allen Fächern gute Ergebnis
se“ erzielte.
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5.2 Vechta: „Aufsuchende Aktivierung“

In Vechta wird ein Angebot von hoher Intensität, größerer Nähe und persönlicherer Unter
stützung, als sie im Regelbetrieb eines Jobcenters sonst möglich ist -  beschrieben als Bera
tung am „Küchentisch“ -  mit erhöhten Anforderungen an die Veränderungs- und Konzessi
onsbereitschaft von jungen alleinerziehenden Müttern kombiniert. Voraussetzungen für einen 
Zugang war das Interesse, trotz noch bestehender gesetzlicher Schutzrechte Unterstützung 
bei der Erwerbsintegration in Anspruch zu nehmen, womit zugleich die Bereitschaft verbun
den sein musste, Hausbesuche als Kontaktform zu akzeptieren und dem Jobcenter damit 
Einblick in das eigene Privatleben zu gewähren.

Die aufsuchende Arbeit erwies sich als das erste und prägendste Merkmal des Beratungs
ansatzes in Vechta, doch wirkte dieses Dienstleistungsangebot bei den Teilnehmerinnen 
auch polarisierend. Es erreichte junge Frauen mit einer hohen Erwerbsorientierung, denen 
es überwiegend an Ressourcen und Mobilität fehlte, um die häufig bereits geklärten, zumin
dest aber vorhandenen Erwerbsziele zu erreichen; von Frauen, die sich dadurch in ihrer Au
tonomie eingeschränkt fühlten, wurde es (zunächst) abgelehnt. Der Ansatz nahm es zwei
tens -  wie das Projekt in Osterholz auch -  als Problem wahr, wenn Frauen sich allein auf die 
Mutterrolle konzentrierten, hierauf wurde in Vechta aktivierend reagiert. Die Interventions
strategie der Fachkraft richtete sich im Sinne der gesetzlichen und institutionellen Ziele auf 
die Überwindung von Hilfebedürftigkeit durch eine Erwerbstätigkeit. Zum Beratungsansatz 
gehörte drittens der pädagogische Anspruch, „Win-win-Situationen“ für die sehr jungen Teil
nehmerinnen zu schaffen und ihnen durch „Vorteilsübersetzung“ „aufzuzeigen, was es für 
Vorteile hat, wenn man arbeiten geht“. Die Sicherung bzw. die Ausweitung von Kinderbe
treuungszeiten sollte es Alleinerziehenden erleichtern, längere Arbeitszeiten anzubieten und 
ihre Erwerbsbemühungen zu intensivieren.

Hausbesuche

In Vechta traf sich die Fachkraft, die einen Bestand von 25 Alleinerziehenden betreute, etwa 
alle 42 Tage mit den Teilnehmerinnen zu einem Beratungsgespräch. Da Kontakte überwie
gend in den Wohnungen der Alleinerziehenden stattfanden, waren sie besonders zeitauf
wändig. Um Alleinerziehende aufzusuchen, die in allen Ortschaften des Kreisgebietes lebten, 
war die Fachkraft in einigen Fällen eine Dreiviertelstunde unterwegs, und wenn Teilnehme
rinnen einen Termin vergaßen oder kurzfristig nicht wahrnehmen konnten, was an allen 
Standorten vorkam, war dies für sie besonders ärgerlich („Mutter öffnet die Tür und teilt mit, 
dass ihre Tochter beim Arzt ist“). Zusätzlichen Aufwand bereiteten Erstgespräche, nach de
nen es nicht zu einer Projektteilnahme kam, weil Alleinerziehende sich entschieden, weiter 
Elternzeit in Anspruch zu nehmen.

„Klar, die meisten sind schon ein bisschen überrascht, wenn sie einen Hausbesuch bekom
men auf einmal“, erläuterte die Fachkraft, daher versuche sie bei ihrem ersten Besuch abzu
klopfen, „wie so die Interessenlage ist“: „Weil man ja letzten Endes auch nichts davon hat, 
wenn man denen das erst schön redet oder schönzureden versucht.“ Es erwies sich als 
Handicap für die Umsetzung der Projektziele, dass es -  anders als ursprünglich angenom
men -  nicht für alle Frauen „leichter und einfacher“ war, „zu Hause beraten zu werden“. Mit
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dem neuen Format hatte man vermeiden wollen, dass Alleinerziehende beim Besuch des 
Jobcenters ein „unwohles Gefühl“ beschleicht. „Vorurteile vielleicht dem Jobcenter gegen
über oder der Arbeitsagentur gegenüber“ auszuräumen, gelang aber nur in einem Teil der 
Fälle. Von zufriedenen Teilnehmerinnen wurden Hausbesuche als positiv, „unterstützend“ 
und „super praktisch“ bewertet, da sie ihnen den Weg zum Jobcenter ersparten und die Kin
der in der Zeit ebenfalls zu Hause sein konnten. Hierin sah auch die Fachkraft einen der we
sentlichen Vorteile ihres Angebots: Alleinerziehende müssten sich nicht mit der Kinderbe
treuung „herumschlagen“, um einen Beratungstermin wahrzunehmen, und es motiviere sie, 
„dass wir das eben direkt vor Ort anbieten können und dass sie von dieser etwas intensive
ren Betreuung vielleicht auch profitieren können.“ Einige Alleinerziehende berichteten aber, 
dass sie die Hausbesuche durch die Projektfachkraft als Kontrolle empfanden: „Sie ist sofort 
in alle Zimmer gegangen und hat geguckt, ob man wirklich alleine ist.“ Nahm sie Vorbehalte 
wahr, stellte sich für die Fachkraft die Frage, „was dahintersteckt“: „Das kann ja auch so ein 
Grund sein, weswegen Absagen kommen, oder dieses ewige Aufschieben, ich melde mich 
dann. Kann ja sein, dass es denen unangenehm ist, dass sie es aber nicht sagen.“24

In einer ganzen Reihe von Fällen gelang es der Fachkraft trotz anfänglicher Vorbehalte, eine 
gute und belastbare Arbeitsbeziehung zu den Teilnehmerinnen aufzubauen. Dieser wäre es 
aber vermutlich zuträglicher gewesen, wenn die Teilnehmerinnen zwischen einer Beratung 
im Jobcenter und der ,am Küchentisch‘ hätten wählen können.

Beratung, Begleitung und praktische Unterstützung

In Vechta nutze die Fachkraft ein „Anamnese“-Instrument, das die BCA im Rahmen einer 
Fallmanagement-Fortbildung entwickelt hatte. Im Erstgespräch, das unter anderem zum Ziel 
hatte, die „Interessen“ der Teilnehmerinnen kennen zu lernen, ließ sie die Gesprächspartne
rinnen ihre Lebenssituation über verschiedene Bereiche (Schule/Beruf/ Arbeit, Gesundheit, 
Materielle Lage, Familie, Persönliche Situation) mit Schulnoten bewerten und beschreiben. 
Die Angaben der Teilnehmerinnen wurden in VerBIS protokolliert. Indem die Fachkraft ihre 
Lebenssituation „intensiver“ betrachtete, gewann sie einen Eindruck, „was da für Bedarfe 
sind“; dies sollte ihr ermöglichen, „die Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, die da viel
leicht auf dem Weg ins Arbeitsleben und ins Ausbildungsleben sind.“ Eine unmittelbare ge
meinsame Auswertung oder eine gemeinsame Ziel- und Maßnahmenbestimmung leitete die 
Fachkraft aber nicht so aus der Anamnese ab, dass es für die Teilnehmerinnen erkennbar 
war. Zielsetzung und Themen der Fallbearbeitung wurden daher im Wesentlichen durch die 
Projektvorgaben bestimmt.

Das Themenspektrum im weiteren Fallverlauf blieb trotz der umfassenden Ausgangsanam
nese auf berufliche Themen begrenzt: Neben den unmittelbar vermittlungsrelevanten The
men wandte sich die Fachkraft am häufigsten der Kinderbetreuung zu. In zwölf der ausge
werteten 17 Fälle beriet sie Teilnehmerinnen zu diesem Thema. Die Beratung hatte jeweils

2 4  Obwohl sie auch in ihrer Konzeption vorgesehen waren, hatten die Osterholzer Fachkräfte im 
Projektverlauf Hausbesuche nur noch angeboten, wenn es sich „ergab“: „Also da hat sie dann ja 
praktisch das Heimrecht ... und es gibt immer Frauen die sagen, sie wollen das nicht.“
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die Zielsetzung, der Kinderbetreuung zu regeln oder auszuweiten. Die Fachkraft informierte 
über den Familienservice und über die Möglichkeiten, eine Tagesmutter zu beauftragen. Ei
ne unmittelbare Intervention setzte die Fachkraft nur in einem Fall ein, als sie eine Teilneh
merin zu einem Kinderhort begleitete. Einige Teilnehmer/innen übten darum Kritik am an
fänglichen Versprechen des Projekts, sie bei der Klärung der Kinderbetreuung zu unterstüt
zen. So berichtete eine Befragte, dass zwar über Kinderbetreuung gesprochen wurde, die 
versprochene Unterstützung „aber nie praktisch“ geworden sei. Stattdessen habe sie sich 
um die Sicherung der Kinderbetreuung alleine kümmern müssen.

Jeweils in einzelnen Fällen beriet die Fachkraft zu gesundheitlichen Fragen (1), der Gesund
heit des Kindes/der Kinder (3), Problemen mit Kindern (2), Sorgerechtskonflikten und familiä
re Problemen (2), persönliche Problemen (2), Sprache (2), Mobilität (4), Geld bzw. Schulden 
(1) und Wohnproblemen (2). Sie holte beispielsweise Informationen zu Wohnungsangeboten 
ein oder gab Kontaktmöglichkeiten zu Schuldnerberatungsstellen weiter. Nahm die Fachkraft 
Sprachschwierigkeiten wahr, verwies sie auf die Notwendigkeit zur Verbesserung und stellte 
den Zugang zur Lernbörse her.

Wie im Konzept vorgesehen, kamen Begleitungen als Erweiterung des Dienstleistungsreper
toires der Regelvermittlung auch in Vechta vor, wenn es einen konkreten Bezug zu einem 
Integrationsziel gab. Teilnehmerinnen wurden etwa zu Arbeitgebern begleitet, um dort Be
werbungsunterlagen abzugeben oder zu Kindertageseinrichtungen, die gemeinsam besich
tigt wurden. Insbesondere in den beiden Beobachtungsfällen, in denen eine Erstausbildung 
anstand, und überall da, wo es um eine konkrete Arbeitsaufnahme ging, kamen praktische 
Unterstützungsformen häufig vor. Eine Teilnehmerin, die sich durch das Projekt umfassend 
unterstützt fühlte, erhielt immer dann Hilfe, wenn sie sich mit Umsetzungsschritten überfor
dert fühlte. Die Fachkraft recherchierte für sie zum ÖPNV, begleitete sie zum Vorstellungs
gespräch und organisierte die für eine Förderung erforderliche Einschätzung des Berufspsy
chologischen Service. Für eine andere Teilnehmerin, der ein Arbeitszeugnis fehlte, verfasste 
die Fachkraft einen Vorschlag, der dem alten Arbeitgeber vorgelegt werden konnte. Zur Ver
besserung der Mobilität setzte das Jobcenter Ressourcen ein, Fahrtkosten wurden erstattet 
und in einem Fall wurde die Anschaffung eines Autos ermöglicht.

Bewerbungsunterstützung

Mit einer intensiven Bewerbungsunterstützung intervenierte auch das Projekt in Vechta zu
nächst zu den persönlichen Potenzialen der Teilnehmerinnen. In nahezu allen Fällen wurde 
in einem ersten Schritt vereinbart, Bewerbungsunterlagen gemeinsam zu bearbeiten. Es hing 
mit dem Format des Hausbesuchs zusammen, dass dabei andere Probleme auftraten und 
bearbeitet werden mussten als im Regelbetrieb. Zwar konnten am Laptop der Fachkraft die 
mitgebrachten „Lebenslaufmuster“ mit den Daten der Teilnehmerinnen befüllt werden („wir 
setzen das dann einfach nur ein und machen das aktuell schön“), doch war ein Ausdruck der 
Unterlagen vor Ort nicht immer möglich. Die Fachkraft legte daher außerhalb ihrer Besuche 
letzte Hand an die Bewerbungen und brachte zu den nächsten Besuchen nicht nur „ihre zwei 
Zettel“ mit Vermittlungsvorschlägen und aktuellen Stellenangeboten mit, sondern auch die 
vorbereiteten Bewerbungen. Während einige der Teilnehmerinnen aus Vechta diese prakti
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sche Unterstützung bei „schriftliche(n) Sachen“ sehr schätzten (und nach dem Projektende 
sehr vermissten), irritierte es andere Teilnehmerinnen, dass „sie meinen Namen dann schon 
in so ein Bewerbungsmuster eingetragen“ hat. Eine Frau wünschte sich mehr Zusammenar
beit: „Sie hat das immer schon für mich getan, nicht mit mir.“

Bewerbungen wurden auch über die Stellenbörse versandt oder von den Teilnehmerinnen 
direkt beim Arbeitgeber abgegeben, wobei die Fachkraft Begleitung und Beistand leistete. 
Etwas häufiger als in Osterholz, wo auf diesen Weg ganz verzichtet wurde, und seltener als 
in Wolfsburg leitete die Fachkraft Bewerbungsunterlagen der Teilnehmerinnen an den AG-S 
weiter. Zu Beginn des Projekts kamen direkte Arbeitgeberkontakte der Fachkraft noch selten 
vor, obwohl sie die assistierte Vermittlung eigentlich als einen besonders aussichtsreichen 
Weg ansah, den Teilnehmerinnen chancenreiche Zugänge zum Arbeitsmarkt zu verschaffen: 
„Man kennt ja seine Bewerber, man kann die einschätzen und kann das vielleicht auch am 
besten dann präsentieren und denen Vorschläge machen, ... wie man das Ganze für den 
Arbeitgeber vielleicht finanziell sinnvoll ... organisiert.“ In einem der Beobachtungsfälle nahm 
die Fachkraft Kontakt zu einem Arbeitgeber auf, der eine Teilnehmerin im Nebenverdienst 
beschäftigte, um mit ihm über eine Ausweitung der Arbeitszeiten zu verhandeln.

Konflikte, die im Projektverlauf in mehreren Fällen auftraten, entzündeten sich an Fragen der 
Passgenauigkeit von Vorschlägen und der Konzessionsbereitschaft von Teilnehmerinnen. 
Hier machte sich bemerkbar, dass Zielvereinbarungen nicht immer das Ergebnis einer ge
meinsamen Bewertung von Optionen darstellten, sondern institutionell ,gesetzt‘ waren. Teil
nehmerinnen fanden, dass die Fachkraft nicht auf ihre eigenen beruflichen Wünsche und 
Ziele eingegangen sei, sondern ihnen stattdessen Vorschläge unterbreitet habe, die sie 
selbst für richtig hielt. Einige konnten die Diskrepanz zwischen dem breiten Interesse zu Be
ginn der Fallbearbeitung und der späteren Orientierung an anderen Zielen nicht nachvollzie
hen. Zu Beginn habe die Fachkraft „alles wissen wollen“, ohne dann im Fallverlauf auf die ihr 
nun bekannten Lebensumstände Rücksicht zu nehmen, reflektierte eine Teilnehmerin. Sie 
vermutete, die Fachkraft habe „Druck von oben“ bekommen, und daher die Vorstellungen 
der Teilnehmerinnen nicht mehr berücksichtigen dürfen. Eine Frau bemängelte, dass im Ein
ladungsschreiben auf den Mangel an Fachkräften im Landkreis verwiesen worden war. Dies 
habe sie ermutigt und dazu bewogen, am Projekt teilzunehmen. Die Angebote der Fachkraft 
zielten dann aber auf Jobs bei McDonalds und Housekeeping ab. Eine andere Teilnehmerin 
zweifelte daran, ob die Fachkraft ihren Berufswunsch akzeptierte. Dass sie sich -  zum Teil 
sogar entgegen der vorher mit der Fachkraft getroffenen Vereinbarungen -  von dieser zu 
Konzessionen bezüglich ihrer Berufswünsche genötigt sahen, nahmen Teilnehmerinnen als 
„Druck“ wahr.

Im gleichen Zusammenhang wurden unterschiedliche Vorstellungen zwischen Fachkraft und 
Teilnehmerinnen über die angestrebte Arbeitszeit und die Anforderung, Kinderbetreuungs
zeiten voll auszuschöpfen, zum Gegenstand von Konflikten. Teilnehmerinnen wehrten sich 
gegen Vermittlungsvorschläge auf Vollzeitstellen, wenn sie angegeben hatten, nur Teilzeit 
arbeiten zu wollen. Mehrere Frauen berichteten, dass sie die Option der (zusätzlichen) Be
treuung durch eine Tagesmutter abgelehnt hatten, und dass dies von der Fachkraft erst nach 
einer längeren Aushandlung akzeptiert wurde.
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Workshops und Informationsveranstaltungen

Während der Projektlaufzeit verzichtete das IBA-Projekt in Vechta auf einige Möglichkeiten, 
die im Regelbetrieb genutzt werden, um Arbeitsuchende zu unterstützen. Weil es eine inten
sive individuelle Bewerbungsunterstützung durch die Fachkraft gab, wurden ihnen z.B. keine 
Bewerbungstrainings in Gruppen vorgeschlagen. „Beratungsbedarf, der in einer Gruppe ab
geklärt werden kann“, gebe es bei den Alleinerziehenden eher nicht, war dazu die Einschät
zung: „Da sind die Fälle auch, glaube ich, zu unterschiedlich.“ (Fachkraft) In Kooperation mit 
der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) des Jobcenters, die im Vor
feld für die Entwicklung des örtlichen IBA-Konzepts zuständig gewesen war, wurden Teil
nehmerinnen in der zweiten Projekthälfte jedoch zu verschiedenen Informationsveranstal
tungen und Workshops eingeladen, deren Themen sich aus der Einzelberatung ergeben 
hatten und die eigens für das Projekt entwickelt worden waren. Darunter waren insbesonde
re ein Ernährungsworkshop mit einem Gesundheitsberater von der AOK, eine Info
Veranstaltung zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten in den Ferien, ein Workshop zum Führen 
eines Haushaltsbuchs mit der IBA-Fachkraft („Finanzen im Griff“), sowie Workshops „Soziale 
Kompetenzen“ und „Stärken erkennen“ mit der Fachkraft.

Das Interesse an diesen Gruppenveranstaltungen blieb jedoch eher gering, und die Bewer
tung der Veranstaltungen durch die beobachteten Teilnehmerinnen fiel insgesamt eher nega
tiv aus. Am Ernährungsworkshop nahm eine Teilnehmerin teil, weil sie sich hierzu durch eine 
Einladung mit Rechtsfolgenbelehrung verpflichtend aufgefordert sah. Eine Unterstellung, sie 
hätte ein Defizit in Fragen der Ernährung, wies sie zurück und zog auch deshalb keinen Ge
winn aus der Veranstaltung („da haben wir gelernt, ob so ne Gurke Fett enthält“). Dass sie 
eine Sanktion hätte hinnehmen müssen, wenn sie zu einem „unnötigen“ Workshop nicht er
schienen wäre, erboste auch eine andere Teilnehmerin, die sich darüber anschließend mit 
der Fachkraft auseinandersetzte. Wie eine Analyse der VerBIS-Vermerke zeigt, blieben viele 
Alleinerziehenden der ersten Veranstaltung fern und nahmen erst nach der zweiten Einla
dung teil. Unter Chancengesichtspunkten wurden für die Workshops damit vermutlich Res
sourcen aufgewandt, die nur von wenigen Teilnehmerinnen ,umgewandelt‘ werden konnten.

5.3 Wolfsburg: „Spezialisierte Regelvermittlung“

In Wolfsburg ist das IBA-Projekt in ein lokales Konzept für die Arbeit mit (alleinerziehenden) 
Familien und in eine Strategie der spezialisierten Vermittlung besonderer Bedarfsgruppen 
durch das Jobcenter eingebunden. Die Projektmittel wurden genutzt, um Alleinerziehende 
mit einem gegenüber der Regelvermittlung verbesserten Stellenschlüssel und einer höheren 
Kontaktdichte im Rahmen der Arbeitsvermittlung durch spezialisierte Fachkräfte zu betreuen. 
Die zusätzliche Zeit und die Spezialisierung ermöglichten es ihnen, sich im engeren Kontakt 
mit alleinerziehenden Elternteilen ein besseres Fallverständnis zu erarbeiten, und als Ergeb
nis der Annäherung beschrieben sie eine von größerem Verständnis getragene, vertrauens
vollere Zusammenarbeit. Der im Projekt gewährleistete Betreuungsschlüssel von etwa 1:150 
ist zwar deutlich günstiger als in der Regelvermittlung, jedoch um den Faktor 6 (Vechta) bzw. 
10 (Osterholz) ungünstiger als in den beiden anderen Projektansätzen (vgl. oben: Übersicht 
3-1). Daher war eine ähnlich intensive Betreuung wie an den beiden anderen Standorten
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nicht möglich. Die hohen Fallzahlen gingen zu Lasten einer individuellen Unterstützung, die 
mit ihren Interventionen stärker auf die im Fall wesentlichen Umwandlungsfaktoren Einfluss 
nehmen kann. Andererseits konnte der kommunale Träger den Ansatz nach Auswertung der 
Ergebnisse über den Bewilligungszeitraum der Landesförderung hinaus weiter finanzieren.

Enger Themenkorridor, genaueres Fallwissen

Die Wolfsburger Fachkräfte hatten eine wesentlich höhere Zahl an Teilnehmer/inne/n zu be
treuen als ihre Kolleginnen an den beiden anderen Standorten. In den beobachteten Fällen 
wurde durchschnittlich alle 85 Tage (also etwa alle 12 Wochen) ein Beratungsgespräch do
kumentiert.25 Die Fachkräfte nutzten die zusätzliche Zeit, um „herauszufinden, was baucht 
die eine oder andere vielleicht noch, um sie besser zu integrieren“: „Das hat man halt vorher 
auch nicht unbedingt so getan.“ Doch um bei über 300 Fällen überhaupt diese Kontaktdichte 
zu erreichen, mit der die Fachkräfte ihre Kund/inn/en nach eigener Einschätzung immer noch 
deutlich häufiger sahen, als dies in der Regelvermittlung möglich war, musste ihre Dienstleis
tung ohne aufsuchende Elemente auskommen, und Teilnehmer/innen wurde vierzehntägig 
eine Begleitung zum Familienservice angeboten (vgl. unten). Weitere Begleitungen waren im 
Rahmen der Fallarbeit nicht vorgesehen.

Dazu verwendeten die Fachkräfte im Projekt unter anderem einen „IBA-Fragebogen“, in dem 
Teilnehmer/innen Auskunft über die Betreuungszeiten ihrer Kinder gaben, Kenntnisse und 
Fertigkeiten sowie ihre persönliche Stärken einschätzten. Dies sollte das „Augenmerk“ der 
Mütter und Väter darauf lenken, „was sie noch können“, womit die Fachkräfte z.B. meinten, 
dass Alleinerziehende „durch ihre Familiensituation gut organisieren können“ und besonders 
„stresserprobt sind“. Den Vermerken zufolge wurde in den IBA-Erstgesprächen besonders 
ausführlich darüber gesprochen, wie Alleinerziehende die Kinderbetreuung geregelt hatten 
und welche Erwerbsziele sie realisieren wollten.

Die erste Wirkung des Projekts betraf die Fachkräfte selbst: Denn die umfassendere Aus
kunft sorgte bei den Fachkräften für einen genaueren Blick auf die Lebenssituation der Teil
nehmerinnen. Oftmals wurden nicht nur deren Fertigkeiten offenbar, sondern auch Proble
me, Vermittlungshemmnisse und besondere Lebensumstände. Die Fachkräfte berichteten 
beispielsweise, dass die bessere Kenntnis der Umstände, unter denen Frauen die Betreuung 
ihrer Kinder sicherstellten, auch für mehr Verständnis sorgte, wenn Arbeitszeiten einge
schränkt wurden:

„Dann sind aber halt auch Kinder, die einen erhöhten Förderbedarf haben, ... aber auch 
da müssen die Kinder hingebracht werden. Da nutzt es dann im Prinzip auch nichts, 
wenn sie bis 16:00 Uhr in der Schule oder bis 17:00 Uhr in der Schule betreut werden, 
wenn sie dann nachmittags dann noch mal Ergotherapie oder irgendwas haben, weil da 
sind ja dann auch wieder die Eltern gefragt.“

Aus Sicht der Fachkräfte führte die bessere Kenntnis der Teilnehmerinnen und die höhere 
Kontaktdichte dazu, dass Themen besprochen wurden, die sie unter den üblichen Arbeitsbe

Nach Auskunft des Jobcenters lag die Kontaktdichte „im Regelfall“ bei acht Wochen und wurde 
bei Bedarf bzw. auf Wunsch der Kundin erhöht.
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dingungen als nicht vermittlungsrelevant beiseitegeschoben hätten. In den 17 vollständig 
beobachteten Fällen wurden allerdings neben unmittelbar arbeitsmarktbezogenen Themen 
(Bewerbung, Berufsorientierung, Ausbildung/Qualifikation, Vermittlung) und der Kinderbe
treuung (vgl. unten) nur wenige weitere Themen behandelt. Wohnprobleme und Schulden
(3), persönliche oder gesundheitliche Probleme kamen zwar zur Sprache, wurden jedoch 
überwiegend nicht zum Gegenstand der eigenen Fallarbeit, sondern durch Verweis an ande
re Institutionen bearbeitet. Die Fachkräfte speicherten Informationen über solche Probleme 
als erweitertes Wissen über die Teilnehmerinnen und versuchten, es bei der Vermittlungsar
beit zu berücksichtigen.

In vier Fällen nahmen die Fachkräfte sprachliche Schwierigkeiten in den Blick, hier wurden 
Sprachkurse empfohlen, für die das Jobcenter allerdings nicht selbst die Kosten übernehmen 
konnte.26 Probleme mit der Mobilität der Teilnehmerinnen wurden in drei Fällen thematisiert, 
meist wurden Reisekosten übernommen, in einem Fall konnte der Bitte der Teilnehmerin, 
den Führerschein bezahlt zu bekommen, nicht entsprochen werden.27

Etwa die Hälfte der nach dem Projekt befragten Frauen erinnerte sich, dass es in der Bera
tung ausschließlich um vermittlungsbezogene Themen ging. Weil sie andere Themen auch 
nicht mit dem Jobcenter besprechen wollten, empfanden die Teilnehmerinnen dies als an
gemessen, lediglich eine Teilnehmerin bedauerte, nicht auch über andere persönliche The
men mit ihrer Fachkraft sprechen zu können. Alle Teilnehmerinnen hoben aber hervor, dass 
die Fachkräfte mehr Verständnis für die besondere Situation Alleinerziehender und ihre per
sönlichen Umstände zeigten.

Bewerberorientierte Vermittlung

Das Dienstleistungsprofil der Regelvermittlung wurde in Wolfsburg vor allem im Hinblick auf 
eine intensivierte Vermittlungsunterstützung erweitert. Früher habe man „da einmal rüber 
geguckt und dann war das in Ordnung“. Demgegenüber wurde im Projekt mehr Wert auf 
individuelle Unterlagen gelegt: „Wenn beim Arbeitgeber 50 Bewerbungen eingehen, dann ist 
das schön, wenn man zu den fünf gehört, die ein bisschen individueller gestaltet sind.“ Ge
meinsam mit den Alleinerziehenden wurden in einigen Beobachtungsfällen -  auch über meh
rere Termine hinweg -  Bewerbungsunterlagen bearbeitet. Vergleichsweise ausführlich wur
den in Beratungsgesprächen auch die individuellen Bewerbungsstrategien der Teilnehmerin
nen thematisiert. Den Stand des Bewerbungsverfahrens beim Arbeitgeber nachzuhalten, sei 
für viele Alleinerziehende „ganz neu“ und ungewohnt: „Die sagen dann: ,Wie bitte, was soll 
ich? Ich soll da noch mal nachfragen? Ich soll das persönlich abgeben und ich soll mir den 
Namen notieren, wem ich das gegeben habe?‘“

2 6  Sprachkurse für Migrant/inn/en werden ausschließlich über das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) finanziert; für die SGB-II-Träger besteht daher ein Leistungsverbot. Die Pro
jektfachkräfte sollten auf die Möglichkeit der Kostenübernahme hinweisen und bei der Beantra
gung Hilfestellung geben.

2 7

Die Finanzierung eines Führerscheins durch den SGB-II-Träger setzt voraus, dass ein Kausalzu
sammenhang mit der angestrebten Tätigkeit oder mit dem Erfordernis, zur Arbeit zu gelangen, 
gegeben ist.

55



Nach der Wolfsburger Konzeption konnten in besonders aussichtsreichen oder in besonders 
schwierigen Fällen bewerberorientiert arbeitende Fachkräfte im Arbeitgeber-Service einen 
Teil der Fallbearbeitung übernehmen. In mehreren Beobachtungsfällen ist dokumentiert, 
dass Bewerbungsmappen von IBA-Teilnehmerinnen an den AG-S weitergeleitet wurden, und 
in einem Fall gab es auch persönliche Kontakte zwischen dem AG-S und einer Alleinerzie
henden. Als einziges Projekt war das Wolfsburger IBA-Projekt in eine systematische Arbeit
geberansprache des Jobcenters einbezogen. Als ein Hotel Reinigungskräfte suchte, führte 
eine Fachkraft zusammen mit dem AG-S und der verantwortlichen Reinigungsfirma eine 
Veranstaltung durch, bei der sich Bewerber/innen jeweils eine halbe Stunde präsentieren 
sollten. Dabei kam es zu fünf Einstellungen. Inzwischen sei ein Teil aber schon wieder ge
kündigt worden. Ein ähnlicher Versuch für die Personalsuche bei einem Outlet-Store war 
weniger erfolgreich, weil lange und flexible Arbeitszeiten gefordert wurden.

Den Wolfsburger Alleinerziehenden wurden -  anders als Frauen in Osterholz und Vechta -  
regelmäßige offene Stellen vorgeschlagen; und in den Fällen, in denen Vermittlungsvor
schläge versandt wurden, erhielten Teilnehmerinnen in Wolfsburg durchschnittlich (fast) 
doppelt so viele Angebote (13,5) wie die Teilnehmerinnen aus Vechta (7,4) und Osterholz 
(5,4). Sie kritisierten jedoch wenig passgenaue Vorschläge, die nicht mit ihren Erwerbswün
schen, ihrer Qualifikation oder den realisierten Kinderbetreuungszeiten übereinstimmten. 
Dies mit den IBA-Fachkräften zu thematisieren, hielten sie aber für wenig aussichtsreich: „Ich 
muss mich bewerben, sonst kürzen die ja das Geld.“

Trotz intensivierter Bewerbungsunterstützung zeigen nicht nur diese Rückmeldungen, dass 
sich das Projekt trotz verbessertem Betreuungsschlüssel noch nicht grundsätzlich vom Re
gelbetrieb unterschied. Im Vergleich zu den beiden Projekten in Osterholz und Vechta ge
lang in Wolfsburg keine systematische Berücksichtigung individueller Voraussetzungen. Ei
ner am Einzelfall ausgerichteten Bewerbungsunterstützung stellten sich die gleichen Prob
leme, wie sie der Regelbetrieb kennt: Die Abstände zwischen zwei Kontakten sind zu lang, 
um einen kontinuierlichen Beratungsprozess zu strukturieren, und daher gelingt weder die 
zeitnahe Nachhaltung von Vereinbarungen, noch eine Begleitung von Umsetzungsschritten. 
Im Falle einer Wolfsburger Teilnehmerin fiel der Fachkraft zwar auf, dass diese eine wenig 
erfolgversprechende Bewerbungsstrategie verfolgte -  sie nahm immer wieder kurzfristig Ar
beit auf und verlor sie schnell wieder - , aber die Fachkraft hatte weder Zeit, mit der Teilneh
merin ihren vage geäußerten Ausbildungswunsch im Hotelbereich aufzugreifen, noch die 
Kapazität, mit der Kundin eine bessere Strategie zu erarbeiten. In großer Zahl erhielt die 
Teilnehmerin Angebote im HOGA-Bereich, doch das einzig Stabile im Fall blieb die nächtli
che Arbeit als Zeitungsbotin, die sie vorher schon hatte.

Beauftragung Dritter

Nicht nur der AG-S erbrachte zusätzliche Dienstleistungen für die im IBA-Projekt betreuten 
Teilnehmerinnen. Wo eine zeitaufwändige und stärker individualisierte Fallbearbeitung gebo
ten schien, wurden in Wolfsburg Träger beauftragt. Daher wurden an diesem Standort auch 
einzelne Zuweisungen in die von wenig Leistungsbeziehenden geschätzten Bewerbungstrai
nings beobachtet. Gemeinsam mit einem in Niedersachsen tätigen Bildungsträger entwickel-

56



te das IBA-Projekt zudem eine spezialisierte Fördermaßnahme für Alleinerziehende („Kinder 
und Beruf im Einklang -  KuBiE“). Der Anforderungskatalog an diese Weiterbildung ergab 
sich aus der GOE-Studie (GOE 2013) und „Kundenkontakten“; die Maßnahme, die mit einem 
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gefördert wird, enthielt unterschiedliche 
Schulungselemente (sog. „Computerführerschein“ mit Zertifikat, Grundkurs Englisch mit Zer
tifikat, Kommunikation, Gesundheitsorientierung mit Gesundheitszeugnis, Farb- und Stil
Beratung, „Knigge“), die mit einem Bewerbungstraining und wöchentlichen Beratungsge
sprächen kombiniert werden.28 Spezifisch für die Zielgruppe der Alleinerziehenden ist ein 
Ferienangebot mit Kindern, außerdem sollten die Alleinerziehenden einen „Beratungsführer“ 
für andere Alleinerziehende erarbeiten. Alle Projektteilnehmerinnen wurden über die Maß
nahme informiert, die Teilnahme sollte freiwillig sein. Der Starttermin wurde mehrfach ver
schoben, weil sich nicht genug alleinerziehende Teilnehmerinnen fanden. Nach Auskunft des 
Jobcenters wurden mehr als 70 Kundinnen eingeladen, um die 16 Maßnahmeplätze zu be
setzen. Unter den Beobachtungsfällen war eine Frau, die von dem Angebot erfahren hatte 
und sich initiativ bei ihrer Fachkraft um eine Teilnahme bewarb. Zwei weitere Teilneh
mer/innen hatten eine Zuweisung erhalten, obwohl sie einer Teilnahme ausgesprochen 
skeptisch gegenüberstanden.

Arbeitszeitangebot ausweiten

Auch als spezialisiertes Betreuungsangebot nahm das Wolfsburger IBA-Projekt neben be
sonderen Unterstützungsfunktionen gegenüber den Teilnehmerinnen die Kontrollfunktionen 
wahr, die sich aus den Vorgaben des Geschäftsprozesses und aus dem Rechtsrahmen des 
SGB II ergeben. Einladungen zu den Beratungsgesprächen waren wie in der Regelvermittt- 
lung immer mit einer Rechtsfolgenbelehrung verbunden. In vielen Fällen versuchte das Pro
jekt, die alleinerziehenden Frauen im Rahmen der festzulegenden Eingliederungsbemühun
gen auf die maximale Ausschöpfung von Kinderbetreuungszeiten und auf die Ausweitung 
der Arbeitszeit innerhalb der bereits realisierten Kinderbetreuungszeiten festzulegen. Be
gründete Einschränkungen wurden im Rahmen des Projekts eher akzeptiert als nach 
Projektabschluss. Wie in Vechta stießen diese Forderungen bei den Teilnehmerinnen häufig 
auf Widerstand: Sie versuchten, ihren Anspruch, Zeit mit den Kindern zu verbringen, gegen
über der Fachkraft zu verteidigen.

Kinderbetreuung und mehr

In der Stadt Wolfsburg durch Einflussnahme und durch Vernetzung mit der lokalen Kitabe
darfsplanung flexiblere institutionelle Kinderbetreuung als Ressource bereitzustellen, gehörte 
zu den Ansprüchen des Projekts.

„Wir haben auch im letzten Jahr dann schon begonnen, intensiver mit dem Familienser
vice zusammenzuarbeiten und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Komponente, 
dass man da die Kinderbetreuung dementsprechend gut plant. W ir hatten eine Liste er
stellt und haben regelmäßige Termine beim Familienservice, und dann bin ich mit vielen

28 Viele dieser Elemente zur intensivierten Betreuung von Bewerber/innen gehören zum Repertoire 
auch anderer Feststellungs-und Trainingsmaßnahmen.
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Kundinnen und zum Teil auch Kunden der Kollegen dort schon mal mit hingegangen und 
habe halt schon mal geschaut, wo und wie man die Kinderbetreuung im Prinzip am bes
ten organisieren kann.“ (Fachkraft)

Auch in der Fallarbeit gibt es Hinweise auf eine generelle Strategie der Stadt und des Job
centers, diese Strukturen zu verbessern: Einige der einbezogenen IBA-Teilnehmerinnen inte
ressierten sich für eine Tätigkeit als Tagesmutter. Aus den Vermerken geht hervor, dass Ta
gesmütter schwerpunktmäßig für die Tagesrandzeiten vor oder nach den Öffnungszeiten im 
Offenen Ganztag oder in Kindertagesstätten gesucht wurden. Frauen, die sich für eine Tätig
keit in diesen Zeiträumen interessierten, wurde eine Förderung der Schulung in Aussicht 
gestellt. Mit dem Familienservice fanden Gespräche statt, um die Betreuung während der 
Ferienzeiten zu verbessern. Über den Stadtjugendring wurde eine Teilnahme an Ferienfrei
zeiten mit reduziertem Beitrag ermöglicht. Auch die örtliche VHS wurde in die Suche nach 
alternativen Betreuungsangeboten in den Ferien einbezogen.

Für Eltern zukünftiger Schulkinder fanden Informationsveranstaltung zu den Leistungen für 
Bildung und Teilhabe und zu Ganztagsschulen statt. Von ca. 100 eingeladenen Eltern, bei 
denen die Einschulung bevorstand, kamen aber nur drei.

Während die Betreuungsmöglichkeiten in allen Erstgesprächen und zu Beginn der Fälle er
hoben und angesprochen wurde, war in den weiteren Fallverläufen nur in acht Fällen die 
Kinderbetreuung ein Anlass zu weitergehender Besprechung oder Intervention. Die Interven
tionsintensität zu diesem Thema war je nach Teilnehmerin sehr unterschiedlich. Während 
einigen Frauen lediglich Hinweise auf Tagesmütter und Familienbüro gegeben werden müs
sen, wurden andere Frauen intensiver beraten:

„Es ist manchmal auch mehr beratend, so drum herum eigentlich, was gar nicht mit der 
Vermittlung zu tun hat. Wenn die dann zum Beispiel irgendwelche Probleme haben mit 
ihrer Kinderbetreuung. Frau [Name] geht im Moment immer mit denen auch zum Famili
enservice, um dort direkt einen Termin zu machen. Also begleitende Betreuung sozusa
gen. Also, dass man sie nicht alleine auf irgendwelche Netzwerkpartner zuschicken soll, 
sondern dass wir auch wirklich sagen, die geht mit denen hin.“

Im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung versuchten die Fachkräfte auch, auftauchende 
Probleme mit eigenen Ressourcen zu lösen. So wurde einer Teilnehmerin die Übernahme 
von Kosten der Kinderbetreuung in der Ferienzeit zugesagt. Die Beratung war auch offen für 
weitere Themen, die mit der Elternschaft zu tun hatten: In sieben Beobachtungsfällen wur
den Sorgerechtsstreitigkeiten und Probleme mit der Kindererziehung angesprochen, in ei
nem Fall leisteten die Fachkräfte Beratung zu den Angeboten der Familienhilfe und des Ju
gendamtes.
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6. Teilhabechancen und Teilhabe in den Beobachtungsfällen

Dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte eine Arbeit aufnehmen oder in Qualifizierungs
maßnahmen übergehen, ist in den Jobcentern Alltag. Ein Teil dieser ,Bewegungen im Fall‘ 
zählt als „Integration“ (vgl. oben: 2.2) im Sinne der Zielsteuerung für das SGB II, andere än
dern den Status der Leistungsberechtigten als Arbeitslose oder Arbeitsuchende oder ihre 
„Profillage“, d.h. ihre Einstufung im System des Profiling und der „Kundendifferenzierung“. 
Entscheidender ist für die Jobcenter wie für die Leistungsberechtigten, ob diese Verände
rungen „bedarfsdeckend“ sind, d.h. die Hilfebedürftigkeit und damit den Leistungsbezug be
enden. Doch oft unterbrechen auch solche Abgänge nur den Leistungsbezug, ohne ihn 
„nachhaltig“, d.h. auf längere Sicht zu beenden.

Tabelle 7-1: Erwerbsstatus und Integrationsergebnisse in den Beobachtungsfällen

Osterholz Vechta Wolfsburg

TN mit Leistungsbezug 12 16 6

dar.: Arbeitsaufnahme < 3 Mon. im Projektverlauf 0 2 3

Ohne Erwerbstätigkeit/-einkommen oder laufender Qualifizierung 12 16 6

dar.: gesundheitliche Gründe 1 1 1

dar.: Elternzeit (Rückkehr) 0 6 0

dar.: Schwangerschaft und Elternzeit (neu) 3 0 0

dar.: in AGH 1 1 0

dar.: konkrete Weiterbildung/Ausbildung geplant 2 1 1

dar.: nach berufsbezogener Weiterbildung 1 1 0

Mit Einkommen aus Erwerbstätigkeit 3 6 6

dar.: Mini-Job (alt) 0 0 3

dar.: Mini-Job (neu) 3 2 2

dar.: soz.-versicherungspflichtige TZ-Tätigkeit 0 4 1

In laufender Qualifizierung 2 4 1

dar.: in Erstausbildung 1 2 0

dar.: in berufsbezogener Weiterbildung mit Abschluss 1 1 0

dar.: in Weiterbildung ohne Abschluss 0 1 1

TN ohne Leistungsbezug 1 1 1

dar.: mit Partnereinkommen 0 0 1

dar.: ohne Partnereinkommen 1 1 0

Fehlend 3

Quelle: Eigene Falldokum entation, Datenabzug aus VerBIS/Prosoz.

Alleinerziehende haben schlechtere Chancen, den Bezug von SGB-II-Leistungen dauerhaft 
zu verlassen. Daher ist es für die Betreuung dieses Personenkreises wenig aussagekräftig, 
die Statuswechsel und Integrationsquoten allein deshalb zum Erfolgsmaßstab zu machen, 
weil sie statistisch gut zu erfassen sind. Für die Evaluation wurde als Erfolgskriterium viel
mehr eine qualitative Bewertung der Fallarbeit vorgeschlagen: Ergaben sich für die Teilneh
merinnen neue und bessere Optionen, Elternschaft und Beruf zu vereinbaren, und konnten 
sie Schritte in Richtung auf solche langfristigen biografischen Ziele erfolgreich gehen?
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Die Situation von Alleinerziehenden im SGB II-Bezug zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
durch die Alleinelternschaft und die Arbeitslosigkeit in doppelter Weise in ihren Optionen 
eingeschränkt sind. Bewegung im Fall tritt immer dann ein, wenn die Alleinerziehenden eine 
Entscheidung für die Wahl einer bestimmten Option und damit zugleich gegen andere mögli
che Optionen getroffen haben. Diese Bewegung ist möglicherweise nur ein indirekter Effekt 
der Intervention durch das Projekt. Vor allem aber ist es ein Effekt, der sich in der Regel 
nicht in Zahlen messen lässt. Aufgabe für die Analyse der Bewegungen im Fall kann es also 
nur sein, bezogen auf den Einzelfall zu rekonstruieren, ob im Projektverlauf für die Alleiner
ziehenden der Effekt einer Orientierung eingetreten ist, der für sie mit einer Erweiterungen 
von Optionen verbunden war.

Im Folgenden wird für die 47 persönlich befragten Teilnehmerinnen der drei Modellvorhaben 
(Gruppe A der Untersuchungsstichprobe, vgl. oben: 2.4 und Tabelle 2-1) zunächst die ge
samte Breite von Ereignissen im Fallverlauf berücksichtigt: Tabelle 7-1 gibt einen Überblick 
über die zählbaren Integrationsergebnisse bezogen auf die Teilnehmer/innen, die in die Be
gleitforschung einbezogen waren. Erfolge und Fortschritte bei der Betreuung der Alleinerzie
henden können jedoch immer nur relativ verstanden werden, indem jeder Fall seine eigene 
Referenz bildet. Haben sich durch die Fallbearbeitung neue Teilhabechancen ergeben? Und 
welche Teilhabergebnisse sind eingetreten? Daher wird eine strengere qualitative Bewertung 
der Fallbearbeitung exemplarisch für jeden der drei Modellansätze an zwei Fallbeispielen 
erörtert. Abschließend kommen die einbezogenen Projektteilnehmerinnen mit Aussagen zu 
den Betreuungsleistungen zu Wort, die sie mit Blick auf für sie wertvolle Optionen und Ver
änderungen als besonders unterstützend erlebten.

6.1 Osterholz

Als typisches Merkmal für die Fallarbeit in Osterholz zeigt sich, dass die Intervention durch 
das Projekt vor allem in einer Beratung bestand, die dazu beitrug, grundsätzliche Orientie
rungsfragen zu klären und Teilziele zu erreichen. Um Bewegungen im Fallverlauf aufzuzei
gen, ist dabei die Zahl der Übergänge in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ein 
ungeeignetes Maß. Zugleich zeigt sich aber, dass die Bewertung der Teilnehmer/innen zum 
Nutzen des Projekts abhängig von den erreichten Zielen ist. So betonen insbesondere die 
Teilnehmer/innen, die nach dem Ende des Projekts eine teilzeitige oder geringfügige Be
schäftigung aufgenommen haben oder an einer Weiterbildung teilnahmen, dass das Projekt 
ihnen neue Perspektiven eröffnet habe.

Unter den 18 in die Untersuchung einbezogenen Projektteilnehmerinnen in Osterholz findet 
sich einer der drei Fälle, in dem zum Ende der Projektteilnahme ein Übergang in eine befris
tete Teilzeitbeschäftigung ohne Leistungsbezug stattgefunden hatte, es ist der einzige Fall, 
in dem eines der IBA-Projekte eine bedarfsdeckende Integration erreichte. Dabei wurde an 
eine bereits bestehende geringfügige Beschäftigung im gleichen Beschäftigungssegment 
angeknüpft. Drei IBA-Teilnehmerinnen nahmen im Projektverlauf eine geringfügige Beschäf
tigung auf. Eine Teilnehmerin nahm aus dem Projekt heraus eine geförderte Erstausbildung 
auf, eine zweite befand sich zum Projektende in einer Umschulung. Bei einer weiteren Teil
nehmerin stand die Aufnahme einer Kurzqualifikation bevor. Eine Teilnehmerin hatte im Lau
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fe der Projektteilnahme eine Kurzqualifikation absolviert, war jedoch nach dem Abgang aus 
dem Projekt weiter arbeitslos. In einem weiteren Fall befand sich die Teilnehmerin zum Ende 
der Projektteilnahme in einer Arbeitsgelegenheit (AGH). In vier Fällen wurde ein Praktikum 
absolviert. In einem Fall mündete das Praktikum unmittelbar in eine geringfügige Tätigkeit 
beim gleichen Arbeitgeber. Der überwiegende Teil der Teilnehmerinnen kehrte nach dem 
Ende der befristeten Projektteilnahme in das Fallmanagement zurück. Eine Teilnehmerin 
wurde aufgrund nicht eingehaltener Absprachen vorzeitig zurück in das Fallmanagement 
überwiesen. Im Fall von zwei Teilnehmerinnen endete das Projekt aufgrund einer erneuten 
Schwangerschaft.

Oben wurde als typische Strategie des Osterholzer Projektes beschrieben, dass ein Schwer
punkt auf der Qualifizierung lag. Eine Qualifizierung erweitert aber noch nicht allein dadurch 
die Teilhabeoptionen, dass sie als Ressource zur Verfügung steht. Ob sich eine Qualifizie
rung für eine Frau als Erweiterung ihrer Teilhabechancen darstellt und ob die Qualifizierung 
unter den konkreten Lebensumständen zu einer wählbaren Option wird, hängt wesentlich 
von den individuellen Potenzialen der Teilnehmerinnen und gesellschaftlichen oder rechtli
chen Rahmenbedingungen ab. Beispielhaft für das auf Qualifikation und Chancenerweite
rung ausgerichtete Vorgehen werden nachfolgend zwei Fallverläufe nachgezeichnet, die die 
Vielfalt der möglichen und notwendigen Interventionsfelder und -formen abbilden:

„Jetzt habe ich doch noch eine Berufsausbildung geschafft!“

Die IBA-Teilnehmerin ist Mitte 30 und lebt allein mit ihrem Sohn, der im offenen Ganztag 
betreut wird. Obwohl sie erhebliche gesundheitliche Probleme hat und Einschränkungen im 
Bewegungsapparat den nächsten Jahren wohl eine aufwändige Operation unausweichlich 
machen, ist sie stark erwerbsorientiert und könnte zwischen 8:00 und 15:30 Uhr arbeiten. Sie 
formuliert aber auch den Wunsch, dem Sohn eine gute Mutter zu sein und für ihn anwesend 
zu sein: „Man ist mit sich und mit sich als Mutter ständig im Konflikt.“ Da der Junge inzwi
schen bereits elf Jahre alt ist, beginnt sich die Teilnehmerin auf eine Zukunft vorzubereiten, 
in der der Sohn keine allzu enge Betreuung mehr benötigen wird.

Sie ist jung Mutter geworden und hat deshalb keine Ausbildung abgeschlossen. Nach zwei 
Jahren Familienzeit hat sie inzwischen aber verschiedene Praktika und Maßnahmen durch
laufen. Die Maßnahmen zum Bewerbungstraining empfand sie als überwiegend „unnütz“, die 
Praktika bestärkten sie in ihrer beruflichen Orientierung im Gesundheits- und Fitnessbereich. 
Darüber hinaus hat sie Erfahrungen durch Minijobs in verschiedenen Dienstleistungsberei
chen gesammelt. Ihr Zugang zum Projekt ist von Skepsis und negativen Vorerfahrungen mit 
dem Jobcenter geprägt.

Im Fallverlauf erhebt die Fachkraft mit der Teilnehmerin gemeinsam sehr gründlich deren 
Lebenssituation, Vorerfahrungen und Wünsche. Sie bezieht dabei sowohl deren gesundheit
liche Situation, eine mehr vermutete als berichtete psychische Belastung und auch die von 
Misstrauen geprägte Grundhaltung gegenüber dem Jobcenter mit ein. Gemeinsam mit der 
Teilnehmerin kommt sie zu dem Schluss, dass deren körperliche Einschränkungen so erheb
lich sind, dass die berufliche Orientierung auf den Gesundheits- und Fitnessbereich ihr keine 
realisierbaren Option eröffnen kann. Gleichzeitig unterstützt die Fachkraft die Teilnehmerin in
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ihrem Wunsch nach einer Qualifikation, die ihr ein Auskommen und eine Perspektive nach 
der Zeit der Kindererziehung verschafft. Sie entwickelt mit ihr ein Stärkenprofil und ermuntert 
sie damit zu einer beruflichen Umorientierung. Die Teilnehmerin entscheidet sich, eine Aus
bildung zur Kosmetikfachverkäuferin zu beginnen. Eine Ausbildungsschule und ein Praxisbe
trieb werden mit Hilfe der Fachkraft gefunden. Gemeinsame Besuche dort ebnen den Weg in 
eine Ausbildung in Teilzeit. Zum Zeitpunkt der Nachbefragung steht die Teilnehmerin in ihren 
letzten Prüfungen und ist zuversichtlich, im Anschluss eine Anstellung zu finden. Ihre berufli
che Orientierung richtet sich nun auf Vollzeittätigkeiten, da ihr Sohn zunehmend selbststän
diger wird. Sie zieht ein sehr zufriedenes Fazit: Alles habe sich „sehr positiv entwickelt.“ Über 
das Ergebnis freut sie sich, denn „ich habe ganz viele Jahre darauf hingearbeitet -  jetzt habe 
ich doch noch eine Berufsausbildung geschafft.“

Das sehr erfolgreiche Fallergebnis scheint so einfach erreicht, dass sich die Frage stellt, wa
rum sich dieser Fallverlauf nicht bereits in den Jahren zuvor herstellen ließ. In der näheren 
Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die Fachkraft und die Teilnehmerin in einer komplexen 
Lebenslage unter vielen verschiedenen Ansatzpunkten jeweils zum rechten Zeitpunkt die 
richtigen angingen. Die Fachkraft verfolgt dabei mehrere für das Osterholzer Projekt typische 
Strategien.

Der Prozess der Fallbearbeitung beginnt mit einer gründlichen Anamnese. Die Fachkraft 
sucht mit der Teilnehmerin danach, durch welche Qualifizierungswege die Teilnehmerin ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt nachhaltig verbessern kann. Kennzeichnend für den Projekt
ansatz ist die Überlegung, dass eine Teilzeit-Qualifizierung während der Erziehungsphase 
die Möglichkeiten einer auskömmlichen Vollzeitbeschäftigung nach der Erziehungsphase 
deutlich erhöht: Durch die Finanzierung einer Ausbildung setzt das Projekt in diesem Fall wie 
in anderen Fällen Ressourcen ein, um längerfristig die persönlichen Faktoren Bildung und 
Qualifikation so zu stärken, dass für die Teilnehmerin künftig eine größere Menge offener 
Arbeitsplätze als Option in Betracht kommen.

Als zusätzliche Ressource bringt das Projekt die Weiterbildung in den Fall ein. Dass die ge
sundheitliche Beeinträchtigung der Teilnehmerin berücksichtigt wird, beeinflusst deren beruf
liche Orientierung,. der^und wirkt damit auf die persönlichen Umwandlungsfaktoren (Berufs
orientierung) ein und). Auf die strukturellen Bedingungen wirkt das Projekt ein, indem es eine 
Teilzeitausbildung ermöglicht. Dass die Fachkraft wesentliche Verfahrensaspekte berück
sichtigt, lässt der Teilnehmerin Wahlmöglichkeiten.

Typisch und für das Gelingen wesentlich ist auch die Gründlichkeit, mit der nach der richti
gen Qualifizierung für die Teilnehmerin gesucht wird. Denn nur so wird die Finanzierung ei
ner Ausbildung für diese auch zu einer wertvollen Option. Indem sie feststellt, dass eine 
Ausbildung im Fitnessbereich unvereinbar mit der gesundheitlichen Disposition der Teilneh
merin ist, unterstützt die Fachkraft die Teilnehmerin dabei, sich auf die Chancen zu konzent
rieren, die sich tatsächlich realisieren lassen und so zu mehr Teilhabe führen können. Durch 
eine intensive Beratung zur beruflichen Orientierung klärt die Fachkraft nicht nur ihre eigene 
Suchrichtung für eine Ausbildung. Die Teilnehmerin ist im Anschluss an die Stärkenanalyse 
nicht nur auf eine bestimmte berufliche Geeignetheit getestet, sondern hat selbst Orientie
rung gewonnen.
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Indem sie eine Teilzeitausbildung ermöglicht, beseitigt die Fachkraft anschließend ein mögli
ches strukturelles Hemmnis: So wird die Ausbildung auch in der Zeit für die Teilnehmerin 
zugänglich, die ihr zu diesem Zeitpunkt für die Erwerbsarbeit zur Verfügung steht. Die Fach
kraft unterstützt die Teilnehmerin bei der Klärung der Kinderbetreuung in den Ferienzeiten, 
eine Übernahme der Kosten durch das Sozialamt wird veranlasst.

Von Bedeutung ist weiter, dass die Fachkraft den gesamten Verlauf gemäß den Bedingun
gen von Wählbarkeit und Mitsprache gestaltet. Schon zu Beginn des Fallverlaufs nimmt sie 
wahr, dass die Teilnehmerin dem Handeln des Jobcenters misstraut. Die Teilnehmerin be
stätigt im Gespräch diese von der Fachkraft wahrgenommene Skepsis: „Man wird ja immer 
so in Maßnahmen gezwungen.“ Die Fachkraft vermutet zudem weitere persönliche Belas
tungen, die das Handeln der Teilnehmerin eventuell beeinflussen werden, aber von der Teil
nehmerin nicht thematisiert werden. Sie entwickelt zu jedem Handlungsschritt mit der Teil
nehmerin eine Alternative und verzichtet für den Zeitraum des Projektes auf den Einsatz von 
Zeitdruck und externen Zielvorgaben. Die Fachkraft beschreibt dieses Vorgehen selbst: „Die 
kontinuierliche und sehr engmaschige Beratung und die dadurch entstehende Vertrauensba
sis, der sehr wertschätzende Umgang. Orientierung an den selbst erarbeiteten Zielen (...) 
ohne Vorgaben von außen, keine Rechtsfolgen und Zuweisungsvorgaben zu andern Maß
nahmen.“

Diese Verfahrensweise zeigt ihre Wirkung. Die Teilnehmerin erfährt eine nicht nur behaupte
te Entscheidungsfreiheit. Sie hatte eine vergrößerte Auswahlmenge an Teilhabechancen zur 
Verfügung und konnte sich dafür entscheiden, die Chance auf eine Ausbildung zu verwirkli
chen. Fachkraft und Teilnehmerin sind mit dem Projektergebnis sehr zufrieden.

„Es wurde mir geholfen, die Ausbildung zu bekommen -  und alles, was so dazu gehört“

Die 22-jährige Teilnehmerin hat zu Beginn des Projektes bereits ein geklärtes Ziel: Sie möch
te eine Ausbildung im Bereich der Altenpflege absolvieren, „erst Altenpflegehelferin, dann 
examiniert“. Die Betreuung ihrer dreijährigen Tochter ist bereits so geregelt, dass eine Aus
bildung auch möglich ist. Ein wohnortnahes Vorpraktikum ist mit Hilfe der Fachkraft schnell 
gefunden. Die stellt fest, dass es „keine Nebenbaustellen“ gebe; die Teilnehmerin sei „fit, 
traue sich manches aber nicht zu“, weshalb sie ihre Aufgabe darin sieht, den Ausbildungs
wunsch gemeinsam mit der Teilnehmerin zu realisieren und sie zu unterstützen, „falls es 
Komplikationen gibt“.

Komplikationen treten tatsächlich auf: Nachdem ein Ausbildungsträger gefunden ist, dessen 
Standort und Teilzeit-Ausbildungszeiten sich mit der Kinderbetreuung vereinbaren lassen, 
zeigt sich, dass die Ausbildung überwiegend schulisch und somit dem Grunde nach BAföG- 
förderfähig angelegt ist. Nun hat die Teilnehmerin ein Problem, denn der BAföG-Bezug wür
de einen weiteren SGB-II-Leistungsbezug ausschließen, gleichzeitig aber nicht den Mindest
bedarf der Teilnehmerin und die Kosten der Ausbildung decken. Da die Teilnehmerin eine 
zusätzliche Tätigkeit neben der Ausbildung aber nicht mit der Betreuung ihrer Tochter ver
einbaren könnte, scheint ihr der eingeschlagene Weg plötzlich versperrt.

Die Fachkraft reagiert auf diese Situation aktiv und verbindet drei Interventionen miteinander: 
Sie klärt den Sachverhalt auf, indem sie mit der Teilnehmerin gemeinsam Ausbildungsträger
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und BAföG-Amt aufsucht und die Möglichkeiten und Bedingungen der Finanzierung von 
Ausbildung und Lebensunterhalt auslotet. Sie löst das Problem, indem sie für die Vergabe 
eines Bildungsgutscheines sorgt und somit eigene Mittel der Arbeitsverwaltung einsetzt. Sie 
entwickelt mit der Teilnehmerin parallel dazu eine Qualifikationsalternative, indem sie ihr für 
den Fall, dass die Ausbildung an den Finanzierungsschwierigkeiten scheitern sollte, eine 
Weiterbildung zur Betreuungskraft vorschlägt.

Mit diesem Maßnahmenbündel schafft die Fachkraft nicht nur zusätzliche Ressourcen -  sie 
wandelt diese gemeinsam mit der Teilnehmerin in Teilhabechancen um, indem sie die die 
Bedingungen und den Zugang zur Ausbildung klärt und eine Alternativlösung anbahnt. Mit 
dem Wechsel von einem eher beratenden und informierenden Interventionsformat hin zu 
einer aktiven Gestaltung und Begleitung trägt die Fachkraft ihrer Wahrnehmung Rechnung, 
dass die Teilnehmerin ohne aktive Unterstützung an dieser Schwelle zur Ausbildung ge
scheitert wäre. Die Alleinerziehende bestätigt dies: „Das war gut, das sie mit mir zusammen 
zu der Schule gegangen ist, ich wäre da alleine nicht hingegangen.“ Die Fachkraft hat damit 
auch die persönliche Fähigkeit der Teilnehmerin gestärkt, aus der Möglichkeit einer Ausbil
dung eine real für sie verfügbare Option zu machen.

Die Teilnehmerin konnte die Entscheidung treffen, an der Ausbildung teilzunehmen. Der wei
tere Fallverlauf zeigt, dass sie die Ausbildung dann nicht antreten konnte, weil sie ein zwei
tes Mal schwanger wurde. Allerdings hat sie, wie die Nachbefragung ergab, den mit der 
Fachkraft eingeschlagenen Weg weiterhin fest im Blick, sie ist entschlossen, die Ausbildung 
im darauffolgenden Jahr zu beginnen. Eine ähnlich intensive Intervention der Fachkraft wird 
sie ihrer eigenen Einschätzung nach nicht benötigen: „Ich weiß jetzt ja, wie es geht.“

6.2 Vechta

Als charakteristisch für die Fallarbeit in Vechta erscheint es, dass die Ziele der Beratung re
lativ eng gefasst und primär an einer Integration in der ersten Arbeitsmarkt orientiert sind. 
Von Teilnehmerinnen wurde die eigene Wahlfreiheit während der Projektteilnahme unter 
diesen Umständen als begrenzt wahrgenommen. Das schließt nicht aus, dass die Befragten 
im Falle eines „Erfolgs“ berichten, dass das Projekt ihnen „super geholfen“ habe. Als Beispie
le für einen Fallverlauf in Vechta sei auf eine Teilnehmerin verwiesen, die aufgrund der Inter
vention durch das Projekt ihr zunächst verfolgtes Ziel der Aufnahme einer Helfertätigkeit in 
der industriellen Fertigung verworfen hatte und stattdessen eine fünfmonatige berufliche 
Weiterbildung im sozialen Bereich aufnahm. Unmittelbar nach Ende des Projekts erhielt die 
Befragte eine Teilzeitstelle in diesen Bereich, mit der sie drei Monate nach Projektende so
gar den Leistungsbezug beenden konnte. Für die Integration wurde dabei die Betreuung des 
Kindes in der Kita durch eine Tagesmutter erweitert. In einem zweiten Fall wurden mehrfach 
im Projektverlauf geringfügige Stellen oder befristete Teilzeitstellen im Ausbildungsberuf auf
genommen. Zum Ende des Betrachtungszeitraums bestand erneut eine Teilzeitstelle, die 
jedoch mit weiterem Leistungsbezug verbunden war. Wie in vielen anderen Fällen (nicht nur 
in Vechta) bestand hier von Seiten der Teilnehmerin der Anspruch, ihr Kind nachmittags 
selbst zu betreuen. Eine Ausweitung der Tätigkeit war deshalb durch die Teilnehmerin aus
drücklich nicht erwünscht.
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In Vechta haben insgesamt 27 Projektteilnehmer/innen an der Begleitforschung teilgenom
men. Im Projektzeitraum nahmen davon vier Personen eine sozialversicherungspflichtige 
Teilzeitbeschäftigung auf, die allerdings nicht zu einem Abgang aus dem Leistungsbezug 
führte. Lediglich im Falle einer Teilnehmerin konnte im Zuge der telefonischen Nachbefra
gungen ermittelt werden, dass diese drei Monate nach Projektende aufgrund einer Beschäf
tigungsaufnahme aus dem Leistungsbezug ausgeschieden war (siehe oben). In einem weite
ren Fall wurde in Vechta eine Vermittlung in einen Mini-Job im Helferbereich erreicht. In die
sem Fall wünschte sich die Teilnehmerin perspektivisch die Ausweitung der Tätigkeit in eine 
Teilzeitbeschäftigung, die ihr noch genug Raum für die Betreuung ihrer Kinder lassen würde. 
Zwei der befragten Teilnehmerinnen in Vechta waren zum Zeitpunkt des Projektendes in 
einer geförderten Erstausbildung. Eine weitere Teilnehmerin nahm an einer mehrmonatigen 
Weiterbildungsmaßnahme mit Abschluss, eine weitere an einer Weiterbildung ohne Ab
schluss teil. Vier Teilnehmerinnen entschieden sich für eine Rückkehr in die Elternzeit und 
verließen deshalb das Projekt vorzeitig. In zwei weiteren Fällen wurde die Projektteilnahme 
ohne Angaben von Gründen vorzeitig abgebrochen.

Für das Projekt in Vechta sollen zwei Fallbeispiele verdeutlichen, wie die typische Strategie 
der unterstützten Bewerbung in die unterschiedlichen Lebenssituationen der Teilnehmerin
nen hineinwirkt. Während bei einer einvernehmlichen Ziel- und Maßnahmeplanung durch 
das Projekt die Teilhabeoptionen tatsächlich erweitert werden können, wird auch deutlich, 
dass die Strategie dann scheitert, wenn die wesentlichen persönlichen Umwandlungsfakto
ren nicht berücksichtigt werden und für die Teilnehmerin selbst keine konkrete Erweiterung 
ihrer Optionen eintritt.

„Das war ja immer miteinander abgesprochen“

Die Fachkraft und die Teilnehmerin arbeiten zu Beginn des Projektes eher zögernd zusam
men. Die Teilnehmerin begegnet der Fachkraft und dem Projekt mit viel Skepsis, da sie 
fürchtet, dass zu viel Druck auf sie ausgeübt werden wird, ihre Arbeitszeit schnell auszuwei
ten.

Die Teilnehmerin möchte ihr Kind außerhalb der Kita-Zeit selbst betreuen: „Wer will denn 
sein Kind den ganzen Tag abgeben?“ Diese Vorstellung beeinflusst auch ihre Stellensuche. 
Allzu lange Fahrzeiten möchte sie nicht in Kauf nehmen, eine Ausdehnung der Arbeitszeit 
auf eine Vollzeitstelle kommt zum Zeitpunkt des Interviews für sie nicht in Frage.

Auch die Fachkraft spürt das Misstrauen der Teilnehmerin und deutet es als „Motivationsde
fizit“. Im Fallverlauf gelingt es aber, hinsichtlich des Verhältnisses von Arbeitszeit und Fami
lienzeit einen gemeinsamen Plan zu fassen. Die Teilnehmerin berichtet in der Nachbefra
gung: „Wir haben dann gesagt, wir machen das so Schritt für Schritt.“ Die Teilnehmerin 
wechselt im Projektzeitraum dreimal den Arbeitgeber. Die Arbeitszeit wird dabei von einer 
geringfügigen Beschäftigung über eine Arbeitszeit von 15 Wochenstunden bis zu einer Ar
beitszeit von 25 Wochenstunden ausgedehnt.

Um die Beschäftigungsmöglichkeiten der Teilnehmerin zu erweitern, obwohl die Kinderbe
treuung in den stark nachgefragten Arbeitszeiten nicht einfach sicherzustellen ist, interveniert 
die Fachkraft mehrfach direkt und erfolgreich bei den aktuellen und künftigen Arbeitgebern
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der Teilnehmerin, mit dem Ziel, der Teilnehmerin die Arbeitszeiten zu ermöglichen, in denen 
sie eine institutionelle oder private Kinderbetreuung organisieren kann. Die Teilnehmerin 
bewertet dieses Vorgehen als sehr hilfreich, denn „das war ja auch immer miteinander abge
sprochen.“

Mit dem Ergebnis des Projektes ist die Teilnehmerin dann sehr zufrieden -  sie arbeitet sozi
alversicherungspflichtig 25 Wochenstunden verteilt auf drei Tage, so dass sie ihrem Wunsch 
nach einer intensiv gelebten Verantwortung für ihr Kind auch nachkommen kann. Sie been
det das Projekt mit einem veränderten Eindruck von der Fachkraft: „Die hat das dann auch 
verstanden, warum ich nicht noch mehr arbeiten kann.“ Auch die Fachkraft revidiert ihr Bild 
von der Teilnehmerin: Sie „war motiviert, sich weiterzuentwickeln, und hat viel unternom
men.“

Das gemeinsam erreichte Ziel kann jedoch aus Sicht des Projektes nur vorläufig bleiben -  
der Leistungsbezug wurde noch nicht beendet. Bereits der erste Kontakt zu ihrer neuen 
Vermittlerin nach dem Projekt fällt für die Teilnehmerin ernüchternd aus: Sie habe als erstes 
gehört, dass sie alle Anstrengungen unternehmen muss, um ihre Arbeitszeit zu einer Voll
zeittätigkeit auszudehnen. „Jetzt fängt das alles wieder von vorne an!“

„Sie wollte, dass ich mich über jeden Job freue. “

Die Teilnehmerin und die Fachkraft versuchen zu Beginn des Projektes, eine gemeinsame 
Fallsicht zu entwickeln -  jedenfalls empfindet die Teilnehmerin dies so, nachdem die Fach
kraft sie in einem der ersten Kontakte ausführlich zu allen Lebensbereichen ins Gespräch 
zog: „Sie hat alles aufgeschrieben.“ Auch die Fachkraft vermerkt, sie habe eine ausführliche 
Anamnese durchgeführt.

Allerdings führt die Verständigung über die Lebenssituation nicht zu einer einvernehmlichen 
Verständigung über die Ziele, die erreicht werden sollen. Für die Teilnehmerin scheint die 
berufliche Orientierung noch nicht abgeschlossen zu sein. Klarheit besteht für die 30-Jährige, 
die zwei Töchter im Alter von drei und elf Jahren allein erzieht, weder über die Frage, ob eine 
Erwerbstätigkeit oder eine Qualifizierung der nächste Schritt sein sollte, noch über die Wahl 
des Berufsfeldes. Auch der Umfang der Erwerbstätigkeit, den die auch aus Sicht der Fach
kraft wenig selbstbewusste Frau ansteuert, ist für sie selbst nicht klar abgesteckt. Die Fach
kraft hingegen verfolgt das (Projekt-)Ziel der Integration in Arbeit, indem sie der Teilnehmerin 
sowohl Stellenangebote als auch Qualifizierungsvorschläge unterbreitet. Hierbei entwickelt 
sie ein hohes Engagement, schlägt diverse Richtungen vor und verfolgt diese. Aber keiner 
der Vermittlungsvorschläge mündet in eine Arbeitsaufnahme, kein Qualifikationsangebot 
erscheint der Teilnehmerin annehmbar oder umsetzbar.

Zum Abschluss des Projektes ist die Teilnehmerin enttäuscht: „Am Ende haben wir uns nicht 
mehr verstanden.“ Die Fachkraft wollte, „dass ich für jeden Job freuen sollte“, und versuchte 
zu erreichen, dass sie sich auch auf Stellen bewarb, die für die Teilnehmerin nicht in Frage 
kamen. Das fand sie „nicht so toll“, weil sie darin die Unterstellung wahrnahm, „dass ich kei
ne Lust hätte“: „Ich will aus dieser Lage raus.“ Sie fühlt sich ungerecht behandelt und fragt 
sich, warum die Fachkraft das Wissen über ihre Lebenssituation -  die gesundheitlichen Ein
schränkungen, den Migrationshintergrund, die eingeschränkte Kinderbetreuung und den
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Wunsch, für ihre Kinder da zu sein -  nicht in mehr Verständnis für ihre Vermittlungshemm
nisse übersetzte.

Die Fachkraft hingegen ist dem Projektziel verpflichtet und lässt deshalb auch der Teilneh
merin keine Wahl: Als die sich nicht in einem von ihr ungewünschten Berufsfeld bewerben 
will, interveniert die Fachkraft: „Die Teilnehmerin mit den Möglichkeiten im Rahmen einer 
TZ-Tätigkeit oder der Möglichkeit, sofort in VZ eine Anstellung anzunehmen, konfrontiert. Sie 
wird daher auch in den weniger ,beliebten‘ Bereichen nach Arbeit suchen.“ Die Teilnehmerin 
nimmt zu diesem Zeitpunkt zwar wahr, dass die Fachkraft selbst zunehmend „unter Druck“ 
steht. Als sie jedoch eine geringfügige Tätigkeit in Heimarbeit annimmt, tut sie dies nicht, weil 
sich ihr neue Optionen eröffnet haben, sondern allein aus dem Wunsch, einer Sanktion zu 
entgehen.

6.3 Wolfsburg

Für die Fallarbeit in Wolfsburg ist kennzeichnend, dass die Auswahlmenge an potenziellen 
Ergebnissen, die am Ende der Fallarbeit stehen sollen, vergleichsweise eng gefasst ist. Da
rin ähnelt das Projekt in Wolfsburg dem Projekt in Vechta. Zugleich wird in Wolfsburg aber 
ausdrücklich betont, dass die Alleinerziehenden die notwendigen Schritte dorthin selbst ge
hen sollen. Fallbezogene Interventionen des Projekts beschränken sich auf den Nachweis 
vieler offener Stellen und die Bewerbungskontrolle. Als Beispiel für einen Fallverlauf in 
Wolfsburg sei auf eine Teilnehmerin verwiesen, die bereits zu Projektbeginn eine geringfügi
ge Beschäftigung ausübte. Im Interview berichtet die Befragte, dass Projektfachkraft sie dazu 
gedrängt habe, beim gleichen Arbeitgeber auf eine Ausweitung der Tätigkeit hinzuwirken. 
Der Arbeitgeber wollte dies jedoch nicht. Im Nachgespräch berichtete die Befragte, dass sie 
zwischenzeitlich eine Teilzeitbeschäftigung außerhalb ihres Ausbildungsberufs gefunden hat, 
mit der sie zwar im Leistungsbezug verblieb. Das Jobcenter sei damit nun aber „einigerma
ßen zufrieden“. Die Kinderbetreuung war bereits vor Eintritt in das Projekt bis 16 Uhr gesi
chert.

In Wolfsburg waren 17 Projektteilnehmer/innen in die Begleitforschung einbezogen. Eine 
Befragte nahm eine Teilzeitbeschäftigung in ihrem Ausbildungsberuf auf, blieb dabei jedoch 
weiter im Leistungsbezug. Eine Ausweitung der Arbeitszeit war der Befragten aufgrund des 
besonderen Betreuungsbedarfs ihres Kindes nicht möglich. Eine zweite Befragte fand eine 
Teilzeitbeschäftigung und konnte aufgrund des Partnereinkommens den Leistungsbezug 
verlassen. Eine Befragte nahm im Projektverlauf eine neue geringfügige Beschäftigung auf. 
In Wolfsburg zeigte sich in Bezug auf die Statuswechsel im Projektverlauf bei vier befragten 
Teilnehmerinnen eine hohe Dynamik. Diese Befragten nahmen im Projektverlauf zum Teil 
mehrfach eine Tätigkeit (überwiegend im Helferbereich) auf. Die Arbeitsverhältnisse endeten 
aber zumeist nach wenigen Monaten, teilweise schon nach wenigen Tagen. In drei der be
treffenden Fälle waren die Befragten zum Ende des Betrachtungszeitraums wieder in der 
Vermittlung durch das inzwischen verstetigte Betreuungsangebot für Alleinerziehende im 
Jobcenter Wolfsburg. In einem Fall nahm die Befragte an einer Reha teil. Drei Befragte üb
ten am Ende des Betrachtungszeitraums den gleichen Minijob aus, wie vor Beginn des Pro
jektes. In einem Fall wurde es als Problem gesehen, die Schul- und Arbeitszeiten in Einklang
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zu bringen, da die Befragte für ihr Kind „da sein“ wollte. In einem anderen Fall erschien die 
Ausweitung der Beschäftigung durch den Übergang des Kindes in die weiterführende Schule 
möglich. Eine befragte Teilnehmerin absolvierte zum Zeitpunkt der Nachbefragung ein Prak
tikum, eine weitere nahm an einer Weiterbildung ohne Abschluss teil. In drei Fällen fehlten 
Angaben zum Verbleib.

„Ich bin immer noch da. “

Die 40-jährige Teilnehmerin hat keine gesundheitlichen oder familiären Einschränkungen, die 
ihre Erwerbsteilhabe begrenzen könnten, und sie vermittelt eine starke Erwerbsorientierung. 
Die Kinderbetreuung ist von 7:45 -  16:00 Uhr gesichert. Zudem ist die Teilnehmerin bereit, 
ihre elfjährige Tochter auch morgens und nachmittags allein zu lassen. Die geringqualifizierte 
Frau ist zu Beginn des Projektes bereits mit einem Minijob als Küchenhilfe beschäftigt -  eine 
Arbeit, die ihr Freude macht. In ihrer Beschreibung der Ausgangslage und der gemeinsam 
vereinbarten Ziele sind sich Fachkraft und Teilnehmerin zu Beginn des Projektes noch einig: 
die Teilnehmerin strebt eine Teilzeittätigkeit an, am liebsten wäre ihr eine Aufstockung der 
Arbeitszeit beim jetzigen Arbeitgeber.

Im Fallverlauf verfolgt die Fachkraft zwei Strategien: Sie unterbreitet der Teilnehmerin eine 
Fülle von Vermittlungsvorschlägen, und sie bemüht sich über einen Zeitraum von mehreren 
Monaten um eine Verbesserung der Bewerbungsunterlagen. Die Vermittlungsvorschläge 
zielen sowohl auf Minijobs, als auch auf (teilweise befristete) Teilzeitbeschäftigungen. Die 
Stellen sind teilweise in einem weiten Radius vom Wohnort entfernt, da die Teilnehmerin 
über ein Auto verfügt.

Diese Strategie zielt darauf, der Teilnehmerin die vorhandenen Ressourcen (freie Minijobs 
und Teilzeit-Arbeitsplätze) zur Kenntnis zu geben. Als zu bearbeitenden Faktor, von dem 
abhängt, ob diese der Teilnehmerin eine tatsächlich verfügbare Option eröffnen, sieht die 
Fachkraft die Qualität der Bewerbungsunterlagen und bearbeitet diese über einen langen 
Zeitraum sehr intensiv. Die Arbeitsatmosphäre bleibt kooperativ, und während der Vorspra
chen werden auch Themen besprochen, die nicht unmittelbar etwas mit den Integrationsbe
mühungen zu tun haben (Wohnungsprobleme, Schulprobleme). Zum Ende des Fallverlaufs 
ist die berufliche Situation der Teilnehmerin aber unverändert, und sie arbeitet weiterhin in 
ihrem Minijob.

Die Strategie der Fachkraft ist nicht aufgegangen. Die Teilnehmerin bewirbt sich auf viele der 
angebotenen Stellen nicht oder nur unter Protest. Weder die verfügbaren Ressourcen noch 
die verbesserten Bewerbungsunterlagen führen für die Bewerberin zu weiteren Teilhabeopti
onen. Die Bemühungen um ihre Bewerbungsmappe, auf die die Fachkraft so viel Zeit ver
wendet hat, erwähnt die Teilnehmerin im Nachgespräch nicht einmal als Leistung. Aus ihrer 
Sicht hat das Jobcenter ihr im Fallverlauf eine Fülle unpassender Vermittlungsvorschläge 
zugeschickt, die ihre berufliche und finanzielle Lage nicht nachhaltig verbessert konnten. Sie 
berichtet verärgert von Minijobvorschlägen in weit entfernten Städten und befristeten Teil
zeitstellen, die ihr die Weiterführung ihres stabilen Minijobs verhindert hätten.

Die Teilnehmerin befindet sich nach ihrem eigenen Empfinden ja bereits in einem Arbeits
verhältnis. Auch sie wünscht sich eine Veränderung der Situation. Die Veränderung muss ihr
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aus ihrer Sicht jedoch einen Vorteil gegenüber der bisherigen Situation bieten. Bei jedem 
Stellenangebot nimmt sie daher eine Abwägung vor: Stehen Arbeitseinsatz und Zusatzein
kommen in einem Verhältnis, dass sich der Wechsel ihrer Arbeitsstelle lohnt? Dabei baut sie 
auch externe Zieldimensionen in ihre Abwägung mit ein: Sie fragt nach, bei welchem Anteil 
an Arbeitszeit sie sich nicht mehr weiterhin bewerben müsste. In Verlauf dieses Abwägungs
prozesses kommt die Teilnehmerin zu dem für sie logischen Schluss, dass sie sich am bes
ten auf eine Vollzeittätigkeit orientieren sollte, damit sich der Wechsel von dem eigentlich 
gerne ausgeübten Minijob lohnt und sie ihr übergeordnetes Ziel erreicht: „weg vom Amt“ zu 
kommen. Die Abwägung der Teilnehmerin entscheidet als persönlicher Umwandlungsfaktor 
darüber, ob eine angebotene Stelle zu einer tatsächlichen Option für sie wird.

Die Fachkraft nimmt in einer Vorsprache diesen Abwägungsprozess auch wahr und ver
sucht, auf diesen persönlichen Umwandlungsfaktor einzuwirken: Sie rechnet der Teilnehme
rin die finanziellen Vorteile einer Teilzeitstelle vor. Allerdings verbindet sie die Information 
auch regelgerecht mit der Information, die Alleinerziehende sei zur Ausweitung der Arbeits
zeit verpflichtet und müsse sich auch dann weiterhin bewerben, wenn eine Teilzeittätigkeit 
angetreten würde. Nun laufen die auf Teilzeitstellen ausgerichteten Vermittlungsvorschläge 
endgültig ins Leere. Die Teilnehmerin bewirbt sich zum Zeitpunkt der Nachbefragung eigen
initiativ auf Vollzeitstellen.

„Ich will so gerne dort arbeiten“

Die Teilnehmerin ist Mitte 40, hat zwei Kinder, eines benötigt keine Betreuung mehr, der jün
gere Sohn hingegen ist behindert. Er besucht nach der Förderschule eine Betreuungsgrup
pe. Nach und vor dieser Betreuung ist der Sohn jedoch auf die Anwesenheit der Mutter an
gewiesen. Die Teilnehmerin stellt sich in Vollzeit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, allerdings 
muss die Arbeitszeit zwischen 8:00 und 16:30 Uhr liegen. Die geringqualifizierte Teilnehme
rin hat seit Jahren einen Minijob als Reinigungskraft. Sie ist keine Muttersprachlerin, hat aber 
den B2-Level erreicht. Sie ist sehr erwerbsorientiert und möchte als Ziel ihren eher ungelieb
ten Minijob zugunsten einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aufgeben.

Die Fachkraft erhebt die persönliche Situation der Teilnehmerin und stellt fest, dass die an
gebotene Arbeitszeit wegen der notwendigen Betreuung des behinderten Kindes nicht aus
gedehnt werden kann. Als Handlungsbedarf erkennt sie die Notwendigkeit einer beruflichen 
Orientierung, um das Ziel der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
zu erreichen. Ihre Intervention führt die Teilnehmerin zunächst aus dem Jobcenter und dem 
IBA-Projekt heraus: Der Teilnehmerin wird eine Maßnahme bei einem Weiterbildungsträger 
angeboten, die ihr eine berufliche Orientierung und Arbeitserprobungen in Praktika ver
spricht.

Im Rahmen dieser Maßnahme ergibt sich für die Teilnehmerin tatsächlich eine neue berufli
che Orientierung. Durch ein Praktikum im Bereich der Lagerwirtschaft gewinnt sie Interesse 
und Kenntnisse für diesen Bereich. Sie beendet das Praktikum mit Erfolg und Motivation. Die 
Fachkraft nimmt auf Wunsch der Teilnehmerin das Stellengesuch Lagerwirtschaft in den 
Stellensuchlauf mit auf. Allerdings stellen Fachkraft und Teilnehmerin schnell fest, dass im 
Bereich der Lagerwirtschaft nicht die Arbeitszeiten nachgefragt werden, die die Teilnehmerin
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auch anbieten kann. Die Teilnehmerin stellt fest: Viele Arbeitgeber suchen „viel zu früh“, „ab 
halb sechs“ oder „viel zu spät“, also in „Spätschicht“. „Ich will so gerne dort arbeiten“, aber 
das lässt sich nicht realisieren. Und auch die Fachkraft zieht als Resumee: „Kd möchte nach 
Tln an MAT im Bereich Lagerwirtschaft arbeiten, die Arbeitszeiten passen nicht zur Kinder
betreuung.“

Die Teilnehmerin hat nach 15 Monaten Projekt und Teilnahme an einer durch das Jobcenter 
finanzierten Maßnahme immer noch den gleichen Minijob und eine Berufsorientierung ge
wonnen, die nicht zu ihrer persönlichen Situation passt.

Was ist geschehen? Die Fachkraft wählt eine für das Wolfsburger Projekt typische Strategie. 
Sie versteht das Projekt als Baustein eines umfassenderen Systems der Unterstützung für 
Alleinerziehende und setzt eine weitere Ressource ein, indem sie die Teilnehmerin in eine 
Maßnahme vermittelt, die in Teilzeit eine umfassende berufliche Orientierung, Basisqualifi
zierung (EDV) Bewerbungsunterstützung, Praxiserfahrungen und Arbeitgeberakquise ver
spricht.

Die Maßnahme hat somit die Aufgabe übernommen, auf die für die Teilnehmerin wesentli
chen Umwandlungsfaktoren einzuwirken. Sie will die persönlichen Umwandlungsfaktoren 
beeinflussen, indem die Qualifikation der Teilnehmerin verbessert, die Bewerbungsunterla
gen verbessert und eine berufliche Orientierung der Teilnehmerin ermöglicht wird. Sie will die 
gesellschaftlichen Umwandlungsfaktoren bearbeiten, indem durch Praktika und direkte Ar
beitgeberakquise die Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt erleichtert werden.

Das Ergebnis der Maßnahme ist aber ausgesprochen zwiespältig. Die Teilnehmerin hat zwar 
eine berufliche Orientierung gefunden und eine positive berufliche Erfahrung gesammelt. 
Allerdings ließ die Interventionsstrategie die persönliche Situation der Teilnehmerin außer 
Acht, die durch eine absolute Begrenzung der verfügbaren Arbeitszeit gekennzeichnet ist. 
Selbst eine evtl. im zweiten Schritt mögliche Ausdehnung von institutionellen Kinderbetreu
ungszeiten kommt bei dieser Teilnehmerin nicht in Betracht, weil die Betreuung des behin
derten Kindes außerhalb der Betreuungsgruppe nicht irgendeine, sondern die Anwesenheit 
der Mutter erforderlich macht. Die berufliche Orientierung wurde jedoch in einen Berufszweig 
betrieben, der nach übereinstimmender Auskunft von Fachkraft und Teilnehmerin Arbeitszei
ten früh am Morgen und im Schichtdienst erfordert.

Im Ergebnis entsteht eine Situation, welche die Kluft zwischen der Gebundenheit an die per
sönlichen Lebensbedingungen und den Erfordernissen des Arbeitsmarktes in dem nun an
gestrebten Beruf noch größer werden ließ -  die Fachkraft stellt im Ergebnis auch fest: „Kd ist 
nach Abschluss der MAT sehr motiviert im Zielberuf Lagerwirtschaft zu arbeiten, der Prakti
kumsbetrieb war sehr zufrieden mit ihr, kann aber keinen Arbeitsplatz anbieten. Durch die AZ 
in dem Bereich wird Kd demotiviert.“

Die Auswahlmenge der real verfügbaren Optionen hat sich für die Teilnehmerin nicht vergrö
ßert.
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6.4 Bewertung der Projektergebnisse durch die Teilnehmer/innen

In Osterholz zeigen die Aussagen der betreffenden Alleinerziehenden eine hohe Zufrieden
heit mit den Zielen, die in der Betreuung bzw. in der Folgezeit der Betreuung erreicht wur
den. Zufriedenheit äußern die Befragten darüber, dass sie über die Ziele und das Vorgehen 
im Projekt „mitentscheiden“ konnten. Hier zeigt sich wiederum das Motiv, selbst die Wahl 
gehabt zu haben, welche Schritte unternommen werden. Eine Befragte, die zum Projektende 
an einer Umschulung teilnahm, bewertete es als positiv, dass sie die Teilnahme auch hätte 
ablehnen können. Eine andere Befragte, die kurz vor Beginn der Aufnahme einer Weiterbil
dung stand, hob positiv hervor, dass sie selbst Grenzen setzen konnte, die durch die Fach
kraft respektiert wurden. Diese Bewertungen sind im Zusammenhang mit einem insgesamt 
als positiv und vertrauensvoll empfundenen Klima der Zusammenarbeit mit den Projektfach
kräften zu sehen. So werden die erreichten Ziele nicht zuletzt darauf zurückgeführt, dass die 
Fachkräfte ein „echtes Interesse“ an den Teilnehmer/innen und „immer irgendwelche Tipps“ 
hatten. Eine Teilnehmerin bescheinigte der Fachkraft, dass sie ihr aufgrund der intensiven 
Betreuung „alles zu verdanken“ habe. Zugleich zeigt sich aber, dass eine positive Bewertung 
der Arbeit im Projekt nicht nur vom „Erfolg“ der Projektteilnahme abhing. So hebt eine Be
fragte, die eine Weiterbildung aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste, dennoch 
positiv hervor, dass sie die Ziele im Projekt mitbestimmen konnte. In einem anderen Fall be
wertet eine Befragte die Arbeit im Projekt trotz eines vorzeitigen Ausstiegs als „sehr, sehr 
gut“. So konnte zwar das Ziel der Aufnahme einer Ausbildung nicht erreicht werden, dafür 
fand aber eine Unterstützung bei der Organisation der Kinderbetreuung statt und eine Bera
tung zu persönlichen Problemen.

Auch in Vechta zeigten sich Teilnehmerinnen zufrieden damit, dass sie im Projektverlauf 
eigene Teilziele (z.B. Qualifizierung, Sicherung der Kinderbetreuung, Bewerbung, Aufnahme 
einer geringfügigen Tätigkeit) erreicht hatten. Zugleich findet sich hier aber auch eine eher 
resignierte Bewertung der Projektteilnahme, wenn sich im Verlauf der Projektteilnahme aus 
Sicht der Befragten keine Veränderungen in ihrer Situation ergeben hatten („Für mich ins nix 
passiert!“). Eine Befragte, die im Projektverlauf an einer Kurzqualifizierung teilnahm, war vom 
Projekt „enttäuscht“. Zwei Teilnehmer/innen kritisieren, dass Integrationsfortschritte in ihrem 
Fall nur aufgrund ihrer eigenen Bemühungen, nicht aber durch das Projekt zustanden ge
kommen seien. Darunter befindet sich auch eine Teilnehmerin, die nach Projektende in eine 
Teilzeitbeschäftigung übergegangen war. Zugleich geben aber auch zwei Befragte, die bei 
Projektende eine Weiterbildung aufgenommen hatten, dass sie durch das Projekt unterstützt 
wurden. Eine dieser Befragte, die an einer Umschulung teilnahm, sieht als positives Ergebnis 
des Projekts, „dass ich Struktur in meinem Leben habe.“ Die andere Befragte, die nach dem 
Ende einer Weiterbildung in eine Teilzeitbeschäftigung übergegangen ist, sagt, dass ihr das 
Projekt dabei „super geholfen“ habe. Schließlich fühlte sich eine Befragte aber auch „gut 
unterstützt“, obwohl am Projektende keine „Erfolge“ dokumentiert waren.

In Wolfsburg gaben einige Befragte an, zunächst gar nicht bemerkt zu haben, dass es sich 
bei der veränderten Betreuung um ein besonderes Projekt für Alleinerziehende gehandelt hat 
oder dass sie den Unterschied zu vorher nicht erkannt haben. Zwei Befragte stellten fest, 
dass das Projekt nichts zu den von ihr bislang erreichten Zielen bei der Verbesserung ihrer 
Lebenssituation beigetragen hat. Auch eine andere Befragte gab an, vom Jobcenter „ent-
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täuscht“ zu sein, weil sie sich andere Ergebnisse gewünscht hat. Eine weitere Befragte kriti
sierte, dass sie immer wieder in Maßnahmen gesteckt wird, die sie nicht weiterbringen. Eine 
Befragte war dagegen „sehr zufrieden“, weil die Fachkraft zwar auf eine Ausweitung der Ar
beitszeiten abzielte, ihr aber auch keinen Druck machte. Die Fachkraft „macht alles für uns 
Frauen“. Im Zuge der Nachbefragungen zeigte sich, dass es bei mehreren Befragten zur 
Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung gekommen war. Eine Befragte war sogar in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ohne ergänzenden Leistungsbezug über
gegangen. Alle Befragte betonten jedoch ausdrücklich, dass diese Integrationserfolge nicht 
auf die Intervention durch das Modellprojekt zurückzuführen seien, sondern allein auf ihre 
Eigeninitiative.
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7. Ergebnisdiskussion

7.1 Qualitative, fallbezogene Bewertung von Erfolgen

Alleinerziehende haben schlechtere Chancen, den Bezug von SGB-II-Leistungen dauerhaft 
zu verlassen. Alleinerziehende können daher nicht nur „integrationsbegleitend“ beraten wer
den, sondern sie benötigen eine längerfristige berufliche und erwerbsbiografische „Orientie
rungsberatung“ und unterstützende kommunale Eingliederungsleistungen. Daher ist es für 
die Betreuung dieses Personenkreises wenig aussagekräftig, allein die statistisch gut zu er
fassenden Statuswechsel und Integrationen, d.h. die Aufnahme von Beschäftigung oder 
Ausbildung, zum Erfolgsmaßstab zu machen. Für die fachliche Reflexion der Betreuung Al
leinerziehender in den Jobcentern und für die Entwicklung und Überprüfung von Betreu
ungsansätzen wird über die eingeführten Ergebnisgrößen des Zielsteuerungssystems für das 
SGB II hinaus ein weiterer qualitativer Bewertungsmaßstab vorgeschlagen: Ergeben sich für 
die Teilnehmerinnen neue und bessere Teilhabeoptionen, Elternschaft und Beruf miteinan
der zu vereinbaren, und können sie Schritte in Richtung auf solche langfristigen biografi
schen Ziele erfolgreich gehen?

Das in der Evaluation verwendete Modell fragt danach, welche Ressourcen alleinerziehen
den Leistungsberechtigten im SGB II für Elternschaft und Erwerbsteilhabe zur Verfügung 
stehen und unter welchen persönlichen, institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen 
sie diese in für sie wertvolle Teilhabemöglichkeiten „umwandeln“ können. Das Modell kann 
dazu dienen, in ausgewählten Fällen systematisch zu reflektieren, welche Beratungsleistun
gen, praktische Hilfen und Maßnahmen in welcher Weise auf die Ressourcen, die strukturel
len und individuellen Faktoren wirken, von denen Teilhabechancen der Alleinerziehenden im 
Grundsicherungsbezug abhängen.

7.2 Die Modellprojekte im Profil

Das Projekt des Jobcenters Osterholz (Betreuungsschlüssel ca 1:15) verfolgte eine nachhal
tige Erwerbsbiografieplanung. Der Schwerpunkt der Intervention lag auf den persönlichen 
Potenzialen: Veränderung sollten bei Teilnehmerinnen durch intensive Beratung (Assess
ment, berufliche Orientierung und Planung) erreicht werden. Die Projektfachkräfte nahmen in 
ihrer Fallsicht eine biografische Perspektive ein: Ressourcen des Jobcenters setzten sie vor
rangig für Qualifizierung ein. Die Fachkräfte übernahmen mit praktischen Hilfen Mitverant
wortung für die Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Ziele. Durch die individuelle Biogra
fieplanung gewannen die Teilnehmerinnen Teilhabechancen. Dabei blieb die Projektarbeit 
stärker abhängig von bestehenden Strukturen der Kinderbetreuung und des Beschäftigungs
systems, die kaum beeinflusst werden konnten.

Aufsuchende Aktivierung war charakteristisch für das Projekt des Jobcenters Vechta (Be
treuungsschlüssel ca. 1:25). In der durch das Projekt vorgegebenen Zielplanung hatte die 
Vermittlung von Arbeit oder Ausbildung Vorrang. Da es die „persönlichen Umwandlungsfak
toren“ der Alleinerziehenden weniger berücksichtigte, nahmen solche Teilnehmerinnen das 
Konzept als Chance wahr, die bereits ein geklärtes Erwerbs- oder Ausbildungsziel verfolg
ten. Durch intensive Bewerbungsbegleitung wurden ihnen Zugänge zum lokalen Arbeits
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markt erschlossen. Die im Konzept vorgesehenen Hausbesuche bei Müttern von Kindern 
unter drei Jahren erwiesen sich als polarisierendes Angebot.

Der Wolfsburger Projektansatz (Betreuungsschlüssel ca. 1:150) bot alleinerziehenden Leis
tungsberechtigten eine spezialisierte Regelvermittlung mit intensivierter Bewerbungsunter
stützung in Arbeitsteilung mit dem Arbeitgeber-Service und Maßnahmeträgern. Da das Pro
jekt in ein umfassenderes System des kommunalen Trägers zur Unterstützung Alleinerzie
hender eingebunden war, konnte es stärker auf Kinderbetreuungsstrukturen und Arbeits
markt einwirken. Nur in Wolfsburg konnte eine Verstetigung des Projektansatzes erreicht 
werden. Die im Vergleich mit den anderen Projektansätzen geringere fallbezogene Ressour
cenausstattung begrenzt die Reichweite der Fallbearbeitung und ihrer möglichen Wirkungen.

7.3 Kinderbetreuung

Zu welchen Tageszeiten und in welchem zeitlichen Umfang Alleinerziehende auf institutio
nelle Kinderbetreuung zurückgreifen können, bestimmt ihren Möglichkeitsraum für die Auf
nahme einer Ausbildung oder Erwerbsarbeit. In individuellen Arrangements müssen sie fami
liäre Unterstützung und institutionelle Fremdbetreuung kombinieren.

Eine wirksame Unterstützung alleinerziehender Leistungsberechtigter muss zum einen den 
Zugang zu institutionellen Betreuungsangeboten erweitern und die Passung von Betreu
ungszeiten und Ausbildungs- oder Arbeitszeiten verbessern. An allen Projektstandorten war 
insbesondere die Betreuung zu Tagesrandzeiten und in Ferienzeiten problematisch. In Os
terholz versuchten die Fachkräfte gemeinsam mit den Teilnehmerinnen individuelle Lösun
gen zu finden, wenn mangelnde Kinderbetreuung im Fallverlauf zum Problem wurde. Dar
über hinaus vermittelten die Fachkräfte an den Familienservice und versuchten über das 
Netzwerk für Alleinerziehende auf die Struktur der Betreuung positiv einzuwirken. In Vechta 
vermittelte die Fachkraft bei Betreuungsproblemen im Wesentlichen zum zuständigen Fami
lienbüro und bereit zur Ausschöpfung des verfügbaren Angebots. In Wolfsburg, wo der 
kommunale Träger im Vergleich über das im Vergleich beste Betreuungsangebot verfügte, 
bot das Projekt Begleitung zum Familienservice an und war das Jobcenter darüber hinaus in 
eine kommunale Strategie zur Verbesserung des Betreuungsangebots eingebunden.

Um wirksam zu sein, muss die Unterstützung durch die Jobcenter jedoch zugleich berück
sichtigen, dass die Betreuungsangebote für die alleinerziehenden Frauen erst dann zu einer 
wertvollen Ressource werden, wenn sie für sich die Frage klären konnten, wie viel Fremdbe
treuung mit ihrer Mutterrolle vereinbar ist und welche Ansprüche sie an die Qualität und Art 
der Betreuung stellen. Das Projekt in Osterholz begleitete diesen Orientierungsprozess aktiv; 
in Vechta und Wolfsburg gaben die Fachkräfte eher das Ziel vor, die institutionelle Kinderbe
treuung möglichst weit auszudehnen. Viele Teilnehmerinnen hatten größere Vorbehalte ge
gen eine Betreuung durch Tagesmütter.

7.4 Einbezug des Arbeitgeber-Service und direkte Arbeitgeberkontakte

Alle drei Projektkonzeptionen sahen direkte, an den Bewerberinnen orientierte Arbeitgeber
ansprache vor, um Vorbehalte gegenüber Alleinerziehenden zu überwinden. Dieses Leis-
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tungsversprechen war in vielen Fällen das wichtigste Motiv der alleinerziehenden Leistungs
berechtigten für eine Projektteilnahme.

In Osterholz wurde das Beschäftigungssystem sehr fallbezogen und oft erst zu einem späte
ren Zeitpunkt in der Fallbearbeitung angesprochen. Erst wenn die Teilnehmerinnen eine Ori
entierung erarbeitet hatten, begleiteten die Projektfachkräfte zu Arbeitgebern und Ausbil- 
dungs- bzw. Praktikumsbetrieben. Dies geschah unabhängig von der Arbeitgeberansprache 
in der Regelvermittlung. Auch in Vechta hatten Arbeitgeberkontakte einen festen Platz im 
Handlungsrepertoire des Projekts. Erfolgreich waren telefonische Anfragen, Begleitung zu 
Bewerbungsgesprächen und direkte Interventionen immer dann, wenn die verfolgten Ziele 
zuvor gemeinsam mit der Teilnehmerin entwickelt worden waren. In Wolfsburg nutzte das 
IBA-Projekt für die direkte Arbeitgeberansprache weitgehend den Arbeitgeber-Service. Den 
Spezialisierungsvorteilen, die sich u.a. in einer deutlich höheren Zahl an Vermittlungsvor
schlägen niederschlugen, steht dabei gegenüber, dass die individuelle Fallkenntnis der 
Fachkräfte und gemeinsame Zielvereinbarungen nicht ohne zeitliche Verzögerung und In
formationsverlust an den AG-S übermittelt werden können. Stärker als die anderen Projekte 
war das Wolfsburger in einen größeren kommunalen Projektrahmen zur Verbesserung der 
Erwerbschancen Alleinerziehender eingebunden.

Direkte Arbeitgeberkontakte verstärken die individuellen Umwandlungseffekte positiv. Be
sonders wirksam werden sie, wenn sie wie in Osterholz im Rahmen einer umfassenden Ori
entierungsberatung in eine Fallbearbeitung eingebettet sind, die ihre Ziele und Vorgehens
weise mit den Teilnehmerinnen abstimmt.

Die mögliche Einflussnahme auf die Strukturen des Arbeitsmarktes und auf die eventuellen 
Vorbehalte von Arbeitgebern gegenüber Alleinerziehenden kann besser im Rahmen einer 
Einbindung in ein größeres Handlungskonzept des Jobcenters wahrgenommen werden, das 
lokale Gegebenheiten berücksichtigt und die spezialisierten Dienste einbezieht.

7.5 Orientierung und Entscheidung vor Integration

Für viele alleinerziehende Leistungsberechtigte stellen sich Orientierungs- und Entschei
dungsfragen, die bearbeitet werden müssen, bevor eine integrationsbegleitende Beratung 
und eine passgenaue Bewerbungsunterstützung und Vermittlung erfolgreich sein kann.

Die Rekonstruktion beobachteter Fälle zeigt, dass für die Teilnehmerinnen im Rahmen der 
Beratung und Betreuung vor allem dann wertvolle zusätzliche Teilhabeoptionen und verbind
liche Ziele entstanden, wenn Zielvereinbarungen auf einer ausführlichen gemeinsamen Situ
ationsanalyse und Orientierungsberatung beruhten und die Alleinerziehenden in Fragen, die 
ihr Aufgabenverständnis als Eltern, ihre beruflichen Ziele und ihre Vorstellungen zur Verein
barkeit von Erziehung und Beruf betrafen, Wahlmöglichkeiten und Raum für eigene Ent
scheidungen hatten.

7.6 Zugang über individuelle Teilnahmeentscheidung

An soziodemografischen Merkmalen wie dem Alter der Leistungsberechtigten oder Zahl und 
Alter der Kinder orientierte Zielgruppendefinitionen für die intensivere und spezialisierte Be
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treuung Alleinerziehender in den Jobcentern bieten nicht die Gewähr für einen passgenauen 
und wirksamen Ressourceneinsatz. Verfahren der Ansprache und Gewinnung von Teilneh
merinnen sollten vor allem Alleinerziehende ansprechen, die längerfristig berufliche Ziele 
verfolgen und mit ihrer Elternschaft vereinbaren wollen, und sie sollten ihnen Raum für eine 
individuelle Teilnahmeentscheidung lassen. Die Betreuung sollte als Unterstützungsangebot 
beschrieben werden, und der Verbleib in der Regelbetreuung oder die Rückkehr in diese 
sollte ohne Rechtsfolgen jederzeit möglich sein. Auf dieser Grundlage kann eine belastbare, 
vertrauensvolle und verbindliche persönliche Dienstleistungsbeziehung zwischen den Allein
erziehenden und den betreuenden Fachkräften entstehen.

7.7 Veränderung braucht Zeit

Die Arbeitsansätze sollten vor allem auf biografische Orientierung und Zielplanung ausge
richtet werden und Zeit für gute und gründliche Beratung und langfristige Begleitung von 
Veränderungen und Entwicklungen vorsehen. Bei einer zu kurzen Befristung der intensive
ren Betreuung treten mit der Rückkehr in die Regelbetreuung vermeidbare Brüche in der 
Fallbearbeitung ein, bevor längerfristige Ziele oder Teilziele erreicht werden können.

Um Erfolge nachhaltig zu sichern, sollte bei der Aufnahme einer Beschäftigung oder einer 
Ausbildung eine Nachbetreuung gewährleistet sein, die bei Komplikationen Intervention an
bietet. Betreuungswechsel sollten so gestaltet werden, dass Verabredungen auch über das 
Ende der spezialisierten Betreuung hinaus gültig bleiben.

7.8 Repertoire der Beratung und Unterstützung fallbezogen kombinieren

Die Betreuung sollte für die fallweise unterschiedliche Kombination von Beratung, praktischer 
Unterstützung und arbeitsmarktpolitischen Instrumenten offen sein. Das Repertoire an Ar
beitsformen sollte beschrieben, aber nicht unabhängig vom Einzelfall festgelegt werden. Be
stimmte Arbeitsformen, wie etwa Hausbesuche, setzen eine vorausgegangene positive 
Dienstleistungserfahrung und beiderseitiges Einvernehmen voraus. Daher sollte insbesonde
re für die Leistungsberechtigten die Teilnahmeentscheidung nicht mit der Zustimmung zu 
einer bestimmten Arbeitsweise verknüpft sein.

Da Alleinerziehenden bei der Anpassung an restriktive Lebensumstände Teilhabeoptionen 
als unerreichbar aus dem Blick geraten, stellen sich Orientierungs- und Entscheidungsfragen 
oft erst, wenn praktische Hilfen und Unterstützungsleistungen, die über Bewerbungsunter
stützung hinausgehen, neue Optionen eröffnen. Wenn die Fachkräfte selbst Mitverantwor
tung für die Umsetzung von Beratungsergebnissen übernehmen, stärkt dies die Überzeu
gung, dass gemeinsam erarbeitete Ziele erreichbar sind. Direkte bewerberorientierte Kontak
te zu Arbeitgebern und zum Arbeitgeber-Service, individuell passgenaue Vermittlungsvor
schläge und Unterstützung bei der Erschließung flexibler und zuverlässiger Kinderbetreu
ungsmöglichkeiten, insbesondere in Ferienzeiten oder Tagesrandzeiten konnten in den ein
bezogenen Fällen nicht in dem Maß beobachtet werden, wie es die Konzepte erwarten lie
ßen. Bei der Weiterentwicklung der Angebote kommt daher den Schnittstellen zum Arbeitge
ber-Service und zu den kommunalen Trägern der Kindertagesbetreuung große Bedeutung 
zu.
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7.9 Vorrang für interne Angebote

Betreuungsschlüssel für die intensivere, integrierte Beratung und Unterstützung hängen stets 
von den Möglichkeiten der Jobcenter ab. Jedoch sollten verfügbare Mittel vorrangig einge
setzt werden, um Personal für die Betreuung im Jobcenter anzusetzen. Leistungsberechtig
te, die länger im Alg-II-Bezug stehen, verfügen vielfach über negative Erfahrungen mit Maß
nahmen, die sie für sich nicht als bedarfsgerecht empfanden, und schätzen feste Ansprech
personen. Die Zuweisung in Maßnahmen führt stets zu Schnittstellenproblemen und Brüchen 
in der Fallbearbeitung und ist vor allem bei Qualifizierungen oder spezialisierten Leistungen 
sinnvoll, die von den Jobcentern grundsätzlich nicht intern organisiert werden können. Sind 
Maßnahmen Dritter sinnvoll, ist auch hier durch Gestaltung der Übergänge Kontinuität im 
Fall herzustellen und zu gewährleisten, dass längerfristig entwickelte Pläne nach Übergän
gen weiter verfolgt werden können.

7.10 Qualifizierung

Junge Alleinerziehende ohne Berufsabschluss, die ihre Ausbildung zugunsten der Kinder 
zurückgestellt haben, sind eher bereit, Zeit für Qualifizierung einzusetzen als für eine Er
werbstätigkeit, die den SGB-II-Bezug nicht beendet. Wie die Osterholzer Fälle zeigen, ließen 
sich die Frauen gern auf Qualifizierungen in Teilzeit ein. Und häufig hatten sich zum Ende 
der Qualifizierung die Bedingungen für die Kinderbetreuung verbessert, weil das Kind länger 
allein bleiben konnte. Am Ende der Qualifizierung war also eine Vollzeitbeschäftigung als der 
nun anstehende nächste Schritt eher und auf einem höheren qualifikatorischen Niveau reali
sierbar als vorher.

Der Beginn des Kita-Jahrs und des Ausbildungsjahrs sollte nicht zusammenfallen, damit Al
leinerziehende die Möglichkeit haben, Kinder in der Eingewöhnungsphase in Kindertagesein
richtungen zu begleiten.

7.8 In Gruppenveranstaltungen Alleinerziehenden das Wort geben

Die Gruppenveranstaltungen mit Teilnehmerinnen, die im Rahmen der Evaluation in den drei 
Jobcentern stattfanden (vgl. oben: 2.4), gehörten für viele der einbezogenen Mütter zu den 
positiven Projekterfahrungen. Anders als Gruppenveranstaltungen, die sie informieren oder 
motivieren sollen, bot das Format ihnen die Möglichkeit, untereinander ins Gespräch zu 
kommen, ihre Lebenslage darzustellen und die Unterstützung durch das Jobcenter aus ihrer 
Sicht zu bilanzieren und zu bewerten. Ein solches Gruppenformat bietet sich als Instrument 
zur Überprüfung von Bedarfsannahmen und Konzepten und als Ergänzung zu „Kundenbe
fragungen“ und „Kundenreaktionsmanagement“ an: „Dass uns endlich mal einer zuhört, was 
wir zu sagen haben.“
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